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Elufiihrungsgesetz zur 
Strafreclitsj)flegeordnung 1946 

vom 21. Februar 1946. 

Artikel 1. 
' Die Strafrechtspflegeordnung 1946 (Strafgerichtsver: 
fassungsgesetz 1946 und Strafprozeßordnung 1946) tritt 
n-lit dem 1. März 1946 in Kraft. 

Artikel 2. 
§ 1. 

'Aufgehoben sind insbesondere: 
1. Teil III der Verordnung über Maßnahmen auf dem Ge-

biet der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege vom 
' 1. September ,1939 (RGB1 I S. 1658): 
2. das Gesetz zur Änderung ,  von Vorschriften des aLlge-

meinen Strafverfahrens, des Wehrmachtstrafverf  ah-
rens und des Strafgesetzbeschlusses vom 16. September 
1939 (RGB1. I S. 1841); 

3. die Verordnung über die Zuständigkeit der Strafgerichte, 
der Sondergerichte und sonstige strafverfahrensrecht-
liche Vorschriften vom 21. Februar 1940 (RGB1. I S. 405); 

4. die Verordnung zur weiterem Vereinfachung der  Straf-
rechtspflege vom 13. August 1942 (RGB1. I S.508); 

5. die Verordnung zur weiteren Anpassung der Stref-
echtspflege an die Erfordernisse des totalen Krieges 

vom 13. Dezember 1944 (RGB1. I S 339). 

2. 
Soweit verfahrensrechtliche Bestimmungen ,in straf-

rechtlichen Nebengesetzen mit der Strafrechtspflege- 
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ordnung 1946 oder diesem Einführungsgesetz oder den Ge-
setzen der Militärregierung flieht im Widerspruch stehen, 
bleiben sie in Kraft. 

§ 3., 
Das Gerichtsverfassungsgesetz gilt für Zivilsachen 

weiter, soweit es nicht durch die Strafrechtspflege-
ordnung 1946 geändert ist. 

§ 4. 
Die StrafrechtSpflegeordnung 1946 ist in Übereinstim-

mung mit den Zielen und Bestimmungen der Gesetze der 
Militärregierung, insbesondere der Proklamation Nr. 3 des 
Kontrollrats und dem Plan für die Organisation der 
Rechtspflege in der amerikanisch besetzen Zone anzu-
wenden. 

Artikel 3. 

§ l. 
Oberste Justizverwaltung im Sinne der Strafrechts-

pflegeordnung 1946 ist der Minnister der Justiz. 

§ 2. 
Gemäß § 335 Abs. 1 der Strafprozeßordnung wird ange-

ordnet: 
Ein Urteil des Amtsgerielts, gegen das die Berufung zu-

lässig ist, _kann statt mit der Berufung mit der Revision 
angefochten werden. 

§  3. 

Die Entscheidungen in Strafsachen werden „im Namen 
des Gesetzes" erlassen. 

51 
51 
52 

52 
54 
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Artikel  A.  
Fili. die Zeit vom 30. Oktober 1945 bis zum 28. Februar 

1946 gelten folgende Ubergangsbestimmungen: 

§ 1.  
Rechtsmittel, die vor dem Inktrafttreten dieses Gesetzes 

zulässig eingelegt worden waren, bleiben zulässig. 
Der Minister der Justiz bestimmt den Tag, von dem ab 

das Oberlandesgericht Revision und Rechtsbeschwerde 
entgegennimmt. Bis dahin ist der Lauf der Rechtsmittel-
frist gehemmt. 

§ 2.  
War für die Revision gegen ein Strafurteil das Reichs-

gericht zuständig, so tritt in allen Verfahren, in denen eine 
Entscheidung des Reichsgerichts nicht feststellbar ist, das 
Oberlandesgericht an die  Stelle  des Reichsgerichts. 

§8» 
Sind die Fristen für Einlégung und Begründung der 

Revision in der Zeit nach dem  1.  März 1945 aus kriegs-
bedingten Gründen versäunit worden, so ist bis zum 
30. April 1946 auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand zu gewähren. 'Ober den Antrag entscheidet das 
Oberlandesgericht. 

§ 4. 
Sind die Akten verlorengegangen, so genügt als Ver-

fahrertsgrundlage eine beglaubigte Abschrift des ance-
fochtenen Urteils oder eine ' eintache Abschrift aus den 
Handakten der Staatsanwaltschaft. 

5. 
Ist nach dem 8. Mai 1945 ein  Rechtsmittel oder ein 

Rechtsbehelf durch das Gericht, dessen Entscheidung an-
gefochten werden sollte. nicht zugelassen worden, so istr  
auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu ge-
währen. Dies gilt nicht fill. Ehesachen. 

Der Antrag muß innerhalb eines Monats nach Verken-
dung dieses Gesetzes gestellt werden. 

Artikel 5. 
§ 1. 

Der Minister der JUstiz erläßt die Ausführungsbestim-
mungen. 

§2.  
Dieses Gesetz tritt am 1. März 1946 in Kraft. 

-- 
Wiesbaden, den 21. Februar 1946 

Groß-Hessisches  Staatsministerium 
Der Ministerpräsident ' 	Der Minister der Justiz 

gez. Dr. Geile r. 	 gez. Z i n n. 

Strafgerichtsverfassungsgesetz 
1946 

Erster Titel. 
Richteramt. 

§ 1.  
Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur 

dem Gesetz unterworfene Gerichte ausgeübt. 

§ 2.  
Die Fähigkeit zum Richterainte wird durch die Ableguni; 

zweier Prüfungen erlangt. i 

§ 4. 
Zum Richteramte befähigt ist ferner jeder ordentliche 

öffentliche Lehrer des Rechtes an einer deutschen Uni-
versität. 

§6» 
Die Ernennung der Richter erfolgt auf Lebenszeit. 

§ 
Die Richter beziehen In ihrer richterlichen Eigenschaft 

ein festes Gehalt mit Ausschlui3 von Gebühren.  

§8. 
(1) Richter können wider ihren Willen nur kran richter-

lic.her Entscheidung und nur aus den Gründen und unter 
den Formen, welche die Gesetze bestimmen, dauernd oder 
zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle 
oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung 
kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung 
Richter in den Ruhestand treten. 

(2) Die vorläufige Amtsenthebung, welche kraft Gesetzes 
eintritt, wird hierdurch nicht berührt. 

(3) Bei einer Veränderung in der Einrichtung der Ge-
richte oder ihrer Bezirke können unfreiwillige Versetzun-
gen an ein anderes Gericht oder Entfernungen yam Amie 
unter Belassung dés vollen Gehalts durch die Oberste 
Justizverwaltung verfügt werden. 

§10» 

Wer zum Richteramt 'befähigt ist, kann bel allen Ge-
richten als Hilfsrichter verwendet werden. 

Zweiter Titel. 

Gerichtsbarkeit. 

§ 12. 
(1) Die ordentliche streitige Gerichtsbarkeit wird durch 

Amtsgerichte und Landgerichte und durch Oberlandes-
gerichte au' 

(2) „Die  Oberste Justizverwaltung stellt die Grundsätze 
für die Geschäftsverteilung bei den Gerichten auf. 

§13. 
Vor die ordentlichen Gerichte gehören  alle bürgerlichen 

Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen, für welche nicht 
entweder die Ztiständigkeit von Verwaltungsbehörden 
oder Verwaltungsgerichten begründet ist oder reichsge-
setzlich besondere Gerichte bestellt oder zugelassen sind. 

§ 16.  
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand 

seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. 

§ 17.  
Die Gerichte entscheiden über die Zulässigkeit des 

Rechtsweges. 

§ 18.  
Die deutsche Gerichtsbarkeit erstreckt sich nicht auf 

Staatsangehörige der Vereinigten Nationen und auf an-
dere Personen, die nach den allgemein anerkannten Re-
geln des Völkerrechts das Recht ddr Exterritorialität ge-
nießen. 

§ 19.  
Deutsche geniee.ei nicht das Recht der Extcrritorialität. 

Dritter Titel. 

Amtsgerichte. 

§22. 
(1) Den Amtsgerichten stehen Einzelrichter vor. 
(2) Jeder Amtsrichter erledigt die ihm obliegenden Ge-

schäfte, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimMt, als 
Einzelrichter. 

§  8a. 
Bis auf weitere Anordnung der Obersten Justizverwal- 

tung gelten die folgenden übergangsvorsehriften: 
Die Richter sind verpflichtet, auf Anordnung des 
Qberlandesgeriehtspräsidenten innerhalb des Ober-
landesgerichtsbezirks jegliche Art von richterlichen 
oder staatsanwaltlichen Geschäften sowie von Ge- 

.4  schäften der Justizverwaltung bei jedem ordentlichen 
Gericht wahrzunehmen. 

darf 

gar 
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§ 23. 
ÎTI Strafsachen sind die Amtsgerichte zuständig für: 
1. Übertretungen, 
2. Vergehen und Verbrechen. soweit nach der Auf-

fassung des Amtsgerichtes mit p roBer Wahrschein-
lichkeit damit zu rechnen ist, daß seine StrafgevtaIt 
(§ 24) ausreicht. 

§24.  
(1) Der Amtsrichter kann erkennen auf: •  
L Zuchthaus bis zu zwei Jahren und, bis zur Wieder-

aufnahme der. Tätigkeit der Strafkammer bis zu fünf 
Jahren, 

2. Gefängnis bis zu fünf Jahren, 
B. Haft, 
4. Geldstrafe, 
5. Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, Unfähigkeit 

zur. Bekleidung öffentlicher  Ämter  und sonstige 
Nebenstrafen und im Urteil auszusprechende Neben-
folgen, 	 • 

6. Maßregeln der Sicherung und Besserung mit Aus-
nahme von Sicherungsverwahrung, 

(2) Attch bei Bildung einer Gesamtstrafe darf det Amts-
richter seine Strafgewalt nicht überschreiten. Werden bei 
Tatmehrheit gesonderte Freiheitsstrafen verhängt (§§ 75, 
• 7 Abs.  l des Reichsstrafgesetzbuchs), so darf die Gesamt-
dauer die in Abs. 1 vorgesehenen Höchstgrenzen für Frei-
heitsstrafen nicht übersteigen; eine Ereatzfreiheitsstrafe 
wird nicht eingerechnet. 

26. 

Über Verfehlungen Jugendlicher entscheidet der Amts-
richter als Jugendrichter Seine  sachliche Zuständigkeit 
ergibt sich aus dem Reichsjugendgerichtsgesetz. 

§ 27. 
Im übrigen wird die Zuständigkeit und der Geschäfts-

kreis der Amtsgerichte durch die Vorschriften dieses Ge - 
seizes und der Proze3ordnungen bestimmt. 

Fünfter 

Landgerichte. 

. 6 59. 
Die Landgerichte werden mit einem Präsidenten und 

der erforderlichen Anzahl von Direktoren und Mitglie-
dern besetzt. VOn der Ernennung eines Direktors kann 
abgesehen werden, wenn der Präsident den Vorsitz in den 
Kammern al/ein führen kann. 

§ GO. 
Bei den Landgerichten werden Sinaf- und Jugendkam-

mern gebildet. 

61. 
(1) Bei den Landgerichten sind Untersuchungsrichter 

nach Bedürfnis zu bestellen 
(2) Die Bestellung erfolgt durch die Oberste Justizver-

waltung auf die Dauer eines Geschäftsjahres. 

'  §62.  
(1) Den Vorsitz im Plenum führt der Präsident. Den" 

Vorsitz in den Kammern führen der Präsident und die' 
Direktoren. 

(2) Der Vorsitz in den Kammern kann jedem bei dem 
Gericht angestellten Richter, im Bedarfsfalle such einem 
Hilfsrichter übertragen werden. 

§73.  
(1) Die Strafkammern sind uständig für die die Vor- • 

untersuchung und deren Ergebnisse» betreffenden Ent-
scheidungen, welche nach den Vorschriften der Strafpro-
zaordnung von dem Gerichte . zu erlassen sind; sie ent-
scheiden über Beschwerden _gegen Verfügungen des Unter-
suchungsrichters und des Amtsrichters sowie gegen Ent-
scheidungen des Amtsrichters. 

(21 Die Strafkammern  erledigen außerdem die in der 
Strafprozeflordnung den Landgerichten zugewiesenen Ge-
schäfte. 

Viertel Titel.. 

Scht:Itengerichte. , 

§28.  
• 

Die Oberste Justizverwaltung kann die Biidung von 

1111  , Schöffen.gericnten bei den Amtsgerichten für die Ver-
hand Lun g und Entscheidung von Strafsachen anordnen, 
Die Anordnung regelt: 

1 in welchen Fällen der  Amtsrichter allpin und in 
welchen das Schöffengericht entscheidet; 

2. die Zusanimensetzung der Schöffengerichte; 
3. die erforderlichen Eigenschaften und die Auswahl der 

Schöffen, 
4. die Art der Beeidigung, die Rechte und die PRichten 

der Schöffen sowie die Dauer des Schöffenamtes. 
5. die Entschädigung für den den Schöffen durch ihre 

Dienstleistung entstehenden Verdienstausfall und den 
mit der Dienstleistung verbundenen Aufwand sowie 
Ersatz der Fahrkosten; 

6. das Verfahren bei Schöffengerichten; 
7. Berufung und Revision gegen Urteile dei- Schöffen- .  
-geriehte 

§ 58. 
(1) Durch Anordnung der Obersten Justizverwaltung 

kann für den Bezirk mehrerer Amtsgerichte einein von 
ihnen die Entscheidung der Strafsachen ganz eider zum 
Tell zugewiesen wer -len. 

(2) Falls eine Anordnung gemäß § 28 ergeht bestimmt 
die Oberste Justizverwaltung die für das flach Abs. l be-
zeichnete Amtsgericht erforderliche Zahl von Haupt- und 
Hilfsschöffen und die Verteilung der Zahl der Haupt-
schöffen auf die einzelnen Amtsgerichtsbezirke.  

§ 73 a. 
Die Strafgewalt der Strafkammer umfaßt . alle Strafen 

und Maßregeln der Sicherung und Bessetung, die das Ge-
setz vorsieht. 

§ 74. 

(I) Die Strafkammern sind als erkennende Gerichte 
erster Instanz zuständig für alle Vergehen und Ver-
brechen, ih denen entweder der Staatsanwalt vor ihnen 
Anklage erhebt oder die wegen Uherschreitung der  Straf-
gewalt des Amtsrichters an das Landgericht verwiesen 
werden. . o 

(2) Im übrigen sind sie zuständig für die Verhandlung 
und Entscheidung über das Rechtsmittel der Berufung 
gegen die Urteile des Amtsrichters. 

§76.  
(1) Die Strafkammern entscheiden in und außerhalb 

der Hauptverhandlung in der Besetzung von drei Rich-
tern 

(2) Beschlüsse außerhalb der Hauptverhandlung können 
in der Besetzung von zwei Richtern mit Einschluß des 
Vorsitzers getroffen werden, wenn dieser die Mitwirkung 
eines zweiten Beisitzers für ,entbehrlich hält. Ist die 
Sach- und Rechtslage einfach, kann der Vorsitzer auch 
allein entscheiden. 

(3) Abs 2 gilt nicht für Entscheidungen über die Haft. 

§77.  
(1) Die Strafkammer entscheidet auch ala Jugend-

hammer, sofern nicht besonderê Jugendkammern ge- 
bildet sind. 

(2)i Die sachliche Zuständigkeit und die Besetzung der 
Jugendkammer ergibt sich aus dem Reichsjugend-
gerichtsgesetr. 
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§78.  
Durch Anordnung der Obersten Justizverwaltung 

kann wegen groBer Entfernung des Landgerichtssitzes bei 
einem Amtsgerichte für den Bezirk eines oder mehrerer 
Amtsgerichte eine Strafkammer gebiklet und ihr für 
diesen Bezirk die gesamte Tätigkeit der  Strafkammer  des 
Landgerichts oder ein Tell dieser Tätigkeit zugewiesen 
werden. 

(2) Die Besetzung einer solchen Strafkammer erfolgt 
aus Mitgliedern des Landgeriohts oder Amtsrichtem des 
Bezirkes, für welchen die Kammer gebildet wird. Der 
Vorsitzer und die übrigen Mitglieder werden von dem 
Präsidenten des Landgerichts bezeichnet. 

der Obersten Justizverwaltung, gegen Urteile der 
Amtsgerichte; 

2. der Beschwerde gegen strafrichterliche Entscheidun-
gen, soweit nicht die  Zuständigkeit  der Strafkammer 
begründet ist. 

§122. 
Die Senate der Oberlandesgerichte entscheiden, soweit 

nicht nach den Vorschriften der ProzeBgesetze an Stelle 
des Senats der Einzelrichter zu entscheiden hat, in der 
Besetzung von drei Mitgliedern mit EinschluB des Vor-
sitzers. 

Zehnter Titel. 

Staatsanwaltschaft. 

Sechster Titel. 

Schwurgerichte. 

§ 79. 
Auf Anordnung der  Obersten Justizverwaltung treten 

für die Verhandlung und  Entscheidung . 	Strafsachen 
bei den Landgerichten nach Bedarf Scwurgerichte zu- - 
sammen., Die Anordnung regelt: 

1. die  Zuständigkeit  'der Schwurgerichte; 
2. die  Zusammensetzung  der Schwurgerichte; 
3. die  erforderlichen EigenSchaften sowie die /Wlewali 

und Auslosung der Geschworenen; 
4. die Beeidigung, die Rechte .und die Pilichten der Ge-

schworenen, sowie die Dauer des Geschworenenamtes; 
5. die  Entschädigung für den den Geschworenen durch-

ihre Dienstleistung entstehenden Verdienstausfall und 
den mit der Dienstleistung verbundenen Aufwand so-
wie Ersatz der Fahrkosten; 

6. das Verfahren bei Schwurgerichten; 
3. Revision gegen Urteile der Schwurgerichte. 

§92. 
(1) Falls eine Anordnung gema13 § 79 ergeht, kann die 

Oberste Justizverwaltung bestimmen, daB die Bezirke 
mehrerer Landgerichte zu einem Schwurgerichtsbezirke 
zusammengelegt und die Sitzungen des Schwurgerichts 
bei einem der Landgerichte abgehalten werden. 

(2) In diesem 'Palle hat das Landgericht, bei welchem 
die Sitzungen abgehalten werden, und dessen Präsident 
die ihnen auf Grund der Anordnung zugewiesenen Ge-
schafte für den Umfang :des Schwurgerichtsbezirkes 
wahrzunehmen. 

(3)' Die Mitglieder des Schwurgerichts mit EinschluB des 
Stellvertreters des Vorsitzers: können aus der Zahl der im 
Bezirke des Schwurgerichts angestellten Richter bestimmt 
werden. 

§ 141. 
Bei jedem Gerichte soll eine 

stehen. 
§ 142 

(1) Das Amt der  Staatsanwaltschaft wird ausgeübt 
1. bei den Oberlandesgerichten 'und dee Landge-

richten durch einen oder mehrere Staatsanwälte; 
2. bei den Amtsgerichten durch einen oder mehrereti 

Staatsanwälte oder Amtsanwälte. 
(2) Die  Zuständigkeit  der Amtsanwälte erstreckt sich 

nicht auf das amtsrichterliche Verfahren zur Vorberel-
tung der affentlichen Klage in den Strafsachen, welche 
zur Zuständigkeit anderer Gerichte als der Amtsgerichte 
gehören. 

§ 143. 
(1) Die örtliche Zuständigkeit der Beamten der Staats-

anwaltschaft  wird durch die örtliche Zuständigkeit des 
Gerichts bestimmt, für welches sie bestellt sind. 

Ein unzuständiger Beamter der Staatsanwaltschaft 
ha, sich den innerhalb seines Bezirkes vorzunehmenden 
Amtshandlungen zu unterziehen, bei denen Gefahr im 
Verzug obwaltet. 

§ 144. 
Besteht die Staatsanwaltschaft eines Gerichts aus meh-

reren Beamten, so handeln die dem ersten Beamten bel-
geordneten Personen als dessen Vertreter; sie sind, wenn 
sie für ihn auftreten, zu allen Amtsverrichtungen des-
selben ohne den Nachweis eines besonderen Auftrags 
berechtigt. 

§ 145. 

(1) Die rsten Beamten der Staetsanwaltschaft bei den 
Oberlandesgerichten und den Landgerichten ,sind befugt, 
bei allen Gerichten Ihres Bezirkes die Amtsverrich -al 
tingen dor Staatsanwaltschaft selbst zu übernehmen oder 
mit ihrer Wahrnehmung einen anderen als den  zunächst 
zuständigen Beamten zu beauftragen. 

(2) Amtsanwälte können das Amt der Staatsanwaltschaft 
nur bei den Amtsgerichten versehen. 

§ 146. 	• 

Die Besmten der Staatsenv:ltschaft haben den dienst-
lichen Anweisungen ihres Vorgesetzten nachzukommen. 

§147. 
Das Becht der Aufsicht und Leitung steht zu: 

1. der Obersten Justizverwaltung hinsichtlich slier staats-
anwaltschaftlichen Beamten; 

2. den ersten Beamten der Staatsanwaltschaft bei den 
Oberlandesgerichten und den Landgeretht en hinsicht-
lich elier Beamten der Staatsanwaltschaft ihres Be-
zirkes. 

§149. 
Zu dem Amte eines Staalsanwalts können nur zum 

Richteramte befähigte Beamte ernannt werden. 
Die Staatsanwaltschaft ist in ihren Amtsverriehtungen 

von den Gerichten unabhängig. 

Achter Titel. 

Oberlandesgerichte. 

§ 115. 
Die Oberlandesgerichte werden mit einem Präsidenten 

und der erforderlichen Anzahl von Senatspräsidenten und 
Räten besetzt. 

§116. 
Bei den Oberlandesgerichten werden Senate gebildet. 

§ 117. 
Die Bestimmung des § 62 findet entsprechende Anwen-

dung. 

§ Ul. 
Die Oberlandesgerichte stud in Strafsachen zuständig 

für die Verhandlung und Entscheidung über die Rechts-
mittel: 

1. der Revision gegen die Urteile der Strafkamffer und 
der Jugendkammer, und, auf Grund einer Anordnung 

Staatsanwaltschaft  be- 
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§ 151. 
Die Staatsantirilte  dürfen nchterliche -Geschäfte nicht 

wahrnehmen. Auch  darf ihnen eine Dienstaufsicht fiber 
414 Richter nicht" übertragen werden 

1.152. 

(1) Die Beamten des Polizeidienstes sind Hilfsbe'amte 
der Staatsanwaltschaft und sind in dieser Eigenschaft 
verpflichtet, den Anordnungen der. Staatsanwälte ihres 
Bezirkes und der diesen vorgesetzten Beamten Folge zu 
leisten. 

(2) Die nähere Bezeichnung der Beamtenklassen, auf 
welche die Bestimmungen des Abs. 1 Anwendung finden, 
erfolgt durch den zuständigen Ministerpräsidenten'. 

• Elfter Titel. 

Geschäftsstelle. 

§153.  

Bei jedem Gerichte wird eine Geschäftsstelle eingerich-
tnt, die mit der erforderlichen Zahl von Urkundsbeamten 
besetzt wird. Die Geschäftseinrichtung wird durch die 
Oberste Justizverwaltung bestimmt. 

.Zwöliter Ti tel. 

Zustellungs-'und Vollstreckungsbeanate, 

§154.  • 
Die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der mit .den Zu- 

stellungen, Ladungen und Vollstreckungen zu betrauen-
den Beamten (Gerichtsvollzieher)  werden durch die 
Oberste Justizverwaltung bestimmt. 

§155.  
Der Gerichtsvollzieher ist vOn der Ausübung seines 

Amts kraft Gesetzes ausgeschlossen: 

1. wenn er selbst durch die strafbare Handlung ver-
letzt ist; 	' 

2. wenn er der Ehegatte des Beschuldigten oder Ver-

letzten ist ()der gewesen ist: 

á» wenn•  er mit dem Beschuldigten oder Verletzten in ge- 
- ratler Linie verwandt, verschwägert oder durch An-

nahme an Kindes Statt verbunden, in „  Seitenlinie 
bis zum dritten Grade verwandt oder i Dise  zum zweiten 
Grade  verschwägert  ist, auch wenn die Ehe, durch 
„elche die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr 
besteht. 

Dreizehnter Titel. 

Rechtshilfe. 

§ 156.  
Die Gerichte haben sich in Strafsachen Rechtshilfe zu 

leisten. 
§ 157.  

Das Ersuchen um Rechtshilfe ist an das AantsgerIcit zu 
richten, in dessen Bezirk die Amtshandlung vorgenommen 
werden soll. 

§158. 	° 
(1) Das Ersuchen darf nicht abgelehnt werden. 
(2) Das En/lichen eines nicht im Instanzenzugevorge-

setzten Gerichts ist jedoch abzulehnen. wenn die vorzuneh-
mende Handlung nach dem Rechte des ersuchten Gerichts 
verboten ist. Ist das ersuchte Gericht örtlich nicht zu-
ständig,  so gibt es das  Ersuchen  an das zuständige Ge-
richt ab. • 

§ 159. 

(1) Wird das  Ersuchen abgelehnt 'oder wird der Vor-
schrift des § 158 Abs. 2 zuwider dem Ersuchen stattge- 

geben, so erfolgt die Entscheidung durch un,anlechtbaren 
Beschluß des Landgerichts, zu•dessen Bezirk das ersuchte 
Gericht gehört.- 

(2) Die Entscheidungen erfolgen auf Antrag der  Betel-

ligteil  oder des ersuchenden Gerichts ohne vargängige 
mündliche Verhandlung. 

§.161. 	, 
Gerichte, Staatsanwaltschaften und Geschäftsstellen der 

Gerichte können wegen Erteilung eines Auftrags  an einen 
Gerichtsvollzieher die Mitwirkung der Geschäftsstelle des 

Amtsgerichts in Anspruch nehmen, in dessen Bezirk der 
Auftrag ausgeführt werden soll. Der von der Geschäfts-
stelle beauftragte Gerichtsvollzieher gilt als unmittelbar 

. beauftragt. 
.  §162. 

Hält sich ein zu einer Preiheasstrafe Verurteilter außer-
halb des Beiirkes der ,Strafvollstreckungsbehörde auf, so 

kann  diese Behörde  die Staatsanwaltschaft des Landge-
richts, in dessen' Bezirk sich der Verurteilte befindet, um 

die Vollstreckung der Strafe ersuchen. 

-§ 163. • 
Soll eine Freiheitsstrafe in dein. Bezirk eines anderen 

Gerichts vollstreckt oder ein in dem Bezirk eines anderen 
Gerichts befindlicher . yerurteilter zum Zwecke der Straf-
verbüßung ergriffen und abgeliefert werden, so ist die 
S.tae'sanwaltschaft bei cleni Lafidgerichte des Bezirkes 
un de  Ausführung zu ersuchen. 

§ 164.. 	. 	• 

. (1) L-Ctistn und Auslagen der ,  Rechtshilfe wenden von 
der ersuchenden Behörde nicht erstattet 

(2)  ist eine zahlungspflichtige Partei vorhanden,  so  sind 
die Kosten und Auslagen von ihr durch die ersuchende 
Bghörde einzuziehen und der eingezogene Betrag der er-
suchten Behörde zu übersenden. 
- (3) Stempel-, Einregistrierungsgebühren oder andere 
öffentliche Abgaben, welchen die van der ersuchenden 
Behörde übersendeten Schriftstücke (Urkunden, Prato-
kolie) -  nach dem Rechte der ersuchten Behörde unter-
liegen, bleiben außer Ansatz. , 

§165. 	 • 
(1) Für die Höhe der den geladenen Zeugen-und Sach-' 

verständigen gebührenden Beträge sind die Bestimmun-
gen  maligebend,  welche bei dem. Gerichte gelten, vor 
welches die Ladung erfolgt. 

(2) Sind die Betrage cuch dem Rechte des Aufenthalts-. 
orts der geladenen Personen höher, so können .die höhe-. 
ren Beträge gefordert werden. 

(3) Bei weiterer Entfernung, cles Aufenthaltsorts der ge-
ladenen Personen ist ihnen auf Antrag ein Vorschuß zu 
bewilligen. 

§ 166. 

Ein Gericht darf Amtshandlungen außerhalb seines Be-
zirkes ohne Zustimmung des Amtsgerichts des Ortes nur 
vornehmen, wenn .Gefahr im Verzug obwaltet 'n diesem 
Falle ist dem Amtsgerichte des Ortes Anzeige :nachen. 

'Vierzehnter 	. 

Öffentlichkeit und Sitzungspolizei. 

§ 169: -  

Die  Verhandlung vor dem erkennenden Gerichte, ein-: 
schließlich Verkündung der Urteile und Beschlüsse, 
ist öffentlich.  

§ 171 a 

Die Offentlichkeit kann fili% die Hauptverhandlung oder 
für einen Ten  davon ausgeschlossen werden, wenn das 
Verfahren die Unterbringung des Beschuldigten in einer 

Heil- Oder Pflegeanstalt neben einer Strafe oder aus-
schließlich zum. Gegenstan.d hat. 
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§ 172.  
In allen Sachen kann durch das Gericht für die Ver-

handlung oder für einen Tell davon die (iffentlichkeit 
ausgeschlossen werden, wenn sie eine Gefährdung der 
5ffent1ichen Ordnung, insbesendere der Staatssicherheit, 
eine Gefährdung der Sittlichkeit oder eine Gefährdung 
eines wichtigen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses be-
sorgen läßt. 

§ 173.  
(1) Die Verkündung des Urteils erfolgt in jedem Falle 

öffentlich. 
(2) Durch einen besonderen Beschluß des Gerichts kann 

unter den Voraussetzungen des § 172 aueh für die Ver-
kündung der  Urteilsgründe  Oder eines Teils davon die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 

. § 174. 
(1) Die Verhandlung über die Ausschliefkmg der Off ent-

lichkeit findet in nicht  Öffentlicher Sitzung statt, wenn 
ein Beteiligter es beantragt Oder das Gericht es für an-
gemessen erachtet. Der Beschluß, welcher die  Öffentlich-
keit aussehließt, muß öffentlich verkündet werden. Bei 
der Verkündung ist in den 'Allen der §§ 172, 173 oczu-
geben, aus welchen Grtinden die  Öffentlichkeit ausge-
schlossen worden ist. 

(2) Ist die  Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Staats-
sicherheit oder eines Geschäfts- oder. Betriebgeheim-
nisses ausgeschlossen, so kann rias Gericht den anwesen-
den Personen die Geheimhaltung von Tatsachen, welche 
durch die Verhandlugn, durch die Anklageschrift oder 
durch andere amtliche Schriftstücke des Prozesses zu 
ihrer Kenntnis, gelangen, zur Pflicht machen. Der Be-
schluß ist in das Sitzungsprotokoll aufzunehmen. Gegen 
ihn findet Beschwerde statt. Die Beschwerde hat keine 
aufschieliende Wirkung. 

§ 175. 
(I) Der Zutritt zu effentlichen Verhandlungen kann un-

erwachsenen und solchen Personen versagt werden, welche 
sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte bean-
den oder welche in einer der Würde des Gerichts nicht 
entsprechenden Weise erscheinen 

(2) Zu nicht öffentlichen Verhandlungen kann der Zu-
tritt einzelnen Personen vom Gerichte gestattet werden. 
Finer Anhörung der Beteiligten bedarf es nicht. 

(3) Die Ausschließung der  Öffentlichkeit  - steht der An-
wesenheit der die Dienstaufsicht führenden Beamten der 
Justizverwaltung bei den  Verhandlungen vor dem erken-
nenden Gerichte nicht entgegen. 

176. 
Die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung liegt 

dem Vorsitzer ob. 

§ 17V. 
Parteien, Beschuldigte, Zeugen, Sachverständige oder 

bei der Verhandlung nicht beteiligte Personen, welche den 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen Befehlen 
nicht gehorchen, können auf Beschluf3 des Gerichts aus 
dem Sitzungszimmer entfernt auch zur Haft abgeführt 
und während einer in dem Reschlusse zu bestimmenden 
Zeit, welche vierundzWanzig IStunden nicht übersteigen 
darf, festgehalten werden. 

§ 178. 
Das Gericht kann gegen Parteien, Beschuldigte, Zeugen, 

Sachverständige oder bel der Verhandlung nicht beteiligte 
Personen, welche sich in der: Sitzung einer Ungebühr 
schuldig machen, vorbehaltlich der strafgerichtlichen Ver-
folgung. eine Ordnungsstrafe in Geld oder bis zu drei 
Tagen Haft festsetzen una sofort vollstrecken lassen. 

§17i. 
Die Vollstreckung der voratehend bezeichneten Ord-

nungsstrafen hat der Vorsitzer unmittelbar zu veranlassen.  

§ /80. 
Die in den §§ 176 bis 139 bezeichneten Befugnisse stehen 

auch einem einzelnen  Richter bei der Vornahme von 
Amtshandlungen außerhalb der Sitzung zu. 

§ 181. 
(1) Ist in den Fallen der §§ 178 und 180 eine Oreln-us-

strafe festgesetzt, so findet binnen der Frist von einer 
Woche nach der Bekanntmachung der Entscheidung Be-
schwerde statt, sofern che Entscheidung nicht vtur einem 
Oberlandesgerichte getroffen ist. 

(2) Die Beschwerde hat in dem Falle des § 178 keine auf-
schiebende Wirkung, in dem Falle des § 180 aufschiebende 
Wirkung. 

(3) 'Ober die Beschwerde entscheidet das Oberlandes-
gericht. 

§ 182. 
Ist eine Ordnungsstrafe wegen Ungebühr festgesetzt, 

oder eine Person pur Haft abgeführt, oder eine bei der 
Verhandlung beteiligte Person entfernt worden, so ist der 
Beschluß des Gerichts und dessen Veranlassung in das Pro-
tokoll aufzunehmen. 

§ 183. 
Wird eine strafbare Handlung  in der Sitzung begangen e  

so hat das Gericht den Tatbestarul festzustellen und der 
zuständigen  Behörde das darüber aufgenornmeng Protokoll 
mitzuteilen. In geeigneten F511en ist die vorläufige Fest-
nahme des Täters zu verfügen. 

Fünfzehnter Titel. 

Gerichtssprache. 

§184 
Die Gerichtssprache ist deutsch. 

§ 185. 
(1) Wird unter Beteiligung von Personen verhande4t, 

welche der deutschen Sprache nicht mächtig sind, so ist 
ein Dolmetscher zuzuziehen. Die Führung eines. Neben-
protokolls in der fremden Sprache findet nicht statt; je-
doch sollen Aussagen und Erklärungen in fremder Sprache, 
wenn und soweit der Richter dies mit Rticksicht auf die 
Wichtigkeit der Sache für erforderlich erachtet, such in 
der fremden Sprache in das Protokoll oder in eine Anlage 
niedergeschrieben werden. in den dazu geeigneten Fallen 
soll dem Protokoll eine durch den Dolmetscher zu be-
glaubigende Übersetzung  beigefügt werden. 

(2) Die Zuziehung eines Dolmetschers kann unterbleiben, 
wenn die beteiligten Personen saratlich der frexmlen 
Sprache machtig sind: 

§ 186.  
Zur Verhandlung mit tauben oder stummen Personen 

ist, sofern nicht eine schrifthche Verständigung erfolgt, 
eine Person als Dolmetscher zuzuziehen, mit deren Hilfe 
die  Verständigung  in anderer Weise erfolgen kann. 

§ 187.  
(1) Ob einer Partei, welche taub ist, bei der mündlichen 

Verhandlung der Vortrug zu gestatten sei, bleibt dein Er-
messen des Gerichts überlassen. 

(2) Dasselbe _gilt in Anwaltsprozessen von einer Partei, 
die der deutschen Sprache nicht mächtig ist. 

188- 
Personen, welche der deutschen Sprache nicht mächtig 

sind, leisten Eide in der ihnen geläufigen. Sprache.' 

§ 180. 
(1) Der Dolmetscher hat einen Eid dahin zu leisten, daß 

er treu und gewissenhaft übertragen werde. 
(2) Ist der Dolmetscher für Ohertragungen der betref-

fenden Art im allgemeinen beeidigt, so  genügt  die Be-
rufung auf den geleisteten Eid. 
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§ 
Der Dienst des Dolmetschers kann von dem Uritunds-

beamten der Geschäftsstelle wahrgenommen werden. Einer Er stes 
besonderen Beeidigung bedarf es  nicht. 

§ 191• 	• 

Auf den Dolmetscher finden die Bestimmungen über 
Ausschließung und Ablehnung der Sachverständigen ent-
sprechende Anwendung. Die Entscheidung erfolgt durch 
das Gericht oder den Richter, von welchem der Dol-
metscher zugezogen ist. 

-y 

Sechzehnter Titel. 

Beratung und Abstimmung. 

g 1M. 
(1) Bei Entscheidungen dürfen Richter nur in der ge-

setzlich bestimmten Anzahl mitwirken. 
(2) Bei Verhandlungen von längerer Dauer kann der Vor-

sitzer die Zuziehung von Ergänzungsrichtern anordnen, 
welche der Verhandlung beizuwohnen und im Falle der 
Verhinderung eines Richters für ihn einzutreten haben. 

§ 193. 
tel der Beratung und Abstimmung dürfen außer den 

zur Entscheidung berufenen Richtern nur die hei dem-
selben Gerichte zu ihrer juristischen Ausbildung beschäf-
tigten Personen zugegen sein, soweit der Vorsitzer deren 
Anwesenheit gestattet. 

• 
§194.  

(1) Der Vorsitzer leitet die Beratung, stellt die Fragen 
und sammelt die Stimmen 

(2) Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, die 
Fassung und die Reihenfelge der Fragen oder über das 
Ergebnis der Abstimmung entscheidet das Gericht. 

§195.  
Kein  Richter  darf die Abstiminung über eine Frage ver-

weigern, weil er bel der Abstimmung über eine vorher-
gegangene Frage in der Minderheit geblieben ist. 

§196.  
(1) Die Entscheidungen erfolgen, soweit das Geseti nicht 

ein anderes bestimmt, nach der absoluten Mehrheit der 
Stimmen. 

(2) Bilden sich in Beziehung auf Summen, über welche 
żu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine 
die Mehrheit für sich hat, so werden die für die größte 
Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst  ge-
ringere  abgegebenen so lange hinzugerechnet, bis sich 
eine Mehrheit ergibt. 

(3) Bilden sich in einer Strafsache,  •  von der Schuldfrage 
abgesehen, mehr als zwei Meinungen, deren keine die er-
forderliche Mehrheit für sich' hat so werden die dein Be-
schuldigten nachteiligsten Stimmen den zunächst minder 
nachteiligen so lange hinzugerechnet, bis sich die erfor-
derliche Mehrheit ergibt. Bilden sich in der Straffrage 
zwei Meinungen, ohne daß eine die erforderliche Mehr-
heit ,für sich hat, so gilt die mildere Meinung. 

197. 
Die Richter stimmen nach dem Dienstalter, bei gleichem 

Dienstalter nach dem Lebensalter; der jüngere stimmt 
vor dem älteren. Wenn ein Bertchterstatter ernannt ist, 
so stirrimt er zuerst. Zuletzt stimmt der Vorsitzer. 

Wiesbaden, den 21. Februar 1946 

GroB-Hessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident 	 Der Minister der  Justiz 
gez. Dr. Geile r. 	 gez. Z i n n.  

Strafprozellordnung 1_946 
Buch. Allgemeine Bestimmungen. 

Erster Abschnitt. 

Sachliche Zuständigkeit der  Gerichte. 

§1.  
Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte wird durch 

das Gesetz über die Gerichtsverfassung bestimmt. 

§2.  
(1) Zusammenhängende Strafsachen, welche einzeln.zur 

Zuständigkeit von Gerichten verschiedener Ordnung ge-
hören würden, können verbvden bei dem Gericht an-
hängig gemacht werden, welchem die höhere Zuständig-
keit beiwohnt. 

(2) Aus Gründen der Zweckmäßigkeit kann durch Be-
schluß dieses Gerichts die Trennung der verbundenen 
Strafsachen angeordnet werden. 

§3.  
Ein Zusammenhang ist vorhanden, wenn eine Person 

mehrerer strafbarer Handlungen beschuldigt wird, oder 
wenn bei einer strafbaren Handlung mehrere Personen 
als Täter, Teilnehmer, Begtinstiger oder Hehler beschul-

/ digt werden. ' 
§ 4. 

(1) Eine Verbindung zusammenhängender oder eine 
Trennung verbundener Strafsachen kann auch nach Er-
öffnung der Untersuchung auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft oder des Angeschuldigten oder von Amts, wegen 
durch gerichtlichen Beschluß angeordnet werden. 

(2) Zuständig für den Beschluß ist das Gericht, zu des-
sen Bezirk die übrigen Gerichte gehören. In Erman-
gelung eines hiernach zuständigen Gerichts erfolgt die 
Beschlußfassung durch das gemeinschaftliche obere Ge-
richt. 

§ 5. 
Für die Dauer der Verbinding ist der Straffall, welcher 

zur Zuständigkeit des Gerichts höherer Ordnung gehört, 
für das Verfahren maßgebend. 

6. 
Das Gericht hat seine sachliche Zuständigkeit in jeder 

Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen. 

Zweiter Abschnitt. 

Gerichtsstand. 

(1) Der Gerichtsstand ist bei dem derichte  begründet, 
in dessen Bezirk die strafbare Handlung begangen ist. 

(2) Wird der Tatbestand der strafbaren Handlung durch 
den Inhalt einer im Inland erschienenen Druckschrift  be-
gründet,  so ist als das nach Abs 1 zuständige Gericht nur 
das Gericht anzusehen, in dessen Bezirk die Druckschrift 
erschienen ist. Jedoch ist in den Fallen der Beleidigung, 
sofern die Verfolgung im Wege der Privatklage stali-
findet, auch das Gericht, in dessen Bezirk die Druck-, 
sclirift verbreitet worden ist, zuständig, wenn in diesem 
Bezirk die beleidigte -Person ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ 8. 
(1) Der Gerichtsstand ist auch bei dem Gerichte be-

gründet, in dessen Bezirk der Angeschuldigte zur Zeit der 
Erhebung der Klage seinen Wohnsitz hat. 

(2) Hat der Angeschuldigte keinen Wohnsitz in Deutsch-
land, so wird der Gerichtsstand auch durch den gewöhn-
lichen Aufenthaltsort und, wenn ein solcher nicht be-
kannt ist, durch den letzten Wohnsitz bestimmt. 
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§ 8a. 
Der Gerichtsstand ist auch bel dem Gericht begründet, 

in dessen Bezirk der Beschuldigte zur Zeit der Erhebung 
der Anklage auf behördliche Anordnung verwahrt wird. 

9. 
(1) Wenn die strafbare Handlung im Auslande begangen 

und ein Gerichtsstand in Gemäßheit des § 8 oder des § 8a 
nicht begründet ist, so ist das gericht zuständig, in dessen 
Bezirk die Ergreifung erfolgt. 

(2) Gleiches gilt, wenn eine Strafbare Handlung im  Iii-
lande begangen ist, jedoch wider der Gerichsstand der 
begangenen Tat noch der Gerichtsstand des WohnsitzeS 
ermittelt ist und der Beschuldigte nicht auf behördliche 
Anorlinung verwahrt wird. 	; 

§ 10. 
Ist die strafbare Handlung ani einem ,teutschen Schiffe 

im Ausland oder in offener See begangel so ist das Ge-
richt zuständig, in dessen Bezirk der HCmathafen oder 
der deutsche Hafen liegt, welchen das Schiff nach der 
Tat zuerst erreicht. 

§ 12. 
(1) Unter mehreren nach den Vorschriften der §§ 7 bis 

10 zuständigen Gerichten gebührt dem der Vorzug, 
welches die Untersuchung zuetst eröffnet hat. 

(2) Jedoch kann die Unterstichung und Entscheidung 
einem anderen der zuständigen Gerichte durch das ge-
meinschaftliche obere Gericht 'Obertragen werden. 

§ 13.. 
(1) Für zusammenhängende 4trafsachen, welche einzeln 

nach den Vorschriften der §§ l7 -bis 10 zur Zuständigkeit 
verschiedener Gerichte gehören warden, ist ein Gerichts-
stand bei jedem Gerichte begründet, welches für eine der 
Strafsachen  zuständig ist. 

(2) Sind mehrere zusammenhängende Strafsachen bei 
verschiedenen Gerichten anhängig gemacht worden, so 
können sie sämtlich oder zurn Teil durch eine den An-
trägen der Staatsanwaltschaft entsprechende Verein-
barung dieser Gerichte bei einem unter ihnen verbunden 
werden. Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, 
so entscheidet, wenn die  Staatsanwaltschaft oder ein An-
geschuldigter hierauf anträgt, das gemeinschaftliche obere 
Gericht darüber, ob und bei vvelchem gerichte die Ver-
bindung einzutreten habe. 

(3) In gleicher Weise kann die Verbindung wieder auf-
gehoben werden. 

§ 14. 
Besteht zwischen mehreren I Gerichten Streit über die 

Zuständigkeit, so bestimmt des gemeinschaftliche obere 
Gericht das Ge:icht, welches sich der Untersuchung und 
Entscheidung 1,41 unterziehen hat. 

§15. 
Ist das an sich zuständige dericht in einem einzelnen 

Falle an clqr Ausübung des Richteramts rechtlich oder 
tatsächlich verhindert, oder ist von der Verhandlung vor 
diesem. Gel' cht eine Gefährdung der öffentlichen Sicher-
heit zu besorgen, so hat das zunächst obere Gericht die 
Untersuchung und Entscheidung dem gleichstehenden 
Gericht eines anderen Bezirkes zu übertragen. 

§ 16. 
Der imgeschuldigte muß cleni Einwand der Unzuständig-

keit spätestens in der Hauptverhandlung bis zum Beginn 
seiner Vernehmung zur Sache geltend machen. 

§17, 
Dr  irch eine Entscheidung, welche die Zuständigkeit für 

die Voruntersuchung feststellt, wird die Zuständigkeit 
ai /Ch für das Hauptverfahren festgestellt. 

§ 18, 
Nach Anordnung der Hauptverhandlung darf das  Ge-

richt  seine Unzuständigkeit nur auf Einwand des Ange-
klagten aussprechen.  

§ 19. 
Haben mehrere Gerichte, von denen eins das  zuständige 

ist, durch Entscheidungen: welche nicht mehr anfechtbar 
sind, ihre Unzuständigkeit ausgesprochen, so bezeichnet 
das gemeinschaftliche obere Gericht das zuständige 
Gericht. 

§20. 
Die einzelnen Untersuchungshandlungen eines unzu-

ständigen Gerichts sind nicht schon dieser Unzuständig-
keit wegen ungültig. 

§ 21. 
Ein unzuständiges Gericht hat sich den innerhalb seines 

Bezirkes vorzunehmenden Untersuchungshandlungen zu 
unterziehen, bei denen Gefahr im Verzuge obwaltet. 

Dritter Abschnitt. 

Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen. 

22. 
Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramts kraft  

Gesetzes ausgeschlossen: 
1. wenn er selbst durch die strafbare Handlung verletzt 

ist 
2. wenn er Ehegatte oder Vormund der beschuldigten 

oder der verletzten Person  Ist oder gewesen ist; 
3. wenn er mit dem Beschuldigten oder mit dem Ver-

letzten in gerader Linie verwandt, verschwägert oder 
durch Annahme an Kindes Statt verbunden, in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis 
zum zweiten Grade  verschwägert  ist, auch wenn dle 
Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist, 
nicht mehr besteht, 

4. wenn er in der Sache als Beamter der  Staatsanwalt-
schaft,  als Polizeibeamter, als Anwalt des Verletzten 
oder als Verteidiger tätig gewesen ist; 

5. wenn er in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger 
vernommen ist. 

§ 23. 
(1) Ein Richter, welcher bei einer durch ein Rechts-

mittel angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat, ist 
von der Mitwirkung bei der Entscheidung in höherer In-
stanz kraft Gesetzes ausgeschlossen. 

(2) Der Untersuchungsrichter darf in den Sachen, In 
welchen er die Voruntersuchung geführt hat, nicht Mit-
glied des erkennenden Gerichts sein, auch nicht bei einer 
außerhalb der Hauptverhandlung erfolgenden Ent-
scheidung der Strafkammer mitwirken. 

§ 24. 
(1) Ein Richter kann sowohl in den Mien, in denen er 

von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausge-
schlossen ist, als auch wegen Besorgnis der Befangenheit 
abgelehnt werden. 

(2) Wegen Besorgnis der Befangenheit findet die Ab-
lehnung statt, wenn ein Grund vorliegt, welcher geeignet 
ist, Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters 
zu rechtfertigen. 

(3) Das Ablehnungsrecht steht der  Staatsanwaltschaft,  
dem Privatkläger und dem Beschuldigten zu. Den zur Ab-
lehnung Berechtigten sind auf Verlangen die zur Mit-
wirkung bei der Entscheidung berufenen Gerichtspersonen 
namhaft zu machen. 

§25. 
Die Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der Be-

fangenheit ist in der Hauptverhandlung erster Instanz nur 
bis zum Beginn der Vernehmung des Angeklagten zur 
Sache, in der Hauptverhandlung über die Berufung und 
die Revision nur bis zum Beginn der Berichterstattung 
zulässig. 

.20 



Wiesbaden, 1. März 1946 	Gesetz- und Verordnungsblatt für Gro11-Hessen 	 Nr. 2-4 

§26.  
(1) Das Ablehnungsgesuch ist bei dem Gerichte, welchem 

der Richter-angehört, anzubringen; es kann vor der Ge-
schäftsstelle zu Protokoll erklärt werden. 

(2) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der 
Eid ist als Mittel der Glaubhaftmachung ausgeschlossen. 
Zur Glaubhaftmachung kann auf das Zeugnis des abge-
lehnten Richters Bezug genommen werden. 

(3) Der abgelehnte Richter hat sich über den Ab-
lehnungsgrund dienstlich zu äußern. 

§ 27. 
(1) Uber das Ablehnungsgesuch entscheidet der Richter, 

dem die Dienstaufsicht über den abgelehnten Richter zu-
steht. Eitier Entscheidung bedarf es nicht, wenn der ab-
gelehnte Richter das Ablehnungsgesuch für begründet 
halt. 

(2) Derselbe Richter hat auch dann zu entscheiden, wenn
.  

ein Ablehnungsgesuch nicht angebracht ist, ein Richter 
aber von einem Verhältnis Anzeige macht, das seine Ab-
lehnung rechtfertigen könnte, oder wenn aus anderer 
Veranlassung Zweifel darüber entstehen, ob ein Richter 
kraft Gesetzes ausgeschlossen sei. 
' (3) Der Beschluß. durch welchen ein gegen einen er-
kennenden Richter eingebrachtes Ablehnungsgesuch für 
unbegründet erklärt wird, kann nicht für sich allein, 
sondern nur mit dem Urteil angefochten werden; in allen 
anderen Fallen ist die Entscheidung über ein Ablehnungs-
gesuch unanfechtbar. 

§29. 
Ein abgelehnter Richter hat vor Erledigung des Ab-

lehnungsgesuchs nur solche Handlungen vorzunehmen, 
welche keinen Aufschub gestatten. 

§31. 
. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden auf Ur-

' kundsbeamte der Geschäftsstelle und andere als Proto-
kollfiihrer zugezogene Personen entsprechende An-
wendung. 

(2) tber die Ausschließung oder Ablehnung eines Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle oder einer anderen als 
Protokollführer zugezogenen Person entscheidet *der  Vor-
sitze r des Gerichts oder der Richter, welchem sie. beige-
geben sind. 

Vierter Abschnitt. 

Gerichtliche Entscheidungen und deren Bekanntmachung. 

§33.  
Die Entscheidungen des Gerichts werden, wenn sie im 

Laufe einer Hauptverhandlung ergehen, nach Anhörung 
der Beteiligten, wenn sie außerhalb einer Hauptverhand-
lung ergehen, nach schriftlicher oder mündlicher Er-
klärung der Staatsanwaltschaft erlassen. 

§34.  
Die durch ein Rechtsmittel anfechtbaren Entscheidungen 

sowie die, durch welche ein Antrag abgelehnt wird, sind 
mit Gründen zu versehen. 

§35.  
(1) Entscheidungen, welche in Anwesenheit der davon 

betroffenen Person ergehen, werden ihr durch  Ver-
kündung bekanntgemacht. Auf Verlangen ist ihr eine Ab-
schrift zu erteilen. 

(2) Andere Entscheidungen werden durgh  Zustellung 
bekanntgemacht. Wird durch die Bekanntmachung der 
Entscheidung keine Frist in Lauf gesetzt, so  genügt  form-
lose Mitteilung; dies gilt nicht fili' die Mitteilunz von 
Urteilen. 

(3) Dem nicht auf freiem  Fue Befindlichen ist das zu-,  
gestellte Schriftstück auf Verlangen vorzulesen. 

§ 
(1) Entscheidungen, die einer Zustellung oder Voll-

streckung bedürfen, sind der Staatsanwaltschaft zu über-
geben, welche. das Erforderliche zu veranlassen hat. Auf 
Entscheidungen, die lediglich den inneren Dienst der Ge-
richte oder die Ordnung in den Sitzungen betreffen, findet 
diese Bestimmung keine Anwendung. 

(2) Der Untersuchungsrichter und der Vorsitzer des Ge-
richts können die Zustellungen sowie die Vollstreckung 
von Beschlüssen und Verfügungen auch unmittelbar ver-
anlassen. 

§37. 
Auf  as  Verfahren bei Zustellungen finden die Vor-

schriften dbr Zivilprozeßordnung über Zustellungen ent-
._ sprechende Anwendung. 

§ 38. 	- 
Die bei dem Strafverfahren beteiligten Personen, denen 

die Befugnis beigelegt ist, Zeugen  ud  Sachverständige un-
mittelbar zu laden, haben mit der Zustellung der Ladung 
den Gerichtsvollzieher zu beauftragen. 

§39. 
Mir das die öffentliche Klage vorbereitende Verfahren, 

für die Voruntersuchung und für das Verfahren bei der 
Strafvollstreckung können durch Anordnung der Obersten 
Justizbehörde einfachere Formen für den Nachweis der 
Zustellung zugelassen werd ęn. 

§40. 

(1) Kann bine Zustellung an einen Beschuldigten, wel-
chem  eine Ladung zur Hauptverhandlung noch nicht zu-
gestellt war, nicht in der vorgeschriebenen Weise in 
Deutschland bewirkt werden, und erscheint die Befolgung 
der für Zustellungen im Ausland bestehenden Vorschtiften 
unausführbar oder voraussichtlich erfolglos, so gilt die 
Züstellung als erfolgt, wenn der Inhalt des zuzustellenden 
Schriftstückes durch ein deutsches oder ausländisches Blatt 
bekanntgemacht worden ist und seit dem Erscheinen dieses 
Blattes zwel Wochen verflossen sind oder wenn das zu-
zustellende Schriftstück zwei Wochen an der Gerichtstafel 
des Gerichts erster Instanz angeheftet gewesen ist. Die 
Auswahl des Blattes steht dem die Zustellung veranlassen-
den Beamten zu. 	 • 

(2) War die Ladung zur Hauptverhandlung dem Ange-
klagten schon vorher zugestellt, so gilt eine weitere Zu-
stellung an ihn, wenn sie nicht in der vorgeschriebenen 
Weise in Deutschland bewirkt werden kann, als erfolgt, 
sobald das zuzustellende Schriftstück zwei Wochen an der 
Gerichtstafel des Gerichts erster Instanz angeheftet ge-
Wesen ist. Von Urteilen und Beschlüssen wird nur der 
entscheidende Teil angeheftet. 

§41. 
Zustellungen an die Staatsanwaltschaft erfolgen durch 

Vorlegung der Urschrift des zuzustellenden Schriftstückes. 
Wenn mit der Zustellung der Lauf einer Frist beginnt, so 
ist der Tag der Vorlegung von der Staatsanwaltschaft auf 
der Urschrift zu vermerken. 

Fünfter Abschnitt. 

Fristen und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 

§ 42. 	. 
Bei der Berechnung einer Frist, welche nach Tagen be-

stimmt ist, wird der Tag nicht mitgerechnet, auf welchen 
der Zeitpunkt oder das Ereignis fällt, nach weNthem der 
Anfang der Frist sich richten soll. 

§43. 
(1) Eine Frist, welche ..nach Wochen oder Monaten be-

stimmt ist, endigt mit Ablauf des Tages der letzten Woche 
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oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung 
oder Zahl dem Tage entspricht, an welchem die Frist be-
gonnen hat; fehlt dieser Tag ib  dem letzten Monet, go 
endigt•die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats. 

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag oder 
allgemeinen Feiertag, so  endigt  die Frist mit Ablauf des 
nächstfolgenden Wêrktags. 

§ 44. 
Gegen die Versäumung einer 'Frist kann die Wiederein-

setzung in den vorigen Stand beansprucht werden wenn 
der Antragsteller durch Naturereignisse oder andere unab-
wendbare Zufälle an der Einhaltung der Frist verhindert 
worden ist. Als unabwendbaret Zufall ist es anzusehen, 
wenn der Antragsteller von  ener  Zustellung ohne sein 
Verschulden keine Kenntnis erlangt hat. 

§ 45. 
(1) Das Gesuch um Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand  mull binnen einer Woche ,nach Beseitigung des Hin-
dernisses bei dem Gerichte, bei welchem die Frist wahr-
zunehmen gewesen wäre. unter Angabe und Glaubhaft-
machung der Versäumnisgründd angebracht werden. 

(2) Mit dem Gesuch ist zugleich die versäumte Handlung 
selbst nachzuholen. 

§ 46. 
(1) Ober das Gesuch entscheidet das Gericht, welches bei 

rechtzeitig erfolgter Handlung zur Entscheidung in der 
Suche selbst berufen gewesen wäre. 

(2) Die dem Gesuche stattgebende Entscheidung unter-
liegt keiner Anfechtung 

(3) Gegen die das Gesuch Verwerfende Entscheidung 
ündet sofortige Beschwerde statt. 

§ 47.` 
(1) Durch das Gesuch um Wiedereinsetzung in den vo-

rigen Stand wird die Vollstreckung einer gerichtlichen 
Entscheidung nicht gehehunt. 

(2) Das Gericht kann jedoch einen Aufschub der Voll-
streckung anordnen. 

Sechster Abschnitt. 

Zeugen. 

§ 48 
Die Ladung der Zeugen geschieht unter Hinweis auf die 

gesetzlichen Felgen des Ausbleibens. 

§ 51. 
(1) Ein ordnungsmäßig geladener Zeuge, welcher nicht 

erscheint, ist in die durch des Ausbleiben verursachten 
Kosten sowie zu einer Ordnungsstrafe in Geld und Air den 
Fall,  dali  diese nicht beigetrieben werden kann, zur Strafe 
der Haft bis zu sechs Wochen zu verurteilen. Auch ist die 
zwangsweise Vorführung des Zeugen zulässig. Im Falle 
wiederholten Ausbleibens kann .die Strafe noch einmal er-
kannt werden. 

(2) Die Verurteilung in Strafe und Kosten unterbleibt, 
wenn das Ausbleiben des Zeugen genügend entschuldigt 
ist. Erfolgt nachträglich gentigende Entschuldigung, so 
werden die gegen den Zeugen: getroffenen Anprdnungen 
wieder aufgehoben. 

(3) Die Befugnis zu diesen Mal3regeln steht auch dem 
Untersuchungsrichter, dem Amtsrichter im Vorverfahren 
sowie dem beauftragten und ersuchten Richter zu. 

§ 52; 
(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: 
1. der Verlobte des Beschuldigten; 
2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe 

nicht mehr besteht; 

3. wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt, 
verschwägert oder durch Annahme an Kindes Statt 
verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten 
Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver- 
schwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die 
Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht. 

(2) Die bezeichneten Personen sind vor jeder Verneh-
mung über ihr Recht zur Verweigerung des Zeugnisses zu 
belehren. Sie können den Verzicht auf dieses Recht auch 
während der Vernehmung widerrufen. 

§ 53. 
(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner be-

rechtigt: 
1. Geistliche über das, was ihnen bei Ausübung der Seel-

sorge anvertraut ist; 
2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in 

dieser ihrer Eigenschaft anvertraut ist; 
3. Rechtsanwälte und Ärzte Ober das, was ihnen bei Aus-

Übung ihres Berufs anvertraut ist. 
(2) Die unter Ur. 2, 3 bezeichneten Personen dürfen das 

Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit entbunden sind. 

§54, 
(1) Offentliche Beamte, auch wenn sie nicht mehr im 

Dienste sind, dürfen über Umstände, auf welche .sich ihre 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bezieht, als Zeugen nur 
mit Genehmigung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde ver-
nommen werden. 

(2) lm übrigen gelten die Bestimmungen des Beamten-
gesetzes. 

§55.  
Jeder Zeuge kann die Auskunft auf solche Fragen ver-

weigern, deren Beantwortung ihm selbst oder einem der 
im § 52 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Angehörigen die Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung zuziehen würde. 

§56.  
Die Tatsache, auf welche der Zeuge die Verweigerung 

des Zeugnisses in den Fällen der §§ 52, 53, 55 stützt, ist 
auf Verlangen glaubhaft zu machen. Es genügt die eidliche 
Versicherung des Zeugen. 

§ 5'7. 
Vor der Vernehmung sind die Zeugen zur Wahrheit zu 

ermahnen und über die Bedeutung des Eides sowie die 
strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollstän-
digen Aussage zu belehren. 

§ 58. 
(1) Die Zeugen sind einzeln und in Abwesenheit der 

später abzuhörenden Zeugen zu vernehmen. 
(2) Eine Gegenüberstellung mit anderen Zeugen oder mit 

dem Beschuldigten im Vorverfahren ist zulässig, wenn es 
für das weitere Verfahren geboten erscheint. 

§ 59. 
Das Gericht entscheidet nach pilichtgemällem Ermessen, 

ob ein Zeuge zu vereidigen  1st. Die Vereidigung erfolgt, so-
weit nichts anderes bestimmt ist, in der Hauptverhand-
lung. Die Zeugen sind einzeln und nach ihrer Vernehmung 
zu vereidigen. 

§ 60. 
Von der Vereidigung ist abzusehen 
1. bei Personen, die zur Zeit der Vernehmung das sech-

zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die 
wegen mangelnder Verstandesreife oder wegen Ver-
standesschwäche vom Wesen und der Bedeutung des 
Eides keine genügende Vorstellung haben; 

2. bei Personen, die nach den Bestimmungen der  Straf-
gesetze unfähig sind, ais Zeugen eidlich vernommen zu 
werden; 
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3. bei Personen, die der Tat, welche den Gegenstand der 
Untersuchung bildet, oder der Beteiligung an ihr oder 
der  Begünstigung oder Hehlerei verdächtig oder des-
wegen bereits verurteilt sind. 

§ 63. 
Die in § 52 Abs. 1 bezeichneten Personen haben das Recht, 

die Beeidigung des Zeugnisses zu verweigern; darüber sind 
sie zu belehren. 

§64.  
Unterbleibt die Vereidigung eines Zeugen nach §§ 60, 63, 

so ist der Grund dafür im Protokoll anzugeben. 

§ 65. 
(1) Im vorbereitenden Verfahren ist die Vereidigung nur 

zulässig, wenn Gefahr im Verzug ist, oder wenn der Eid als 
Mittel zur Herbeiführung einer wahren Aussage über 
einen für das weitere Verfahren erhebliehen Punkt er-
forderlich erscheint. 

,(2) Im , vorbereitenden Verfahren wegen einer 
tretung ist die Vereidigung unzulässig. 

7 	 § 66.  
In der Voruntersuchung ist die Vereidigung nur zu-

lässig, wenn 
1. Gefahr  ira Verzug ist .oder 
2. der Eid als Mittel zur Herbeifiihrung einer wahren 

Aussage über einen für das weitere Verfahren erheb-
lichen Punkt „erforderlich erscheint oder 

3. der Zeuge voraussichtlich am Erscheinen in der 
Hauptverhandlung verhindert sein wird oder 

4. dem Zeugen das Erscheinen in • der Hauptverhandlung 
wegen des damit verbundenen Zeitverlustes -oder 
wegen der Schwierigkeit der Verkehrsverhältnisse 
nicht zugemutet werden kann. 

66a. 
Wird ein Zeuge außerhalb der Hauptverhandlung ver-

eidigt, so ist der Grund der Vereidigung im Protokoll 
anzugeben. 

§66b. 
(1) Wird ein Zeuge durch einen beauftragten oder er-

suchten Richter vernommen, so entscheidet zunächst dieser 
über die Vereidigung. 

'(2) Die Vereidigung mull, soweit sie zuläss;g ist, erfolgen, 
wenn es in cleni Auftrag oder in dem Ersuchen des Ge-
richts verlanit\ wird Der vernehmende Richter kann die 
Vereidigung jedoch aussetzen und einer neuen 'Entschlie-
Sung des beauftragenden oder ersuchenden Gerichts vor-
behalten, wenn bei der Vernehmung Tatsachen hervor-
treten, die das Gericht von dem Verlangen, den  Zeugen zu 
vereidigen, voraussichtlich abgehalten haben würden. 
Diese Tatsachen sind in das Protokoll aufzunehmen. 

(3) Die Vereidigung darf nicht erfolgen, wenn die wield-
liche Vernehmung verlangt Wird. 

§66c.  
(1) Die Vereidigung erfolgt in der Weise, daß der Richter 

an den Zeugen die Worte richtet: 
„Sie chwören bei Gott dem Allmächtigen und All-
wissenden, daß Sie nach-  bestem Wissen die reine 
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben" 

und der Zeuge hierauf die Worte spricht: 
„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe." 

(2) Der Schwörende soll bei  der Eidesleistung die rechte 
Hand erheben. 

§66d.  
Stumme leisten den Eid in der Weise,  dali  sie die Worte: 

„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und All- 
wissenden, daß ich nach bestem Wissen die reine 
Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe" 

niederschreiben und unterschreiben. Stumme, die nicht 
schreiben können, leisten den Eid mit Hilfe eines Dol-
metschers durch Zeichen. 

§ 66e. 
Gibt ein Zeuge an, daß er Mitglied einer Religions-

gesellschaft sei, der das Gesetz den Gebrauch gewisser 
Beteuerungsformeln an  Stelle  des Eides gestattet, so steht 
eine unter der Beteuerungsformel dieser Religionsgesell-
schaft abgegebene Erklärung der Eidesleistung gleich. 

• 	 §67.  
Wird der Zeuge, nachdem er eidlich vernommen worden 

ist, in demselben Vorverfahren oder in demselben Haupt-
verfahren nochmals vernommen, so kann der Richter statt 
der nochmaligen Beeidigung den Zeugen die Richtigkeit 
seiner Aussage unter Berufung auf den früher geleisteten 
Eid,versichern lassen. 

§68.  
Die Vernehmung beginnt damit, daß der Zeuge über 

Vornamen und Zunamen, Alter, Stand oder Gewerbe und 
Wohnort befragt wird: Erforderlichenfalls sind dem Zeugen. 
Fragen über solche Umstände, welche seine Glaubwürdig-
keit in der vorliegenden Sache betreffen, insbesondere über 
seine Beziehungen zu {Ibm Beschuldigten oder dem Ver-
letzten, worzulegen. 

§ 68a. 
(1) Fragen nach Tatsachen, die dem Zeugen, seinem Ver-

lobten, seinem Ehegatten oder einer Person, die im ,Sinne 
von § 52 Abs. 1 Nr. 3 sein Angehöriger ist, zur Unehre ge-
reichen können, sollen nur gestellt werden, wenn es un-
erläßlich ist. 

(2) Der Zeuge soll nach Vorstrafen nur gefragt werden, 
wenn ihre Feststellung notwendig ist, um über das Vor-
liegen der Voraussetzungen des § 60 Nr. 2, 3 zu ent-
scheiden oder •urn seine Glaubwürdigkeit zu beurteilen. 

69. 
(1) Der Zeuge ist zu veranlassen, daS, was ihm von dem 

Gegenstand seiner Vernehmung bekannt ist, im Zu-
sammenhang.  anzugeben. Vor seiner Vernehmung ist dem 
Zeugen der Gegenstand der Untersuchung und die Person 
des Beschuldigten, sofern ein solcher vorhanden ist, zu 
bezeichnen. 

(2) Zur Aufklärung und zur Vervollständigung der Aus-
sage sowie zur Erforschung des Grundes, auf, welchem 
die Wissenschaft des Zeugen beruht, sind nötigehfalls 
weitere Fragen zu stellen. 

§70.  
(1) Wird das Zeugnis oder die Eidesleistune ohne ge-

setzlichen Grund verweigert, so ist der Zeuge in die durch 
die Weigerung Verursachten  Kosten sowie  in einer Ord-
nungsstrafe in Geld' und für den Fall, daß diese nicht bei-
getrieben Werden kann, zur Strafe' der Haft bis zu sechs 
Wochen zu verurteilen. 

(2) Auch kann zur Erzwingung des Zeugnisses. die Haft 
angeordnet werden, jedoch nicht über die Zeit der Be-
endigureg des Verfahrens in 'der• instenz; auch nicht .  fiber 
die Zeit von sechs Monaten, und bei Obertreitingen nicht 
über die Zeit von śechs Woehen hinaus. • • 
- (3) Die Befugnis zu diesen Maßregeln iSteht auch dem 
Untersuchungsrichter, dem Amtsrichter im Vorverfahren, 
sowie dem beauftragten und  ersuchten  Richter zu. 

(4) Sind die Maßregeln erschöpft, so können sie in dem-
selben oder in einem anderen Verfahren, welches dieselbe .  Tat zum Gegenstand hat, nicht wiederholt werden, 

§71.  
Jeder von dem Richter oder der Staatsanwaltschaft ge-

ladene Zeuge hat nach Maßgabe der Gebührenordnung 
Anspruch auf Entschädigung aus der Reichskasse 
Zeitversäumnis und, werm sein Erscheinen eine Reise er-
forderlich macht, auf Erstattung der Kosten, welche 
durch die Reise und den Aufenthalt am Ort der Ver-
nehmung verursacht werden. 

"Mer- 
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Siebenter Abschnitt. 

Sachverständige und Augenschein. 

§ 72. 
Auf Sachverständige finden die Vorschriften des 

sechsten Abschnitts über Zeugen entsprechende Anwen-
dung, soweit nicht in den nachfolgenden Paragraphen ab-
weichende Bestimmungen getroffen sind. 

§73. 
(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen 

und die Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch, den 
Richter. 

(2) Sind für gewisse Arteli von Gutachten Sachverstan-
dige öffentlich bestellt, so sollen andere Personen nur 
dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es er-
fordern. 

§ 74. 
(1) Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen, 

welche zur Ablehnung eines Richters berechtigen, abge-
lehnt werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht 
daraus entnommen werden, daß 'der Sachverständige als 
Zeuge vernommen warden ist. 	 • 

(2) Das 'Ablehnungsrecht steht der Staatsanwaltschaft, 
dem Privatkläger und dem Beschuldigten zu. Die er-
nannten  Sachverständigen sind ' den zur Ablehnung Be-
rechtigten namhaft zu machen, wenn nicht besondere  Um4 
stände entgegenstehen 

(3) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der 
Eid ist als Mittel der Glaubhaftmachung ausgeschlossen. 

§ 75 
(1) Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Er-

nennung Folge zu leisten, wear er zur Erstattung von 
Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist, oder 
wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, 
deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist, 
öffentlich zum Erwerb ausübt, oder wenn er zu ihrer 
Ausübung öffentlich bestellt oder ermächtigt ist. 

(2) Zur Erstattung des Gutachtens ist auch der ver-
pflichtet, welcher sich hierzu  or  Gericht bereit erklärt 
hat. 

§ 76. 
(1) Dieselben Gründe, welche einen Zeugen berechtigen, 

das Zeugnis zu verweigern, berechtigen einen Sachver-
ständigen zur Verweigerung des Gutachtens. Auch aus 
anderen Gründen kann ein Sachverständiger von der 
Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbunden 
werden. 41 

(2) Die Vernehmung eines Off entlichen Beamten als 
Sachverständigen findet nicht statt, wenn die vorgesetzte 
Behörde des Beamten erklärt, daß die Vernehmung den 
dienstlichen Interessen Nachteil bereiten würde. 

§ 77. 
Im Falle des Nichterscheinens oder der Weigerung eines 

zur Erstattung des_ Gutachtens verpflichteten Sachver-
ständigen wird dieser zum ErSatze der Kosten und zu 
einer Ordnungsstrafe in Geld verurteilt. Im Falle wieder-
holten Ungehorsams kann noch einmal auf eine Ordnungs-
strafe erkannt werden. 

Der Richter hat, soweit ihm dies erforderlich erscheint, 
die Tätigkeit der Sachverständigen zu leiten. 

§ 79. 
(1) Der Sachverständige kann nach dem Ermessen des 

Gerichts vereidigt werden. 
(2) Der Eid ist nach Erstattung des Gutachtens zu 

leisten; er geht dahin, daß der Sachverständige das Gut-
achten  unparteiisch  und nach hestera Wissen und Ge-
wissen erstattet habe.  

§ 80. 
(1) Dem Sachverständigen kann auf sein Verlangen zur 

Vorbereitung des Gutachtens durch Vernehmung von 
Zeugen oder des Beschuldigten Weitere Aufklärung ver-
schafft werden. 

(2) Zu demselben Zwecke kann Ihm gestattet werden, 
die Akten einzusehen, der Vernehmung von Zeugen oder 
des Beschuldigten beizuwohnen und an sie unmittelbar 
Fragen zu stellen. 

§ 80a. 
Ist damit zu rechnen, daß die Unterbringung des Be-

schuldigten in einer Hell- und Pflegeanstalt, einer 
Trinkerheilanstalt oder einer ErziehungsanStalt angeord-
net werden wird, so soil schon im Vorverfahren einem 
Sachverständigen Gelegenheit zur Vorbereitung des in 
der Hauptverhandlung zu erstattenden Gutachtens ge-• 
geben werden. 

§81. 
(1) Zur Vorbereitung eines Gutachtens über den 

Geisteszustand des Beschuldigten kann das Gericht auf 
Antrag eines Sachverständigen nach Anhörung des Ver-
teidigers anordnen, daß der Beschuldigte in eine öffent-
liche Heil- oder Pflegeanstalt gebracht und dort be-
obachtet wird. Im vorbereitenden Verfahren entscheidet 
das Gericht, das für die Anordnung der Hauptverhandlung 
zuständig  ware. 

(2) Dem Besehuldigten, der keinen Verteidiger hat, •Ist 
ein solcher zu bestellen. 

(3) Gegen den Beschluß findet sofortige Beschwerde 
statt. Sie hat aufschiebende Wirkung. 

(4) Die Verwahrung in der Anstalt darf. die Dauer Von 
sechs Wochen nicht überschreiten. 

§ 81a. 
(1) Eine körperliche Untersuchung des Beschuldigten 

darf zur Feststellung von Tatsachen angeordnet werden, 
die für das Verfahren von Bedeutung sind. Andere Per-
sonen dürfen ohne ihre Einwilligung nur untersucht wer-
den. wenn festgestellt werden muß; ob sich an  ihrem 
Körper eine bestimmte Spur oder Folge e łner strafbaren 
Handlung befindet. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. (1) sind die 
Entnahme von Blutproben und andere Eingriffe, die nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst zu Untersuchungs-
zwecken vorgenommen werden, ohne Einwilligung des 
zu Untersuchenden zuldssig, wenn kein Nachteil fur seine 
Gesundheit zu besorgen ist. 

(3) Die Anordnung steht dem Richter, bel Gefahr im 
Verzug auch der Staatsanwaltschaft und den Polizei-
beamten zu, die als Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft 
ihren Anordnungen Folge zu leisten haben. 

§81b. 
Soweit es für die Zwecke der Durchführung des Straf-

verfahrens oder fur die Zwecke des  Erkennungsdienstes 
notwendig ist, dürfen  Lichtbilder  und Fingerabdrücke 
des Beschuldigten auch gegen seinen Willen aufgenommen 
und Messungen oder ähnliche Maßnahmen an ihm vorge-
nommen werden. 

§ 82.  
Im Vorverfahren hängt es von der Anordnung des 

Richters ab, ob die Sachverständigen ihr Gutachten 
schriftlich oder mündlich zu erstatten haben. 

§ 83.  
(1) Der Richter kann eine neue Begutachtung durch 

dieselben oder durch andere Sachverständige anordnen, 
wenn er das Gutachten fliz' ungenügend erachtet. 

(2) Der Richter kann die Begutachtung durch einen 
anderen Sachverständigen anordnen, wenn ein Sachver-
ständiger nach Erstattung des Gutachtens mit Erfolg ab-
gelehnt ist. 

(3) In wichtigeren Fallen kann das Gutachten einer 
Fachbehörde eingeholt werden. 
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§ 84. 
Der Sachverständige hat nach Maßgabe der Gebühren-

ordnung Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäumnis, 
atif Erstattung der ihm verursachten Kosten und aul3er-
dem auf angemessene Vergütung far seine Mühewaltung. 

	

.§ 85. 	. 
Soweit zum Beweise vergangener Tatsachen oder Zu-

stände, zú deren Wahrnehmung eine besondere Sach-
kunde erforderlich war, sachkundige Personen zu ver-
nehmen sind, kommen die  Vorschriften  über den Zeugen-
beweis zur Anwendung. 

Findet die 'Einnahme eines riehterlichen Augenscheins 
statt, so ist im.43rbtokoll der  vorgefundene Sachbestand 
festzustellen, und darüber Auskunft zu geben, Welche 
Spuren oder Merkmale, deren Vorhandensein nach dei; 
besonderen Beschaffenheit des Falles vermutet werden 

,  konnte, gefehlt haben. 

§87. 
(1) Die richterliche-  Leichenschau wird unter Zuziehung 

eines Arztes, die -Leichenöffnung im Beisein des  Richters 
yen einem Arzt vorgenommen; in schwierigen Fallen 
kann der Richter einen zweiten Arzt hinzuziehen. Dein 
Arzte, welcher den Verstorbenen in der dem Tode un-
mittelbar vorausgegangenen Krankheit behandelt hat, ist 
die Leichenöffnung nicht zu übertragen. Er kann jedoch 
aufgefordert werden, der Leichenöffnung anzuwohnen, um 
aus der Krankheitsgeschichte Anfschltisse zu geben. 

(2) Die Zuziehung eines Arztes kann bei der Leichen-
schau unterbleiben, werin sie nach dem Ermessen des 
Richters entbehrlich ist. 

(3) Behufs der BesicOgung oder Öffnung einer schon 
beerdigten Leiche ist ihre Ausgrabung statthaft. 

§88.  , 
Vor der Leichenöffnung ist,  wem t nicht besondere Hin-

dernisse entgegenstehen, die. Persönlichkeit des Verstor-
benen, insbe,sondere durch Befragung von Personen, 
weiche den -Verstorbenen gekannt haben, festzustellen Ist 
ein Beschuldigter .vorhanden, .s .o ist ihm die Leiche zur 
Anerkennung, vorzuzeigen. 

§89:  
Die Leichenöffnung muß sich, soweit der Zustand der 

Leiche dies gestattet, stets auf die Offnung der Kopf-, 
Brust- und, Bauchhöhle erstrecken. 

§ 90. 
Bei Öffnung dar Leiche Ones neugeborenen Kindes ist 

die , Untersuchung insbesondere. auch darauf zu tighten, 
ob es nach oder während der  Geburt gelebt habe, und ob 
es reif oder wenigstens fähig gewesen sei, das Leben 
auBerhalb des Mutterleibes fortzusetzen. 

" 	91. 
der  Verdacht einer Vergiftung vor, sa ist die 

Unterstichue,fg der in der Leiche oder sonst gefundenen 
vereläihtigen. Stoffe durch einen Chemiker oder durch 
eine für solche Untersuchungen bestehende Fachbehörde 
vorzunehmen. 

(2) Der Richter kann anordnen, daß diese Untersuchung 
unter Mitwirkung oder Leitung eines Arztes stattzu-
finden habe. 

(1) Bei IVEinzVerbrechen und Münzvergehen sind die 
Münzen ¡ker Papiere erforderlichenfalls der Behörde 
vorzulegen, von welcher echte Münzen oder Papiere 
dieser Art in  Umlauf gesetzt werden. Das Gutachten 
dieser Beiiiirde ist über die Unechtheit oder Verfälschung 
sowie deetiber einzaholen, in welcher Art die Fälschung 

• mutmadlicht. begaitgen worden sei. 
(2) Hamden es sieh um ausländische Münzen oder 

rapier% sO kann an Stelle des Gutachtens der ausländi-
seben Behar& des einer deutschen erfordert werden. 

§ N. . 
Zur Ermittlung der 'EChtheit oder Unechtheit eines 

Schriftstückes, sowie zur Ermittlung seines Urhebers 
kann eine Schriftvergleichung unter Zuziehung von Sach-
verständigen vorgenommen werden. 

Ad/tier . Abschnitt. 

Beschlagnahme , und, Durchsuchung. 

§ 
(1)  Gegenstande weiche als Beweismittel für die .1Inter-

' sildhurig Von Bedeutung sein können oder der Einziehung, 
unterliegen, sind in .Verwalirting zu nehmen <>der in 
anderer Weise sieherztistelien. 

2) fiefinden-  sich dię  Gegenstände ' in  dem. Gewahrsam 
einer Person Mid Weiden Sie nicht freiwillig herausge,:. 
geben, so bedarf es der  Beschlagnahme. 

§95.  
(1) Wer einen Gegenstand. der vorbezeichneten Art in 

seinem Gewahrsam hat, ist verpflichtet, ihn auf Erfordern 
vorzulegen „ind .auszuliefern: 

(2) Er kann im Falle der Weigerung durch die im § 70 
bestimmten Zwangsmittel hierzu angehalten werden. 
Gegen Personen, Welche  - zur Verweigerung des Zeug-
nisses berechtigt sind, tnden diese Zwangsmittel keine 
Anwendung. 

§96.  
Die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder 

anderen in amtlicher Verwahrung befindlichen Schrift-. 
stücke durch Behörden und öffentliche Beamte darf nicht 
gefordert  werden, wenn deren oberste Dienstbehörde er-
klärt, daß das Bekanntwerden des Inhalts dieser Akten 
oder Schriftstücke dienstliche Nachteile bereiten würde. 

§97.  
Schriftliche ,Mitteilungen zwischen dem. Beschuldigten 

und den Personen, die wegen. ihres Verhältnisses zu ihm 
nach §§ 52, 53 mir Verweigerung des Zeugnisses berechtigt 
sind, unterliegen' der Bes.chlagnahme  nicht,  falls sie sich 
in den Händen der letzteren Personen befinden und diese 
nicht einer Teilnahme, Begünstigung oder Hehierei. ver.- 
dächtig sind. 

§ 98: 
(1) Die Anordnung .von .„Besehlagnahmen steht dem .  

Richter, bei Gefahr, ini Verzug ,auch der Staaisanwalt-
sehaft.und den,  Polizeibeamten  zu,  welche als Hilfsbeamte' 
der Staatsanwaltschaft ihren Anordnungen Folge zu. . 
leisten  haben. 

(2) Ist die Beschlagnahme ohne richterliche, AnordnUng 
erfolgt„..so sell der Peemie, Welcher die Besehlagnahine 
angeordnet  hat, .binnen :drei Tagen die  richterliche 

 nachsuchen ,' wenn. bei der - beschlagnahme 
weder der davon Betrefferie noch ein erwachsener An-
gehöriger anwesend war, °der, wenn der Betroffene und 
im Falle seiner Abwesenheit din erwachsener Angehöri-
ger des Betroffenen gegen die: Beschlagnahme ausdrück-
lichen Widerspruch erhoben hat, Der Betroffene kann 
jederzeit die  richterliche" tiaChsuchen. So-
lange  die öffentliche Klage mieli nicht erhoben Ist,. er-
felgi die Entscheidung dumb ''clen Aintsrichter, in dessen. 
Bezirk die Beschlagnahme stattgefunden hat. 
• (3) Ist nach erhobener öffentlicher Klage die Beschlag-
nalitne durch die Staatsanwaltschaft oder einen Polizei-
beamten erfolgt,  só" ist binnen dtei Tagen dem Richter von 
der Besehlagnahme Anzeige zu machen und sind ihm-  die 
in Beschlag genommenen Gegexistände zur Verfügung zu 
stellen. 

§99. 
Zulässig ist die Beschlagnahme der an den Beschul-

digten gerichteten Briefe und Sendungen auf der Post 
sowie der an ihn gerichteten Telegramme auf den Tele- 
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graphenanstalten; desgleichen ist zulässig  an den bezeich-
neten Orten die Beschlagnahme solcher Briefe, Sendungen 
und Telegramme, in  betreft derer Tatsachen vorliegen, aus 
welchen zu schließen ist, daß sie von dem Beschuldigten 
herrühren oder für ihn bestimmt sind, und daß ihr Inhalt 
für die Untersuchung Bedeutung habe. 

§ 100. 
(1) Zu der Beschlagnahme (§ 99) ist nur der Richter, 

bei Gefahr im Verzug und,  wenn  die Untersuchung nicht 
blof3 eine Vbertretung betrifft, auch die Staatsanwaltschlft 
befugt. Die letztere muß jedoch den ihr ausgelieferten 
Gegenstand sofort, und zwar Brefe und andere Postsen-
dungen unertiffnet, dem Richter vorlegen. 

(2) Die von der ,Staatsanwaltschaft verfügte Beschlag-
nahme tritt, auch wenn sie eine Auslieferung noch nicht 
zur Folge gehabt hat, außer Kraft, wenn sie nicht binnen 
drei Tagen von dem Richter bestätigt wird. _ 

(3) Eine Entscheidung über eite von der  Staatsanwalt-
schaft verfügte Beschlagnahme  sowie über die Eröffnung 
eines ausgelieferten Briefes oder einer anderen Post-
sendung erfolgt durch den zuständigen Richter (§ 98)., 

§101. 
(1) Von den getroffenen Maßregeln (§§ 99, 100) sind die 

Beteiligten zu benachrichtigen, sobeld dies ohne Gefähr-
dung des Untersuchungszwecks geschehen kann. 

(2) Sendungen. deren Eröffnung nicht angeordnet worden 
ist, sind dem Beteiligten sofort auszuantworten. Dasselbe 
gilt, soweit nach der Eröffnung die Zurückhaltung nicht 
erforderlich ist. 

(3) Der Teil eines zurückbehaltenen Briefes, dessen Vor-
enthaltnug nicht durch die Räcksicht auf die Unter-
suchung geboten erscheint, ist dem Empfangsberechtigten 
abschriftlich Mitzuteilen. 

§102. 

Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer straf-
baren Handlung oder als Begiiastiger oder Hehler ver-
dächtig ist, kann eine Durchsuehung der Wohnung und 
anderer Räume, sowie seiner Person und der ihm gehö-
rigen Sachen, sowohl zum Zwecke  seiner Ergreifung, als 
auch dann vorgenommen werden, Wenn zu vermuten ist, 
daß die Durchführung zur Auffindung von Beweismitteln 
führen werde. 

§103. 
(1) Bei anderen Personen sind Durchsuchungen nur be-

hufs der Ergreifung des Beschuldigten oder behufs der 
Verfolgung von Spuren einer strafbaren Handlung oder 
behufs der Beschlagnahme bestimmter Gegenstände und 
nur dann zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen 
zu schließen ist,  dali  die gesuchte Person, Spur oder 
Sache sich in den zu durchsuchenden Räumen befinde. 

(2) Diese Beschränkung findet keine Anwendung auf die 
Räume, in welchen der Besehuldigte ergriffen worden ist, 
oder welche er während der Verfolgung betreten hat, oder 
in welchen eine unter behördlicher Aufsicht stehende 
Person wohnt oder sich autbält. 

§ 104. 
(1) Zur Nachtzeit dürfen die Wohnung, die Geschäfts-

räume und das befriedete Besitttum nur bei Verfolgung 
auf frischer Tat oder bei Gefahr im Verzug oder dann 
durchsucht werden, wenn es sich um die Wiederergreifung 
eines entwichenen Gefangenen handelt, 

(2) Diese Beschränkung findet keine Anwendung auf 
Wohnungen von Personen, welche unter behördlicher 
Aufsicht stehen, sowie auf REanne, welche zur Nachtzeit 
jedermann zugänglich oder weiche der Polizei als Her-
bergen oder Versammlungsorte bestrafter Personen, als 
Niederlagetievon Sachen, welche ,  mittels strafbarer Hand-
lungen erlangt sind, oder als Schlupfwinkel des Glücks-
spiels oder gewerbsmäßiger Unzucht bekannt sind. 

(3) Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraum vom ersten 
April bis dreißigsten September die Stunden von noun 
Uhr abends bis vier Uhr morgens und in dem Zeitraum 
vom ersten Oktober bis einunddreißigsten März die Stun-
den von neun Uhr abends bis sechs Uhr morgens. 

§105 
(1) Die Anordnung von Durchsuchungen steht dem 

Richter, bei Gefahr im Verzug auch der Staatsanwalt-
schaft und den Polizeibeamten zu, welche als Hilfsbeamte 
der Staatsanwaltschaft ihren Anordnungen Folge zu leisten 
haben. 

(2) Wenn eine Durchsuchung der Wohnung, der Ge-
schäftsräume oder des befriedeten Besitztums ohne Bei-
sein des Richters oder des Staatsanwalts stattfindet, so 
sind, wenn dies möglich, ein Gemeindebeamter oder zwel 
Mitglieder der Gemeinde, in deren' Bezirk die Durch-
suchung erfolgt, zuzuziehen. Die als Gemeindemitgliedet-
zugezogenen Personen dürfen nicht Polizeibeamte sein. 

(3) Die in den vorstehenden Absätzen angeordneten 
Beschränkungen der Durchsuchung finden keine Anwen-
dung auf die im § 104 Abs. 2 bezeichneten Wohnungen 
und Räume. 

§106. 
(1) Der Inhaber der zu durchsuchenden Räume oder 

Gegenstande darf der Durchsuchung beiwohnen. Ist er 
abwesend, so ist, wenn dies möglich, sein Vertreter oder 
ein erwachsener Angehöriger, Hausgenosse oder Nachbar 
zuzuziehen. 

(2) Dem Inhaber oder der in dessen Abwesenheit zu-
gezogenen Person ist in den Fallen des § 103 Abs. 1 der 
Zweck der  Durchsuchung vor deren Beginn békmant-
zumachen. Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf 
die Inhaber, der im § 104 Abs. 2 bezeichneten Blume. 

4i k 

§ 107.  
Dem von der Durchsuchung Betroffenen ist nach deren 

Beendigung auf Verlangen eine schriftliche Mitteilung zu 
machen, welche den Grund der Durchsuchung (§§ 102, 103) 
sowie im Falle des § 102 die strafbare Handlung bezeichnen 
muß. Auch ist ihm auf Verlangen ein Verzeichnis der In 
Verwahrung oder in Beschlag genommenen Gegenstände,. 
falls aber nichts Verdächtiges gefunden wird, eine Be-
scheinigung hierüber zu geben.. 

§ 108.  
Werden bei Gelegenheit einer Durchsuchung Gegen-

stände gefunden, welche zwar in kelner Beziehung zu 
der Untersuchung stehen, aber auf die erfolgte Veriibung 
einer anderen strafbaren Handlung hindeuten, so sind sie 
einstweilen in Beschlag zu nehmen. Der Staatsanwalt-
schaft ist hiervon Kenntnis zu geben. 

§109. 
Die in Verwahrung oder in Beschlag genommenen 

Gegenstände sind genau zu verzeichnen und zur Verhütung 
von Verwechslungen durch amtliche Siegel oder in sonst 
geeigneter Weise kenntlich zu machen. 

§ 110 
(1) Eine Durchsicht der Pariere des von der Durch-

suchung Betroffenen steht nur dem Richter zu. 
(2) Andere Beamte sind zur Durchsicht der aufgefun-

denen Papiere nur dann befugt, wenn der Inhaber die 
Durchsicht genehmigt. Andernfalls haben sie die Papiere, 
deren Durchsicht sie für geboten erachten, in eine Um-
schlage. welcher in Gegenwart des Inhabers milt dem 
Amtssiegel zu Verschließen :st, an den Richter abzuliefern. 

(3) Dem inhaber der Peniere oder dessen Vertreter ist 
die Beidrückung seines Siegels gestattet; auch ist er, falls 
demnächst die Entsieeelefee rei Durchsicht der  Papiere  
angeordnet wird, wenn ches meglicla, aufzufordern, ihr 
beizuwohnen. 
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, (4) Der Richter hat die zu einer strafbaren. Handlung in 
Beziehung  stehenden Papiere  der Staatsanwaltschaft mit-
zutetlen. 

§111.  
(1) Gegenstände, welche durch die strafbare Handlung 

dem Verletzten entzogen wurden, sind, falls nicht An-
sprüche Dritter entgegenstehen, nach Beendigung der Un-
tersuchung und geeignetenfalls schon vorher von Amts 
wegen dem Verletzten zurückzugeben, ohne daß es eines 
Urteils hierüber bedarf. 

(2) Dem Beteiligten bleibt die Geltelidmachung seiner 
Rechte im Zivilverfahren vorbehalten. 

Neunter Abschnitt. 

Verhaftung und vorläufige Festnahme. 

§112.  
(1) Der Angeschuldigte darf nur dann in Untersuchungs-

haft genommen werden, wenn dringende Verdachtsgründe 
gegen ihn vorhanden sind und entweder er der Flucht ver-
dächtig ist oder Tatsachen vorliegen, aus denen zu schlie-
ßen ist, daß er, Spuren der Tat vernichten oder daß er 
Zeugen oder Billtschuldige zu einer falschen Aussage oder 
Zeugen dazu verleiten werde, sich der Zeugnispflicht zu 
entziehen, oder daß er die Freiheti zu neuen strafbaren 
Handlungen mißbrauchen werde. Diese Tatsachen sind 
aktenkundig zu machen. 

(2) Der Verdacht der Flucht bedarf kelner weiteren Be-
gründung: 

1. wenn ein Verbrechen den Gegenstand der Unter-
suchung bildet; 

2. wenn der Angeschuldigte ein Heimatloser oder Land-
streicher oder nicht imstande ist, sich über. seine 
Person auszuweisen. 

§113.  
Ist  die Tat nur mit Haft oder mit Geldstrafe bedroht, 

so darf die Untersuchungshaft nur wegen Verdachts der 
Flucht und nur dann verhängt werden. wenn der Ange-
schuldigte zu den im § 112 Nr. 2 bezeichneten Personen 
gehört, oder wenn er unter behördlicher Aufsicht steht, 
oder wenn es sich um eine Ubertretung handelt, wegen 
deren die Unterbringung in einem Arbeitshaus angeord-
net werden kann. 

§114.  
(1) Die Verhaftung erfolgt auf Grund eines schriftlichen 

Haftbefehls des Richters. 
(2) In dem Haftbefehl ist der Angeschuldigte genau zu 

bezeichnen und die ihm zur Last gelegte strafbare Hand-
lung sowie der Grund der Verhaftung anzugeben. 

(3) Der Haftbefehl ist dem Angeschuldigten,' wenn mög-
lich, bei der Verhaftung bekanntzumachen. Geschieht dies' 
durch Verkündung, so ist der khgeschuldigte darauf hin-
zuweisen, daß ihm auf Verlangen eine Abschrift erteilt 
wird. ist  die Bekanntmachung bei der Verhaftung nicht 
erfolgt, so ist dem Angeschuldigten vorläufig mitzuteilen, 
welcher strafbaren Handlung er verdächtig 1st. Die Be-
kanntmachung ist in diesem Falle unverzüglich nachzu-
holen. 

§114a.  
Dem Verhafteten ist Gelegenheit zu geben, Angehörige 

und, soweit er daran ein wesentliches interesse hat, 
andere Personen von der Verhaftung zu benachrichtigen, 
sofern der -  Zweck der Untersuchung nicht gefährdet 
wird; auf Verlangen des Verhafteten ist die Benachrich-
tigung von Amts wegen zu bewirken. 

§ 114b. 
(1) Wird der Angeschuldigte auf Grund des Haftbefehls 

ergriffen, so tst er nnverzüglich, spätestens am Tage nach 
der Ergreifung, dem zuständigen Richter vorzuführen. 

(2) Der Richter hat den Angeschuldigten unverzüglich, 
spätestens am nächsten Tage, über den Gegenstand der 
Beschuldigung zu vernetunen. 

(3) Bei der Vernehmung ist der Angeschuldigte auf die 
ihn belastenden Umstände hinzuweisen. Die Vernehmung 
soll ihm Gelegenheit geben, die Verdachtsgründe zu be-
seitigen und die Tatsachen geltend zu machen, die zu 
seinen Gunsten sprechen. 

§ 114e. 
(1) Kann der Angeschuldigte nicht spätestens  am Tage 

nach der Ergreifung vor den zuständigen Richter gestellt 
werden, so ist er auf sein Verlangen unverzüglich, späte-
stens am Tage nach der Ergreifung, dem nächsten Amts-
richter vorzuführen. 

(2) § 114b Abs. 2, 3 gilt entsprechend. 
(3) Ergibt sich bei der Vernehmung, daß der Haft-

befehl aufgehoben oder der Ergriffene nicht die in dem 
Haftbefehle•bezeichnete Person ist, so ist der Ergriffene 
freizulassen. 

§114d.  
(I) Befindet sich der Angeschuldigte auf Grund eines 

Haftbefehls,  der wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
erlassen ist, in Haft, so wird auf seinen Antrag nach 
mündlicher Verhandlung darüber entschieden, ob der 
Haftbefehl aufrechtzuerhalten oder aufzuheben oder ob 
eine Anordnung gemäß § 117 zu treffen ist. 

(2) Der Termin zur mündlichen Verhandlung darf ohne 
Zustimmung des Angeschuldigten nicht über eine Woche 
nach dem Eingang des Antrags hinaus anberaumt werden. 

(3) Hat bereits eine mündliche Verhandlung nach 
Abs. 1, 2 oder nach § 115a stattgefunden, so entscheidet 
das Gericht über Anträge auf nochmalige mündliche Ver-
handlung nach freiem Ermessen 

§ 115. 
Bei der Bekanntmachung des Haftbefehls ist der Ange-

schuldigte darauf hinzuweisen, daß er , gegen den Haft-
befehl Beschwerde einlegen kann Ist der Haftbefehl 
wegen eines Verbrechens oder Vergehens erlassen, so ist 
der Angeschuldigte ferner darauf hinzuweisen, daß er, 
statt Beschwerde einzulegen, eine mündliche Verhandlung 
gemäß § 114d beantragen kann. 

§115a.  
(1) Solange der Beschuldigte sich in Untersuchungs-

haft befindet, ist jederzeit von Amts wegen darauf zu 
achten, ob die Fortdauer der Haft zulässig und notwendig 
ist (Haftprüfungsverfahren). 

(2) Das Gericht muß in Zwischenräumen von zwei 
Monaten von Amts wegen nachprüfen, ob die Fortdauer 
der Haft gerechtfertigt ist. 

(3) Auf  Antrag  des Angeschuldigten wird im Haf t-
prüfungsverfahren nach mündlicher Verhandlung ent-
schieden; auf dieses Recht ist der Angeschuldigte hinzu-
weisen. Stellt der Angeschuldigte den Antrag nicht, so ist 
er -  vor der Entscheidung zu hören; hat er einen Ver-
teidiger, sa ist auch. der Verteidiger zu hören. 

§ 115b. 
Nach Anordnung der Hauptverhandlung findet eine 

mündliche Verhandlung über den Haftbefehl nicht mehr 
statt. 

§ 115c. 
(1) Für den Antrag auf mündliche Verhandlung gelten 

die für Rechtsmittel gegebenen Vorichriften der §§ 297 
bis 300, 302, Abs. 2 entsprechend. 

(2) Neben einem Antrag auf mündliche Verhandlung 
ist eine Beschwerdê über den Haftbefehl nicht zulässig. 
Eine befeits eingelegte 'Beschwerede gilt mit der Anbe-
raumung des Termins zur mündlichen Verhandlung als.  
zurückgenommen. 

§115d.  
(1) Von Ort und Zeit der mündlichen Verhandlung sind 

die Staatsanwaltschaft sowie der  Anschuldigte  und der 
Verteidiger zu benachrichtigen. 

27  . 
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(2) Der Angeschuldigte ist zu der Verhandlung vorzu-
führen, es sei denn, dal3 er auf I die Anwesenheit in der 
Verhandlung verzichtet hat oder daß der Torführung weite 
Entfernung oder Krankheit deS Angeschuldigten oder 
andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen. 
Wird der Angeschuldigte zur infmdlichen Verhandlung 
nicht vorgeführt, so muß ein Verteidiger seine Rechte in 
der Verhandlung wahrnehmen. 

(3) Hat bis zum Beginne der niiindlichen Verhandlung 
die Untersuchungshaft des AngeSchuldigten seit der Ver-
haftung drei Monate gedauert, so ist ein Verteidiger zu 
der Verhandlung auch zuzuziehen, wenn der Angeschul-
digte dazu vorgeführt wird. 

(4) Hat der Angeschuldigte noc,h. keinen Verteidiger ge-
wählt, so ist ihm ein Verteidiger, für die Verhandlung zu 
bestellen. §§ 142, 143, 145 gelten entsprechend. 

§ 116. 
(1) Dem Verhafteten dürfen  die Beschränkungen auf-

erlegt werden, die .der Zweck der Untersuchungshaft, die 
Ordnung der Anstalt oder die Sicherheit erfordert. 

(2) Der Verhaftete soll in Einzelhaft untergebracht wer-
den; das muß geschehen, wenn es der Zweck des Ver-
fahrens erfordert. 

(3) Über 1VIal3nahmen zur Sicherung des Strafverfahrens 
entscheidet im Vorverfahren der Amtsrichter oder der 
Staatsanwalt in der Voruntersuchung der Untersuchungs-
richter und im Hauptverfahren der Vorsitzer des Gerichts. 
Maßnahmen des Staatsanwaltes bedürfen der  Bestätigung 
durch den Richter. In dringenden Fällen kann der An-
staltsleiter vorläufige Anordnungen treffen; sie bedürfen 
der Bestätigung durch den Richter. 

(4) Die näheren Rechts- und .Verwaltungsvorschriften 
über den Vollzug der Untersuchungshaft erlä13t die Oberste 
Justizverwaltung. 

§11?.  
Ein Angeschuldigter, dessen Verhaftung lediglich wegen 

des Verdachts- der Flucht angdordnet ist, kann gegen 
Sicherheitsleistung mit der Untersuchungshaft verschont 
werden. 

§118.  , 
(1) Die Sicherheitsleistung  is  durch Hinterlegung in 

barem Gelde oder in Wertpapieren oder durch Pfand-
bestellung oder mittels Bürgschaft geeigneter Personen zu 
bewirken. 

(2) Die Höhe und die Art der ' zu leistenden Sicherheit 
wird von dem Richter nach freiern Ermessen festgesetzt. 

§119.  
Der Angeschuldigte, welcher seine Freilassung gegen 

Sicherheitsleistung beantragt, ist, wenn er nicht in 
Deutschland wohnt, verpflichtet, eine im Bezirke des 
zuständigen Gerichts wohnhafte Pierson zur Empfangnahme 
von Zustellungen zu bevollmächtigen. 

§120.  
Der Sicherheitsleistung ungeaChtet ist der Angeschul-

digte zur Haft zu bringen, wenn! er Anstalten zur Flucht 
trifft, wenn er auf ergangene adung ohne genügende 
Entschuldigung ausbleibt, oder Wenn neu hervortretende 
Umstände seine Verhaftung erforderliqh machen. 

§121.  ' 
(1) Eine noch nicht verfallene Sicherheit wird frei, wenn 

der Angeschuldigte zur Haft gebracht, oder wenn der 
Haftbefehl aufgehoben worden ist, oder wenn der Antritt 
der erkannten Freiheitsstrafe erfolgt. 

(2) Diejenigen, welche für den Angeschuldigten Sicher-
heit geleistet haben. können ihre, l3efreinng dadurch  her-
beiführen, daß sie entweder binnen einer vom Gerichte 
zu bestimmenden Frist die Gestellung des Angeschuldigten 
bewirken, oder yon den Tatsachen, welche den Verdacht 
einer vom Angeschuldigten beabsichtigten Flucht begrün-
den, rechtzeitig dergestalt Anzeige machen, daf3 die Ver-
haftung bewirkt werden kann.  

§122.  
(1) Eine noch nicht frei gewordene Sicherheit verfällt 

der Staatskasse, wenn der Angeschuldigte sich der Unter-
suchung oder dem Antritt der erkannten Freiheitsstrafe 
entzieht. 

(2) Vor der Entscheidung sind der Angeschuldigte sowie 
die, welche für den Angeschuldigten Sicherheit geleistet 
haben, zu einer Erklärung aufzufordern. Gegen die Ent-
scheidung steht ihnen nur die sofortige Beschwerde zu. 
Vor der Entscheidung über die Beschwerde ist den Be-
teiligten und der Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur 
mündlichen Begründung 'ihrer Anträge sowie zur Erar-
terung über stattgehabte Ermittlungen zu geben. 

(3) Die den Verfall aussprechende Entscheidung hat 
gegen die, welche für den Angeschuldigten Sicherheit 
geleistet haben, die Wirkung eines von dem Zivilrichter 
erlassenen, für vorläufig vollstreckbar erklärten Endurteils 
und nach Ablauf der Beschwerdefrist die Wirkungen eines 
rechtskräftigen Zivilendurteils. 

' 	§123.  
(1) Der Haftbefehl ist aufzuheben, wenn der in ihm an-

gegebene Grund der Verhaftung weggefallen ist, oder 
wenn der Angeschuldigte freigesprochen oder aufler Ver-
folgung gesetzt wird. 

(2) Durch Einlegung eines Rechtsmittels darf die Frei-
lassung des Angeschuldigten nicht verzögert werden. 

§124.  
(1) Die auf die Untersuchungshaft, einschließlich der 

Sicherheitsleistung, bezüglichen Entscheidungen werden 
von dem zuständigen Gericht erlassen. 

(2) In der Voruntersuchung ist der Untersuchungsrichter 
zur Erlassung des Haftbefehls and mit Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft auch zur Aufhebung eines solchen 
sowie zur Freilassung des Angeschuldigten gegen Sicher-
heitsleistung befugt. Versagt die Staatsanwaltschaft diese 
Zustimmung, so hat der Untersuchungsrichter, wenn er 

,die beanstandete Maßregel anordnen will, unverzüglich, 
spätestens binnen vierundzwanzig Stunden, clie Entschei-
dung des Gerichts nachzusuchen. 

(3) Die gleiche, Befugnis hat nadh Anordnung der 
Hauptverhandlung in dringenden Fällen der Vorsitzer des 
erkennenden Gerichts. 

§ 125. 
(1) Auch. vor Erhebung der öffentlichen Klage kann, 

wenn ein zur Erlassung eines Haftbefehls  berechtigender 
Grund vorhanden ist, vom Amtsrichter auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft oder, bei Gefahr - im Verzuge, von 
Amts wegen ein Haftbefehl erlassen werden. 

(2) Zur Erlassung dieses Haftbefehls und der auf die 
Untersuchungshaft,. einschließlich der Sicherheitsleistung, 
bezüglichen Entscheidungen ist jeder Amtsrichter befugt, 
in dessen Bezirk. ein Gerichtsstand für die Sache be-
gründet ist oder der zu Verhaftende betroffen wird. 

(3) Die BeStimmungen der §§ 114 bis 123 finden ent-
sprechende Anwendung. 

§ 126. 
Ist die öffentliche Klage noch nicht erhoben, so ist der 

Haftbefehl aufzuheben, wenn die Staatsanwaltschaft es 
beantragt. Gleichzeitig mit dem Antrag kann sie an-
ordnen, daß der Beschuldigte freigelassen werde. 

§ 126a. 
(1) Sind dringende Grande für die Annahme vorhanden, 

daß ¡emend eine mit Strafe bedrohte Handlung im Zu-
stand der Zurechnungsunfähigkeit oder der verminder-
ten Zurechnungsfähigkeit begangen hat und daß seine 
Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt angeord-
net werden wird, so kann das Gericht durch Unter-
bringungsbefehl seine einstweilige Unterbringung anord-
nen, wenn die öffentliche Sicherheit es. erfordert. Die 
Tatsachen, die diese Annahme rechtfertigen, sind akten-
kundig zu machen. 

28 



Wiesbaden, 1. Mirz 1946 
	

Gesetz- und Verordnungsblatt für GroB-Hessen 	 Nr. 2-8 

(2) Für die einstweilige Unterbringung gelten die §§ 114 
bis 116, 124 • bis 126  entsprechend.  Hat der Unterzu-
bringende einen gesetzlichen Vértreter, so ist der Be-
schluß auch diesem bekanntzumachen. Die Freilassung 
gegen Sicherheitsleistung ist unzulässig. 

(3) Der Unterbringungsbefehl ist aufzuheben, wenn der 
in ihm angegebene Grund der Unterbringung weggefallen 
Ist oder wenn das Gericht im Urteil die Unterbringung 
in einer Heil- oder Pflegeanstalt nicht anordnet. Durch 
Einlegung eines Rechtsmittels darf die Freilassung nicht 
verzögert werden. 

§ 127. 

(1) Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder ver-
folgi, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine 
Persönlichkeit nicht sofort festgestellt werden kann, 
Jedermann befugt, ihn auch ohne richterlichen Befehl 
vorläufig festzunehmen. 

(2) Die Staatsanwaltschaft und die Polizeibeamten sind 
auch darin zur vorläufigen Festnahme beftigt, wenn die 
Voraussetzungen eines Haftbefehls oder eines Unter-
bringungsbefehls vorliegen und Gefahr Im Verzug ob-
waltet, 

(3) Bel strafbaren Handlungen, deren Verfolgung nur 
auf Antrag eintritt, ist die vorläufige Festnahme von der 
Stellung eines solchen Antrags nicht abhängig. 	- 

	

128. 	
**, 

(1) Der Festgenommene ist unverzüglich, sofern er nicht 
wieder in Freiheit gesetzt wird, dem Amtsrichter des Be-
zirkes, in welchem die Festnahme erfolgt ist, vorzuführen. 
Der Amtsrichter hat ihn spätestens am Tage nach der 
Vorführung zu vernehmen 

' (2) Halt der Amtsrichter die Festnahme nicht Mr ge-
rechtfertigt oder ihre Gründe 'Mr beseitigt, so verordnet 
er die Freilassung. Andernfalls erläßt er einetrliaftbefehl 
oder einen Unterbringungsbefehl, auf welchen die Be-
stirnmunge,n des § 126 Anwendung finden. 

§ 129. 

Ist gegen den Festgenommenen bereits die öffentliche 
Kluge erhoben, so ist er entweder sofort oder auf Ver-
fügung des Amtsrichters, weichem er zunächst vorge-
führt worden, -  dem zuständigen Gericht oder Unter-
suchungsrichter vorzuführen, und haben diese spätestens 
am Tage nach der Vorführung fiber Freilassung, Ver-
haftung oder einstweiligi Unterbringung des 'Festge-
nommenen zu  entscheiden. ' 

§138. 

Wird wegen Verdachts einer strafbaren Handlung, deren 
Verfolgung  nur auf Antrag eintritt, ein Haftbefehl er-
lassen, bevor der Antrag gestellt ist, so ist der Antrags-
berechtigte, von mehreren wenigstens einer, sofort von 
dem Erlafl des Haftbefehls in Kenntnis zu setzen. Auf den 
Haftbefehl finden die Bestimmungen des § 126 gleichfalls 
Anwendung. 

§ 131, - 

, 	(1) Auf Grund eines Haftbefehls oder eines Unter- 
bringungsbefehls können die Staatsanwaltschaft oder der 
Richter einen Steckbrief erlassen, wenn der Beschuldigte 
flüchtig ist oder sich verborgen halt. 

(2) Ohne Haft- oder Unterbringungsbefehl ist eine steck-
briefliche Verfolgung nur zulässig, wenn" ein Festge-
nonVaener entweicht oder sich sonst der Bewachung ent-
zieht  ta  diesen  Filtr& kann inch die  Polizeibehörde  einen 
Steckbrief erlassen. 

(3) In dem Steckbrief  Ist  der Verfolgte zu bezeichnen 
und soweit no5glich zu beschrelben. Die Tat, deren er 
verilächtig 1st sowie Ort und Zeit Ihrer Begehung siad 
anzugeben. 

(4) Die §§ 114h, 114c geIt» entwrec-bend.  

Zehnter Abschnitt. 

Vernehmung des Beschuldigten. 

§ 133. 
(1) Der Beschuldigte ist zur Vernehmung -schriftlich zu 

lgden. 	- 
(2) Die Ladung kann unter der Androhung geschehen, 

daß Im Falle des Ausbleibens seine Vorführung erfolgen 
werde. 

§134.  
(1) Die sofortige Vorführung des Beschuldigten kann 

verfügt werden, wenn Gründe vorliegen, welche die Er-
lassung eines Haftbefehls rechtfertigen wiirden. 
- (2) In dem Vorführungsbefehle ist' der Beschuldigte 
genau zu bezeichnen und die ihm Zur Last gelegte straf-
bare Handlung sowie der Grund der Vorführung anzu-
geben. 

§135.  
Der Vorgeführte ist sofort von dem Richter zu ver-

nehmen. ist  dies nicht ausführbar so kann er bis eu 
seiner Vernehmung, jedoch nicht über den nächstfolgen-
den Tag hinaus, feśtgehalten werden. 

g 136. „ _ 
(1) Bei Beginn  der . 	Vernehmung ist dem Be- 

schuldigten zu eröffnen, welche  strafbare • Handlung ihm 
zur Last gelegt wird. Der Beschuldigte ist zu - befragen, 
ob er etwas auf die Beschuldigung erwidern wolle 
•• (2) Die Vernehmung soll dem Beschuldigten Gelegen-
heit zur Beseitigung der gegen ihn vorliegenden Ver-
dachtsgriinde und zur Geltendmachung der zu seinen 
Gunsten sprechenden Tatsachen geben. , 

(3) Bei der ersten Vernehmung des Beschuldigten ist 
zugleich auf die Ermittlung seiner  persönlichen Verhält-
nisse Bedacht zu nehmen. 

Elfter Abschnitt. 

Verteidigung. 

, 	§137. 
(1) Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Ver-

fahrens des Beistandes eines Verteidigers bedienen. 
(2) Hat der Beschuldigte einen gesetzlichen Vertreter, 

so kann auch dieser selbständig einen Verteidiger wählen. 

§138. 
(1) Zu Verteidigern können die bel einem deutschen 

Gerichte zugelassenen Rechtsanwälte sowie die Rechts-
lehrer an deutschen Hochschulen gewählt werden, 

(2) Andere Personen können nur mit Genehmigung des 
Gerichts und, wenn der Fall einer notwendigen Verteidi-
gung vorliegt und-  der Gewählte nicht zu den Personen 
gehört,. weiche zu Verteidigern bestellt werden dürfen, 
nur in Gemeinschaft mit einer solchen als Wahlvertei-
diger zugelassen werden. 

§139. 
Der ali Verteidiger gewählte fiechtsanwalt kann mit 

Zustimmung des Angeklagten die Verteidigung einem 
Rechtskundigen, welcher die erste Prüfung für den Justiz-
dienst bestanden hat -und -darin seit mindestens  einem• 
Jahr  und drei Monatei beschäftigt ist, übertragen. 

§ 140. 
(1) Die Verteidigung ist notwendig: 
1. wenn die Hauptverhandlung vor der Strafkammer in 

erster Instanz oder gegen einen Abwesenden (§§ 2741 
bis 295) stattfindet 

2. wenn eine Tat in Frage kommt die mit Zuchthaus 
bedroht ist, und der Staatsanwalt oder der  Beschul-
digte die Bestellung eines Verteidigers beantragt, 

3. wenn•  die Unterbringung in einer Heil- oder Milt 
anstalt in Frage kommt, 

4. wenta der Beschuldigte taub oder stumm 1st 
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(2) In anderen Fallen bestellt der VOrsitzer far das 
ganze Verfahren oder nur für enen Teil des Verfahrens 
einen Verteidiger, wenn wegen der Schwere der Tat oder wegen der Schwierigkeit der Sch- oder Rechtslage die 
Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint oder 
wenn sich der Beschuldigte seiner Persönlichkeit nach 
nicht selbst verteidigen kann. 

(3) Der Antrag nach Abs. 1  Nr  i 2 ist binnen einer Frist vôn  drei Tagen zu stellen, nachdem der  Angeschuldigte 
gemäß § 201 zur Erklärung fiber die Anklageschrift auf-
gefordert worden ist. 

• 	 §141. 
(1) In den Fällen des § 140 Abó. 1 und 2 wird dem An-

geschuldigten, der noch keinen Verteidiger gewählt hat, 
ein Verteidiger beitellt, sobald er gemäß § 201 zur Er-
klärung über die Anklageschrift !aufgefordert worden ist, 
oder, wenn eine solche Aufforderung nicht vorgeschrieben 
ist, bei der Anordnung der Hauptverhandlurig. Die Be-
stellung kann auch schon während des Vorverfahrens 
erfolgen. 

(2) Ergibt sich erst später dki! ein Verteidiger not-
wendig ist, so wird er sofort beistellt - 

(3) Zur Bestellung ist der Vorsitzer des Gerichts zu-
ständig, bei dem das Verfahren anhängig ist. lm Vorver-
fahren entscheidet der Vorsitzer des Gerichts, das für das 
Hauptverfahren zuständig wäre. 	 •  

§142 
(1) Die Auswahl des zu bestellenden Verteidigers er-

folgi dutch den Vorsitzer des Gerichts möglichst aus der 
Zahl der bei einem Geriehi des . IG'eriehtsbezirks oder des 
Gerichtssitzes zugelassenen Reehltsenwälte 

(2) Auch Justizbeamte. welche i nlcht als Richter ange-
stellt sind. sowie Solche Rechtskundige ;  Weiche die  vor-
geschriebene erste Prüfune für tlen Justizdienst bestanden 
haben, körthen als Verteidiger bestelit werden. 

§143. ! 
Die Bestellung ist zurückzundhm-en, wenn demnächst 

ein anderer Verteidiger gewählt Wird und dieser die Wahl 
annimmt. 

§145. 
(1) Wenn in einem Falle; in vklchern die Verteidigung 

notwendig ist, der Verteidiger 'in der _Hauptverhanellnng 
ausbleibt, sich !unzeitig entferntl oder sich weigert, die 
Verteidigung zu führen.  so hat der Vors.itzerdern Ange-
klagten Sogleich einen anderen_ Verteidiger zu bestellen. 
Das Gericht kann jedoch  such" eine Aussetzung 'tier yer-, i 	. hadlung beschlief3en. 

(2) Ergibt sich erst im Laufe -der  Hauptverhandlung 
die Verteidigung  notwendig ist,  to hat _der Vorsitzer dem 
Aneeklagten einen Verteidiger zu bestellen. Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 	 - 	- 	: 

(3) Erklärt der neu bestellte Verteidiger, daß ihm die 
zur Vorbereitung -der Verteidigung erforderliche Zeit 
nicht verbleiben würde, so ist die Verhandlung zu unter-
brechen oder auszusetzen. 	i 	 ! 

(4) Wird durch die Schuld des; Verteidigers eine Aus-
setzung erforderlich: sp sind ihM, vorbehaltlich dienst-
licher Ahndung, die hierdurch, verursachten Kosten aufzu-
erlegen. 

§14G. 
(1) Die Verteidigung mehrerer Besrhuldigter kann, in-

sofern dies der Aufgabe der ! Verteidigung nicht wider-
streitet  durch einen gemeinschaftlichen "Verteidiger ge-
führt werden: 

(2) fat in einem Fall, in. dem in Verteidiger die Ver-
teicligung .  mehrerer Beschuldigter führt, eine Zustellung 
von Schriftstücken an den Verteidiger vorzunehmen, so 
bedarf es auch'in Angelegenheiten die alle oder mehrere 
der Beschuldigten betreffen, nur eine Zustellung. Eine 
der Zahl der in Betracht kommenden Beschuldigten ent-
sprechende Anzahl der Schriftstücke soll  der Zustellung 
beigefügt oder formlos mitgeteilt Werden.  

, 

§.147. 
(1) Der Verteidiger ist nach dem Schlusse der Vor-

untersuchung und, welin eine solche nicht stattgefunden 
hat, nach Einreichung der Anklageschrift bei dem Ge-
-richte zur Einsicht der dem Gerichte vorliegenden Akten 
befugt: 

(2) Schoia vor &m ese` Zeitpunkte ist ihm die Einsicht 
der gerichtlichen Untersuchungsakten insoweit zu ge-
statten, als dies ohne Gefährdung des Untersuchungs-
zwecks geschehen kann. 
. (3) Die Einsicht der Protokolle über die Vernehmung 

des Beschuldigten, der Gutachten der Sachverständigen. 
und der Protokolle über die gerichtlichen Handlungen, 
defien der Verteidiger beizuwohnen befugt 1st, darf ihm 
keinesfalls verweigert werden. 

(4) Nach dem Ermessen des Vorsitzers können die 
"Akten, mit  Ausnahme  der Überführungsstücke, dem Ver-

teidiger in seine Wohnung verabfoIgt werden. 

§ 147a. 
" (1) Der Verteidiger kann die dem Gericht vorliegenden 
Akten von dem Zeitpunkt ab einsehen, in dem der 
Staatsanwalt bei Gericht den Antrag auf Aburteilung im 
bescheunigten Verfahren stellt ; Durch die Akteneinsicht 
darf  das Verfahren nicht aufgehalten werden. 

(2)  „Ton demselben Zeitpunkt an ist dem verhafteten 
Beschuldigten schriftlicher  und mündlicher Verkehr mit 
dem Verteidiger ohne die im § 148 Abs. 2, 3 vorgesehenen 
Beschränkungen gestattet. 

§148.  
(1), Dem , Verhafteten oder einstweilig untergebrachten 

Beschuldigten iet schriftlicher oder Milndlicher Verkehr 
mit dem Verteidiger gestattet. - 

- ,(2) Solange ' die Anklageschrift nicht eingereicht ist, 
karm der Richter t.-chriftliche Mitteilungen zurückweisen, 
falls deren Einsicht ihm nicht gestattet wird. 

(3) Bis zu demselben Zeit.pynkt kann ,der Richter, so-
fern die Verhaftung nicht lediglich wegen Verdachts der 
Flucht gerechtfertigt ist anerdnen, daß Unterredungen 
mit dem Verteidiger in seiner Gegenwart oder in Gegen-
wart eines beauftragten oder ersuchten Richters statt-
linden. 

§ 149. 
(1) Der gesetzliche Vertreter eines Angeschuldigten ist 

nach Einreichung der  Anklageschrift els Beistand zuzu-
Lassen und auf sein Verlangen 'Zu hören. Zeit un& Ort 
der Hauptverhandlung sollen ihm rechtzeitig mitgeteilt 
werden. 

(2) Abs. I Satz 1 gilt für den Ehemann einer  Ange-
schuldigten-  entsprechend. 

(3) Im Vorverfahren unterliegt die Zulassung solcher 
Beistände dem richterlichen Ermessen. 

- 	_ 

(1) Dem zum Verteidiger bestellten Rechtsanwalte sind 
für die geführte Verteidigung die Gebühren nach Mall-
gabe der Gebührenerdnung, aus der Staatskasse zu be-
Zahlen. 

12) Der Rückgriff án den in die Kosten verurteilten An-
geklagten bleibt  vorbehalten. 

Zweites Bue h..y erfahrenin erster Instanz. 
Erster Abschnitt. 

- Dffent/iche Kluge. 

§151  
Die Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung ist 

durch die Erhebung einer Kluge bedingt. 

§ 152. 
(1) Zur Erhebung der öffentlichen Klage ist die Staats-

anwaltschaft berufen. 
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§ 154. 

(1) Von Erhebung der öffentlichen Klage kann abge-

sehen werden, • wenn die Strafe oder die Maßregel der ' 

Sicherung, und Besserung, zu der die Verfolgung führen 

kann, neben einer Strafe oder Maßregel der Sicherung 

und Besserung, die gegen den Beschuldigten wegen einer 

anderen Tat reehtskräftig verhängt worden ist oder  die 

er wegen einer anderen Tat zu erwarten ,hate nicht ins 

Gewicht fällt. _ 
(2) Ist die öffentliche Klage bereits erhoben, so kann 

as Géricht auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Ver-

fahren vorläufig einstellen. 
(3) Ist das Verfahren mit Rücksicht auf eine wegen' 

,einer anderen Tat bereits rechtskräftig erkannte Strafe 

, oder Maßregel der Sicherung und Besserung vorläufig 

eingestellt wordem so kann es, falls nicht inzwischen 
Verjährung eingetreten ist, wieder aufgenommen werden, 
wenn die rechtskräftig erkannte Strafe oder MaBregel_ 

der Sicherung mad Besserung nachträglich in Wegfall 

kommt. 
' (4)  ist  das Verfahren - mit Rücksicht - auf eine wegen 

einer anderen Tat zu erwartenden Strafe oder Maf3regel 

' der Sicherung Lind  Besserung vorläufig eingestellt worden, 

so kann es, falls nicht inzwischen Verjährung eingetreten 

ist, binnen drei Monaten nach Rechtskraft  des wegen der 

anderen Tat ergehenden Urteils wieder aufgenommen 

werden. 
(5) Hat das Gericht das Verfahren vorläufig eingestellt, 

so bedarf es zur 'Wiederaufnahme eines Gerichts- 

beschlutses. 
§154a. 

(1) Von der Erhebung' der öffentlicheia Klage kann ab-

gesehen werden, wenn der Beschuldigte wegen -der Tat 

einer ausländischen Regierung ausgeliefert wird. 

(2) Dasselbe gilt, wenn er _ wegen einer anderen Tat 

einer ausländischen Regierung ausgeliefert wird nuad die 

Strafe oder die Maßregel der Sicherung und Elesserung, 

zu der die inländische Verfo!gung.führen kann, neben der 

8:trafe oder der Maßrege! der Sicherung und Besserung, 

die gegen ihn  lin Ausland rechtskräftig verhängt worden 

ist oder die er im Ausland zu erwarten hat, nicht ins Ge-

wicht fällt. 

• 
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(2) Sie ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt 
1st, verpflichtet, wegen a11er geriehtlich .  strafbaren und 

verfolgbaren Handlungen einzuschreiten, sotern zu-

reichende tatsächliche Anhaltspunkte yorliegen. 
(3) Bei strafbaren Handlungen, deren. Verfolgung nur 

auf Antrag ehies. Beteiligten eintritt, kann der Staats-

anwalt, auch wenn der Strafantrag geStellt ist, von der 

Verfolgung absehen, wenn ein" öffentliches Interesse an 

der  Strafverfolgung nicht besteht. 
(4) Hängt die Erhebung der öffentlichen Klage wegen 

einee Vergehens von der Beurteilung einer .  Frage ab .  

nach bürgerlichem Recht oder nach VerwaltungsreCht zu 

beurteilen ist, so kann die Staatsanwaltschaft zur Aus-

tragung der Frage im bürgerlichen Streitverfahren oder 
lm Verwaltungsstreitverfahren eine Frist bentimmen. 

Hiervon ist der Anzeigende zu benachrichtigen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist kann die Staatsanwalt- - 

schaft das Verfahren einstellen. 

§153. 	- 

(l) 4.1bertreturigen werden nicht yerfolgt, ,venn die 
Schuld des Täters gering ist und die 'Folgen der Tat un-

bedeutend sind, es sei denn, daß ein öfferitliehes Interesse 

an der Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung 

besteht. - 
(2) Ist bei einem Vergehen die Schuld deg Täters gering 

und sind die  Folgen  der Tat unbedeutend, so kann die 

Staatsanwaltschaft mit  Zustimmung  des" Amisrichters von 

der Erhebung der öffentlichen Klage absehen 

(3) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht 

mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft das Verfahren 

einstellen; der Beschluß kann nicht angefochten werden.  

- 

(3) Von der Erhebung der öffentlichen Klage kann auch 

abgeSehen werden, wenn der Beschuldigte aus Deutsch-

land verwiesen wird. 
(4) Ist in den Fällen der Abs. 1 bis 3 die öffentliche 

Klage bereits erhoben, `sb stellt das Gericht  auf Antrag 

der Staatsanwaltschaft  das Verfahren vorläufig éin. en 

§ 1M Abs. 3 bis 5 gilt mit der MaZgabe entsprechend, daß 

die Frist im Abs. 4 ein Jahr beträgt. 

§154b 

ist eine Nötigung cider Erpressung durch die Drohung 

begangen worden, eine Straftat zu offenbaren, so kann 

die Staatsanwaltschaft von der.  Verfolgung der Tat, deren 
Offenbarung angedreht worden ist, absehen, wenn nicht 

= eine Sühne wegen der Schwere der Tat unerläßlieh 

• 

auf 
den 
den 

§159.  

0.) -Sind A.nhaltsehinkte dafür . vorhanden, daß jemand 

eines nicht natürlichen Todesegestorben ist, oder wird der 

Leichnam eines Unbekannten gefunden, so  sind-  die • 

,Polizei- und Gemeinde_behörden zur-  sofortigen Anzeige 
an . die Staatsanwaltschaft oder an . den Arntsrichter ver- - 

pflithtet. 
(2) Die Beerdigung darf nur auf 'Grund einer schrift-

lichen Genehmigung der e Staatsanwaltschaft oder des 

Amtsrichters erfolgen. • 
§160. - 

(1) Sobald die Staatsanwaltschaft durch .eine Anzeige - 

ader  auf anderem Wege von dem Verdacht einer stref-

baren Hand:ung Kenntnis erhält, hat Sie behufi ihrer 

Entschließung dnrilber, ob die öffentlithe Klage zu er-

heben sei, den Sachverhalt zu erforschen 

(2) Die  Staatsanwaltschaft  hat hicht bloß die zur  Be-

Instung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Um-

stände" zu ermitteln„ und fiir die trbebung der Beweise 

Solnie zu tragen, deren Verlust zu besorgen steht. 
(3Y Die ,Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen sich . 

auch auf die UrnStände erstrecken, die far die Straf-

bemessung und für-  die Anordnung von MaBregeln der 

Sicherung und Besserung von Bedeutung sind. 

(1) Die • Untersuchung Und Entscheidung erstreckt  'sich 

nur auf die in der Klage bezeichnete Tat und auf die 

durch die Klage beschuldigten Personen- -  - 

(2) Innerhalb dieser Grenzen sind die Gerichte zu einer e  

selbständigen' Tätigkeit' . berechtigt  und verpflichtet;  ins-

besondere sind sie bei Anwendung des Strafgesetzes an 

die gestellten-  Anträge nicht gebunden, 

§156. 

Die öffentliche Anklage kann bis zum Beginn der ersten 

Hauptverhandlung zurtickgenommen werden. 

§ 15'7 

Im Sinne dieses Gesetzes ist: 
Angeschuldigter der Beschuldigte, gegen welchen die 

ffentliche Klage erhoben ist, 
Angeklagter der Beschuldigte oder Angeschuldigte, 
gegen Welchen die  Anordnung  der Hauptverhandlung 

beschlossen ist. 

Zweiter Abschnitt. 

..*orbereittin,g der öffentlichen -  Klage. 

§ 158. , 

(1) Anzeigen strafbarer Handlungen oder Anträge 
Strafverfolgung können bei der Staatsanwaltschaft, 

Behörden und Beamten des Polizeidienstes und 
Amtsgerichten mündlich oder schriftlich angebracht wer-
den. Die mündliche Anzeige ist zu beurkunden: 	• 

(2) Bei strafbaren Hancl/angen deren Verfolgung nur 
auf Antfag eintritt,  mull der Antrag bei einem Gericht 

oder der Staatsanwaltschaft Schriftlich oder zu Protokoll, 
bei einer anderen Behörde schriftlich angebracht werden. 

e 
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• 
Zu dem im vorstehenden Paragraphen bezeichneten Zwecke kann die StaatsanwaltSchaft 'von allen öffent-lichen Behörden Auskunft verlangen und Ermittlungen jeder Art, mit Ausschluß eidlicher Vernehmungen, ent-weder selbst vornehmen oder durch die Behörden und Be-amten des Polizeidienstes vornehmen lassen. Die Behör-den und Beamten des Polizeidienstes sind verpflichtet, dem Ersuchen oder Auftrage der Staatsanwaltschaft zu genügen. 

, §162. 
(1). Eraehtet die Staatsanwaltschaft die Vornahme einer 

richterlichen Untersuchungshandlung für erforderlich, so stellt sie ihre Antrige bei dem Amtsrichter des Bezirkes, in welchem diese Elandlung vorzpnehrnen 1st. 
(2) Der Amtsrichter hat zu prüfen, ob die beantragte Handlung nach den Umstinderi. des Falle gesetzlich zu-fissig  ist. • 

§163. 
- (1) Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben • strafbare Handlungen zu erforschen und elle keinen Auf-schub gestattenden Anordnungen zu treffen, um die Ver-dunkelung der Sache zu verhüten. 

(2) Sie übersenden ihre Verhandlungen ohne Verzug der Staatsanwaltschaft . Erscheint die schleunige Vornahme 
richterlicher Untersuchungshandlungen erforderlich, so kann die Obersendung unmittelbar an den Amtsrichter erfolgen. 

§ 161 

• 

Wiesbaden, 1. März 1946 	Gesetz- und Verordnungsblatt fir Groß-Hessen 
Nr. 2-4 

   

s 
§164. 

Bei Amtshandlungen an Ort una Stelle ist der Beamte, weicher sie leitet, befugt Personen, welche seine amtliche Tiitigkeit vorstitzlich stören oder 41ch den von ihm Inner-halb seiner Zuständigkei t getroffenen Anordnungen widersetzen, festnehmen und bis zur Beendigung seiner Amtsverrichtungen, jedoch nicht über den nichstfolgenden Tag hinaus, festhalten zu lessen. 

§165. 
Wenn Gefahr im Verzug obwaltet, hat der Amtsrichter die erforderlichen UntersuchungShandlungen von Amts wegen vorzunehmen. 

§166. 	! 
(1) Wird der Beschuldigte vol.) ' dem Amtsrichter  ver-nommen, und beantragt er bel ieser Vernehmung zu seiner Entlastung einzelne Beweiserhebungen, so hat der Amtsrichter sie, soweit er sie für erheblich erachtet, vor-zunehmen, wenn der Verlust de* Beweise zu besorgen steht oder die Beweiserhebung die Freilassung des Be-schuldigten begründen kann. 
(2) Der Richter kann, wenn die Beweiserhebung In 

einem anderen Amtsbezirke vorzunehmen ist, den Amts-richter des letzteren um ihre Vornahme ersuchen. 

§167. 
In den Fallen der §§ 165, 166 gebliIhrt der Staatsanwalt-schaft die weitere Verfügung. 	i 

§168. 
Die Beurkundung der von dem 'Amtsrichter vorzuneh-menden Untersuchungshancllungen und die Zuziehung eines Urkunclsbeamten der Geschäftsstelle oder eines sonstigen Protokollführers erfolgt tiach den für die Vor-untersuchung geltenden Vorschriften. 

§169. 
-(1) Für die Teilnahme der Staatsanwaltschaft an den richterlichen Verhandlungen kommen  die fits. die Vor-untersuchung geltenden Vorschriften zus. Anwendung. (2) Das gleiche gilt für den Beschuldigten, seinen Ver-teidiger und die von ihm benannten  Sachverständigen, wenn der Beschuldigte als solcher vom • Richter ver-nommen ist oder sich in Untersuchtingshaft befindet.  

• 
 

Staatsanwaltschaft sie entweder durch einen Antrag auf gerichtliche Voruntersuchung oder durch Einreichung , einer Anklageschrift bei dem Gerichte. (2) Andernfalls verfügt die Staatsanwaltschaft die Ein-stellung des Verfahrens und setzt hiervon den Beschul-digten in Kenntnis, wenn er als solcher vom Richter ver-nommen oder ein Haftbefehl gegen ihn erlassen war. 

§171. 
Gibt die Staatsanwaltschaft einem bei ihr angebrachten 

Antrag auf Erhebung der öffentlichen Klage  keine Folge, • oder verfiigt sie nach dem Abschluß der Ermittlungen die Einstellung des Verfahrens, so hat sie den Antrag-steler unter Angabe der Gründe zu bescheiden. 

§172. 
(1) Ist der . Antragsteller zugleich der Verletzte, so steht - ihm gegen diesen Bescheid binnen zwei Wochen nach  der Bekanntmachung die  Beschwerde  an den vorgesetzten Be-amten der Staatsanwaltschaft und tegen dessen ab- ' lehnenden Bescheid binnen einem Monat nach der  Be- kanntmachung der Antrag auf gerichtliche Entscheidung , 

, . (2) Der Antrag muß die Tatsachen, welche die Erhebung der öffentlichen Klage begründen sollen, und die Beweis-mittel  angeben ,• auch von einem Rechtsanwalt unter-zeichnet sein..Der Antrag ist bei dem Mr die Entscheidung zuständigen  Gericht einzureichen. 
(3) Zur Entscheidung- ist das Oberlandesgericht zu-ständig. 

§ 173. 
(1) Auf Verlangen des Gerichts hat ihm die Staats- anwaltschaft die bisher vor ihr gefiihreten Verhandlungen vorzulegen. 
(2) Das Gericht kann den Antrag unter Bestimmunk einer Frist dem Beschuldigten zur Erklärung mitteilen. 
(3) Das Gericht kann zur Vorbereitung seiner Ent-scheidung Ermittlungen anordnen und mit ihrer Vor-nahme eines seiner Mitglieder, den Untersuchungsrichter 

oder den Amtsrichter beauftragen. 

§174. 
(1) Ergibt sich kein genügender Anlaß zur Erhebung der bilentlichen Klage. so verwirft das Gericht den Antrag und setzt den Antragsteller, die Staatsanwaltschaft und den Beschuldigten von der Verwerfung in Kenntnis. (2) Ist der Antrag verworfen, so kann die öffentliche Klage nur auf Grund neuer Tatsachen oder Beweismittel erhoben werden. 

§ 175.  
Erachtet dagegen das Gericht den Antrag  für begründet,  so beschließt es die Erhebung der öffentlichen Klage.  Die  Durchführung dieses Beschlusses liegt der Staatsanwalt-schaft ob. _ 	- • 	, 

§ 176.  
(1) Dem 'Antragsteller kann vor der Entscheidung über den Antrag die Leistung einer Sicherheit für die durch das Verfahren über den Antrag und durch die Unter-suchung der Reichskasse und dem Beschuldigten vor-aussichtLich erwachsenden Kosten durch Beschluß des Ge-richts auferlegt werden Die Sicherheitsleistung :st durch Hinterlegung in barem Geld oder in.Wertpapieren zu bet" wirken. Die Höhe der zu leistenden Sicherheit wird von dem Gerichte nach freiem Ermessen festgesetzt. Es hat zugleich ,eine Frist zu bestimm4n. binnen welcher die Sicherheit zu leisten 1st. 

(2) Wird die Sicherheit binnen der bestimmten Frist nicht geleistet, so 'hat das Gericht den Antrag  für zurück-genommen zu erklären. 

§170. 
(1) Bieten die angestellten Ermittlungen genügend An-Ian zur Erhebting der öffentlichen Klage, so erhebt die 

§ 177. 
Die durch das Verfahren über den Antrag versnlaßten Kosten sind in dem Falle des § 174 und des § 170 Abs. 2 dem Antragsteller aufzuerlegen. 

32  



Wiesbaden, 1. Marz 1946 
	

Gesetz- und Verordnungsbiatt für Gro6-Hessen 	 Nr. 2-3 

Dritter Abschnitt. 

Gerichtliche Voruntersuchung. 

§ 178. 
• 

(1) Die Voruntersuchung findet statt, wenn entweder 
der Staatsanwalt oder der Angeschuldigte, der letztere in 
der Erlditrung über die Anklageschrift (§ 201), es bean-
tragt und außergewölmliche Umstände geltend macht, - 
welche die Führung der  Voruntersuchung durch einen 
Richter gebieten. 

(2) In Fällen 'von Vbertretungen findet eine Vorunter- 

suchungnicht .  statt. . 	, 
§ 179. 

Der .  Antrag der Staatsanwaltschaft auf Eröffnung der 
Voruntersuchung muß den Beschuldigten und die ihm zur 
Last gelegte Tat bezeichnen, 

• - 	 §180.  
(1) Der Antrag kann nur wegen Unzuständigkeit des 

'Gerichts oder wegen Unzulässigkeit der Strafverfagung 
oder der Voruntersuchung (§ .178), oder weil die  in dem 
Antrag bezeichnete Tat unter kein Strafgesetz fällt, ab-

'gelehnt werden. Hierzu bedarf  es  • eines Beschlusses d,es 
Gerichts. 

(2) Der Angeschuldigte kann vor der Beschlußfassung 
gehört  werden 

- 	. , 	§181.  
(1) Gegen die Verfügung, durch welche auf Antrag der 

Staatsanwaltschaft die Voruntersuchung eröffnet worden 
ist, kann der AngesChuldigte aus einem der - in § 180 Abs. 1 
bezeichneten Gründe Einwand erheben. Über  den Ein-
wand entscheidet das Gericht, 
;-(2) Diese Bestinunung findet nicht Anwendung, wenn die. 
Voruntersuchung infolge des Beschlusses des Gerichts er- 
öffnet und der Angeschuldigte vorher gehört worden ist 

§182.  
(1) Gegen den Beschluß des Gerichts, durch welchen der 

von dem. Angeschuldigten in dem Falle des § 180 Abs. 2 
und in dem Falle des § 181 Abs 1 erhobene Einwand der 
Unzuständigkeit (§ 16) verworfen wird. steht dem Ange-
schuldigten die sofortige Beschwerde zu 

(2) Im übrigen kann der Beschluß des Gerights, durch 
welchen der Einwand des Angeschuldigten verworfen 
oder die Eröffnung der Voruntersuchung angeordnet ist, 
nicht angefochten werden. 

§ 183. 

Gegen den Besehluß des Gerichts,' durch welchen der 
Antfag der  Staatsanwaltschaft  Gder des 'Angeklagten auf 
Eröffnung der Voruntersuchung abgelehnt worden ist, 
findet sofortige Beschwerde statt 

Die Voruntersuchung wird von dem 'Untersuchungs-
richter eröffnet und geführt. 

§ 185.  
Durch Beschluß.  des Landgerichts kann auf Antrag der 

Staatsanwaltschaft .  Führung der Voruntersuchung 
einem Amtsrichter bertragen werden. Um die Vornahme 
einzelner Untersuchungshandlungen kann der Unter-
suchungsrichter die Amtsrichter ersuchen. Auf Aints-
richter, werche mit dem Untersuchungsrichter denselben 
Amtssitz haben, finden diese BestimMungen keine An-
wendung. 

§187.  

Bei der Vernehmung des Angeschuldigten, .der Zeugen 
und Sachverständigen sowie bei der Einnahme des Augen-
scheins •  hat der Untersughungsrichter einen Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle zuzuziehen. In dringenden 
Fallen kann der Untersuchungsrichter eine von ihm zu 
beeidigende Person als Pietokolifilhrer zuziehen. 

§ 188. 

(1) Uber jede Untersuchungshandlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen. Das Protokoll ist von dem Untersuchungs-
richter sowie dem Protokollführer zu unterschreiben. 

(2) Das Protokoll muß Ort und Tag der Verhandlung 
Sowie die Namen der mitwirkenden oder beteiligten • Per-
sonen angeben und ersehen lessen, ob die wesentlichen 
Förmlichkeiten des Verfahrens 'beobachtet sind. 

(3) Das Protokoll ist den bei der Verhandlung beteilig-
ten Personen, soweit es sie betrifft, behufs der Genehmi-
gung vorzulesen oder zur eigenen Durchiesung vorzu-
legen. Die erfolgte Genehmigung ist zu vermerken und 
das Protokoll von den Beteiligten entweder zu unter-
schreiben gder, darin anzugeben, weshalb die Unterschrift 
unterblieben ist. 

§ 191. 

(1) Ergibt sich im Laufe der Voruntersuchung Anlaß zu 
ihrer Ausdehnung' auf eine in dem Antrag der Staats-
anwaltschaft nicht bezeichnete Person oder Tat. So hat 
der Untersuchungsrichter in dringenden Fallen die in 
dieser Beziehung erforderlichen Untersuchungsband-
Lungen  von Amts wegen vorzunehmen. • 

(2) Die weitere Verfügung gebührt auch in solchen 
Fällen der StaatsanWaitschaft. 

§ 192 

(1) Der Angeschnldigte ist in der Voruntersuchung  zu 
vernehmen, auch wenn er schon vor ihrer Eröffnung ver-
nommen Worden ist. Ihm ist hierbei die  Verfügung, durch 
welche die Voruntersuchung eröffnet worden bekannt-
zumachen. 

(2) „Die Vernehmung erfolgt in Abwesenheit der  Staats-
anwaltschaft und des Verteidigers. 

§193. 	• 

. (1) Findet die Einnahme eines Augenscheins statt, so 
ist der Staatsanwaltschaft,  denn Angeschuldigten und dem 
Verteidiger die  Anwesenheit bei der,  Verhandlung zu 
gestatten. 

(2) Dasselbe gilt, wenn ein Zeuge oder Sachverstän-
diger vernommen werden soli, dessen Erscheinen  in der 
Hauptverhandlung für eine längere oder ungewisse Zeit 
Krankheit oder Gebrechlichkeit Gder andere nicht zu be-
seitigende Hindernisse entgegenstehen, oder dem das Er-
scheineñ in der Hauptverhandlung wegen des damit ver-
bundenen Zeitverlustes oder wegen der Schwierigkeit 
der Verkehrsverhältnisse nicht zugerhutet werden kann. 

(3) Von den Terminen sind die zur Anwesenheit  Be-
rechtigten vorher zu benachrichtigen, soweit dies ohne 
Aufenthalt für. die Sache geschehen kann. 

(4) Einen Anspruch auf Anwepenheit hat der nicht auf 
freiem Fuße befindliche Angeschuldigte nur bei _solchen 
Terminen. welche an der Gerichtsstelle des  Ortes abge-
halten werden, wo.  er  sich in Haft be findet. - 

(5) Auf die Verlegung eines Termins . 	Verhinde- 
rung haben die zur ALwesenheit Beechtigten keinen 
Anspruch. 

§ . 189. 

Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes sind ver-
pflichtet, Ersuchen oder Aufträgen dés Untersuchungs-

- richters um Ausführung einzelner Maßregeln oder . um 
Vornahme von Ermittlungen zu geniigen. 

§ 190. 

(1) Die Voruntersuchung -ist nicht weiter  auszudehnen, 
als erforderlich ist, um eine _Entscheidung darüber zu be-
gründen; ob die flauptverhandlung -anzuordnen oder .der 
Angeschuldigte sufler Verfolgung zu setzen sei 

(2) Auch sind Beweise, deren Verlust für die Haupt-
verhandlung zu besorgen steht. oder dererf Aufnahme zur 
Vorbereitung der Verteidigung des Angeschuldigten er-
forderlich erscheint 'in der Voruntersuchung zu erheben. 
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§194. . 
Der Richter kann einen Angeschtildigten von der An7 

wesenheit bei der Verhandlung aussehließen, wenn zu be-
färehten ist, daß ein Zeuge in seiner Gegenwart die 
Wahrheit nicht sagen werde. 

§195.  
(1) Findet die Einnahme eines 'AugensCheins unter  Zu-

ziehung von Sachverständigen statt, i so karni 'der Ange-
schnidigte beantragen, daß die von 'film für die Haupt-
verhandlung in Vorschlag zu bringenden Sachverständi-
gen zu dem Termine geladen werden, und wenn der 
Richter den Antrag ablehnt, sie selbst laden lassen. 

(2) Den von dem Angeschuldigten benannten Sachver.: 
ständigen ist die Teilnahme am Augenschein und an den 
erforderlichen Untersuchungen insoWeit .zu gestatten, als 
dadurch die Tätigkeit der vom Richter bestellten Sach-
verständigen nicht behindert wird. i 

§  196. 	, 
Die Staatsafiwaltschaft kann stets; *ohne daß 'jedoch das 

Verfahren dadurch aufgehalten wetden darf, von dem 
Stande der Voruntersuchung durch; Einsicht der Akten 
Kenntnis nehmen und die ihr geeignet scheinenden An-
träge stollen. ' ' 

§197.  
(1) Erachtet der  Untersuchungsrichter den Zweck der 

Voruntersuchung für erreicht, so tibesendet er die Akten 
der  Staatsanwaltschaft zur Stellung: ihrer Anträge. 

(2) Beantragt die Staatsanwaltschaft eine Eigänzung 
der Voruntersuchung, so hat der Untersuchungsrichter, 
wenn er dem Antrage_nicht stattgeben will, die Ene-
scheidung des Gerichts einzuholen. 

(3) Von dem Schlusse der Voruntersuchung ist der An-
geschuldigte in;Kenntnis zu setzen. 

Vierter Abschnitt. 

Anordnung der Hauptverhandlung. 

§198.  
Der Staatsanwalt erhebt die Anklage durch Einreichung 

einer Anklageschrift bei dem Vorsitzer des zuständigen 
Gerichts. .Sie enthält den Antrag, die Hauptverhandlung 
anzuordnen. ' 

§198a.  
(1) Der Staatsanwalt erhebt die [Cage vor dem Anita-

richter 
' 1. in allen Fallen von Übertretungen; 

2. in Fällen von Vergehen und Verbrechen nur, Wenn 
er die Strafgewalt des Amtsrichers für ausreichend 
hält und nicht der Auffassung ist,  dali  mit Rück-
sieht auf ihren Umfang oder Bedeutung die Sache 
vor der Strafkammer verhandelt' werden soll. 

(2) In allen anderen Fallen erhebt der Staatsanwalt die 
Anklage vor der Strafkammer. 

§l99. 
Hat eine Voruntersuchung stattgefunden, so legt der 

Staatsanwalt die Akten dem Gericht zur Entscheidung 
darüber vor. ob die Hauptverhandlung anzuordnen oder 
der Angeschuldigte außer Verfolgung zu setzen•oder tia.s 
Verfahren vorläufig einzustellen ist. ber Antrag auf An-
ordnung der, Hauptverhandlung ekolgt durch Ein-
reichung einer „ Anklageschrift. 

.§ 200. 
(1) Die Anklageschrift hat die dem Angeschuldigten zur Last gelegte Tat unter Hervorhebung ihrer gesetzlichen 

Merkmale und des anzuwendenden Strafgesetzes zu be7  zeichnen sowie die Beweismittel und das Gericht, vor 
Reichern die Hauptverhatidiang stattfinden soll, anzu-
geben., 

(2) In der  Anklageschrift wirdauch das wesentliche 
Ergebnis der Ermittlungen dargestellt Davon kann nur 
abgesehen werden bei Vergehen, wenn keine höhere 
Strafe als ein Monat Gefängnis zu erwarten ist, und bei 
Obertrettmgen. Hält der Vorsitzer eine Strake von mehr 
als einen Monat für wahrscheinlich, so hat er- vor Zu-

„  
Zu-

stellung der Anklageschnft an den Angeklagten die 
Staatsanwaltschaft um die erforderlichen Ergänzungen zu 
ersuchen. 

§201.  
(1) Der Vorsitzer läßt die Anklageschrift dem Ange-

schuldigten zustellen und hat ihn zugleich aufzufordern, 
binnen einer Woche Einwendungen gegen die Anordnung 
der Hauptverhandlung zu erheben und Beweisanträge zu 
stellen Der A.ngeschuldigte ist hierbei zu belehren, dal3 
es der Angabe der Tatsachen bedarf, die bewiesen wer-

-den sollen Aus wichtigen Gründen kenn der Vorsitzer 
die Frist verlängern 

(2) Von der pegiimmung des Abs. 1 kann der Vor-
sitzer absehen bei Übertretungen  und bei Vergehen, wenn 
keine höhere Strafe als ein Monet Gefängnis zu erwar-
ten ist; jedoch Muß in  diesem  Fare dem Angeschuldigten 
mit der Ladung mitgeteilt werden, wąs  Ihm zur Last 
gelegt wird. 

.(3) Über die Einwendungen und Beweisanträge des An-
geschuldigten entscheidet das Gericht durch Beschluß. 

§202.  
(1) Hat der Vorsitzer gegen die Anordnung der Haupt-

verhandlung 'keine Bedenken, so bestimmt er Ort und 
Zeit der Hauptverhandlung t Er beschließt zugleich über 
die Anordnung oder Fortdauer der Untersuchungshaft 
oder einstweiligen Unterbringung. 

(2) Hat der Vorsitzer gegen die Anordnung der Haupt-
verhandlung Bedenken, so führt er die Entscheidung des 
Gerichts herbei. 

. 	 §203.  
(1) Das Gericht lehnt die Anordnung der Hauptverhand-

lung ab, wenn nach seiner Überzeugung aus tatsächlichen 
oder rechtlichen .Gründen mit  grader  Wahrscheinlich-
kelt zu erwarten ist, daß der Angeschuldigte in dor 
Hauptverhandlung nicht verurteilt wird. 

(2) Es lehnt`die Anordnung der Hauptverhandlung we-
gen Unzuständigkeit ab, 

1. wenn In seinem Bezirk kein Gerichtsstand begründet 
:1st; 	OE  

2. wean die Sache nicht zur sachlichen Zuständigkeit 
des Gerichts gehört, insbesondere wenn nach Aut-

' fassung des Amtsrichters mit großer Wahrscheinlich-
-  lieft damit zu rechnen ist, daß die zu verhängende 

Strafe oder Maßregel der Sicherung und Besserung 
seine Strafgewalt überschreitet. 	 - 

(3) Ist wegen mehrerer Taten Anklage erhoben und wird 
nur wegen einzelner von ihnen die Anordnung der Haupt-
verhandlung abgelehnt. so  werden diese Taten in dem 
Beschluß bezeichnet. 

(4) Der ablehnende 'Beschluß wird dem Staatsanwalt 
und dem Angeschuldigten bekanntgemacht. 

(3) Hat das Gericht gegen die Anordnung der Haupt-, 
verhandlung keine Bedenken. so  bestimmt der Vorsitzer 
Ort und Zeit der Hauptverhandlung. 

- 
§205.  

Steht der Hauptverhandlung far langere Zeit die Ab-
wesenheit des Angeschuidigten oder ein anderes in sei-
ner Person liegendes Hindernis entgegen, so kann das 
Gericht das Verfahren durch Beschluß vorläufig einstellen. 
Der Vorsitzer sichert, soweit nötig, die Beweise. 

§ 205. 
(1) Stellt sich nach Anordnung der Hauptverhandlung 

ein Verfahrenshindernis heraus, so kann das Gericht 
außerhalb der Hatmtverhandlung das Verfahren durch 
Beschluß einstellen. 

(2) Der Beschluß ,  ist mit sofortiger Beschwerde an-
fechtbar. 
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§208. 

Angeschuldigten atißer Verfolgung zu 'setzen, von dem 

Gerichte aber die Anordnung der liauptverhandlung be-

schlossen wird, so hat die Staatsanwaltschaft , eine dem' 

Besc'hluß r entsprechende .Anklageschrift einzureichen. Der 

Vorsitzende 'lat dem Angeklagten -die yAnklageschrift zu- 

Wenn von der Staatsanwaltschaft beantragt 1st,- den 

stellen. 	
§. 10 

'(1) Der Besehluß, durch welchen die HauptVerhandlung 
angeordnet Warden ist, karm yon dem Angeklagten nicht 
angefochten werden. 

(2) Gegen den Beschluß, .durch welchen die Anordnung 
der Hauptverhandlung abgelehnt oder abweichend von 

dem Antreg der Staatsanwaltschaft die Verweisung an. 
. ein Gericht niederer Ordnung ausgesprochen worden ist, 

steht  der 'Staatsanwaltsetraft die sofortige Beschwerde -zu. 

(3) Ober die Besehwerde entscheidet wenn der Amts-
riehter den .Beschluß erlasten hat, die -Strafkammer, 

sonst dat Oberlandesgericht. Gibt das Besehwerdegerieht 
der Besdhwerde statt, so kann es szugleich bestimmen, 

daß die Hauptverhandlung vor 	anderen Gericht 

gleicher Granting stattzufinden het. 

	

8211. . 	- 
-Hat das dericht'aus einein anderen Grund als wegen 

Unzuständigkeit,  durch einen nicht mehr anfechtbaren . 
, Beschluß die Anordnung der Hauptverhandlung abge-

lehnt, sso kann wegen der Tat nur auf Grund neuer Tat-

sachen oder Beweismittel Anklage 'erhoben werden. 
.§ 212. 

(1) Im Verfahren vor ,dem Amtsrichter kann der Staats-

anwalt schriftlich oder mündlich den Antrag mufy Ab-

urteilung im beschleunigten Verfahren stellen, wenn der 

Saeliverhalt einfach und -die sofortige. Aburteilung mtig-
lich 1st. 

(2) .51n 5ugendstraftachen fladet  as  beschleunigte Ver-
fahren keine Anwendung. 

§21.2.a. 

Vrteils abgelehnt werden. 'Der Beschluß ist unanfechtbar. 

'(3) Wird die Aburteilung im beschleunigten Verfahren 
abgelehnt, so bedarf es der Einreichung einer Anklage-
sehrift, auch wenn eine Anklageschrift bereits eiiigereiCht 

war. 

Fünfter Abschnitt. 
Vorbereitung der Hauptverhandlung. 

-§ „214. 

(1) Die .zur Ilauptverlihnalung  erforderlichen Ladungen 

imd die Herbeisehaffung der als Beweismittel dienenden 
Gegenstände bewirkt die Staatsanwaltschaft. Sie können 
aucl von dem Gericht bewirkt  werden. 

(2) Ist anzunehmen, daß die Hauptverhandlung sich auf - 
längere Zeit -erstreckt, -so kann der Vorsitzer bestimmen, 
daß sämtliche :older einzehie Zeugma unici SatsilverstAndige 
zu einem sp:äteren Zeitpunkt als dem Beginst der -Haupt-
verhándlung gelarlen 'werden. 

§ 216. 

(1) Die Ladung eines auf -freiem Fuße befindlichen  An- 

gek]agten :geschieht :schriftlich linter der 'Warming, (daß 
im Eálle ;seines unentschuldigten Ausbleibens seine Ver-
haftung oder Vadiihrung erfolgen were .Die Warnung . 
kann 	den nilem des .-§132 unterbleiben. 

(2) Die Ladung des mic,ht :auf yfreiem sEufle befindlidhen. 
Angeklagten serfolgt durch Bekanntmachung des "Teri-inns 
zur 'Hauptverhandlung 	Gerniißheit des '§ 38 Debel  ist  
der Angeklagte 	befragen, -ob und welch? Anträge  -ar  

bezug -Ruf seine Verteidigung  für  die Hauptverhandlung 
zu 	habe. 

§.217. 

11) Zwischen der Zuttellung der Ladung :(§ .218.) und ' 
dem ,Tage der Hauptirerhandlung mull eine Exist Von Min-, 
destens einer "Woche liegen. 

(2)  ist diese Mist nicht eingehalten werden, so .kann 
der Angeklagte bis  zum Beginn seiner Vernehmung zur . 
Bache die Aussetzting der  Verhandlung verlangen. • 

- - 	 218. 

Neben dem Angeklagten ist der :bestelite Verteidiger 
, stets, der geviählte Verteicliger.dann zu Wenn  ie  

Wahl dem  Gerichte angezeigt worden 'tat. § "217 gilt ant-
. sprechend. 

(2) 	Falle des § 146 Vldr.d dem Verteidiger nur  eine. 
Ladung zugestellt. „der Ladung -siad sämtliche  An-
geklagten, gegen die die Ilauptverlumilhing ,Stattianden 
sól),  soweit  der `Verteidiger auftritt 'bezeiCh-
nen. 

di 	d 	die Herbeischaffung an- 

■ 

• - 	§219. 

- 	(1) Verlangt der Angeklagte nie Ladung von Zeugen 
' 	oder Sachverständigen gen o er 

-11) Stellt der .Staatsanwalt den Antrag, so wird die 
derer Beweismittel zur Hauptverhandlung, so hat is.r 

Hauptverhandlung  fort  durchgeführt oder Mit ktirzester unter Angabe der Tatsachen, über welche der' Beweis - 
_ Exist anberaumt, 'Ohne  dali  es einer Entscheidung über 

• erhoben werden soll, seine  Anträge .hel cl-em Vorait7er 
die Anordnung der Hauptverhandlung bedarf. des Gerichts zu stellen. ,Die hierauf ergehende Terfügung 

s(8) Her  Einreichung -einer Anklageschrift bedarf es 
ist ilun bekanntzumachen. 	

_ 

nicht 'Wird eine Anklageschrift nicht eingereicht, so wird 
(2) Beweisanträge des Angeklagten -sind, :soweit ihnen

•  die-  Attklage bei Beginn der Hatiptverhandlung milnd- -  
stattgegeben ist, der Staatsanwaltschaft mitztiteilen. 

_ lich erhoben und ihr wesentlicher Inhalt in, das Sitzungs-

" protokoll .aufgenomfrien. 

- 	 § 212 b. 	 Erscheinen verpflichtet, wenn ihr tel der -Ladtmg die ge- , 

(1) Der Amtsrichter lehnt die Aburteilung im beschleu- setzliche Entschädigung für Reisekosteri 'una Versäumnis — 

higten Verfahren ab, wenn  sich  die Bache zur Verband- bar dargeboten oder deren Hinterlegung 'bel der 't4e-

lung in  -diesem Verfahren nicht eignet ,oder wenn eine sehäftsstelle nachgewiesen wird. 

hähere Strafe ais zwei Jahre Gefängnis zu -erwarten ist. 	(3)  Ergibt  steli in der 'Hauptverhandlung, AO die Ver- 

Zuchthaus oder" seine Maßre_gel der Sicherung und Bes- néhmung einer  unmittelbar , geladenen Person zur, Auf- 

serung darf in diesem  Verfahren nicht verhängt werden. 	der Sache dienlich war, 'so hat das Gericht =ad! 

" (2) Die Aburteilung im beschleunigten Verfahren kann Antrag anzuordnen, daß ihr -die  gesetzliche Entschädigung 

auch in der Hauptverhandlung bis zur Verkündung des aus der Reichskasse zu gewähren sel. 

	

(3) Der Láciung des Beschuldigten bedarf es' nur, wenn 	
t . 220. 

	

er sich nicht freiwillig zur Hauptverhandlung stellt oder 	
(1) Lehnt der Norsitzer den Antrag atif Ladung einer 

nicht dem Gericht vorgeführt wird. Mit der Ladung wird Person ab, so kann der Angeklagte ie- 	laden 

ihm mitgeteilt, was ihm zur "Last gelegt wird. 
Die La- lessen. Hierzu ist er auch ohne vorgängigen Antrag 

-s  

dungsfrist beträgt vierundzwanzig 'Stunden. 
befugt. 

(2) Eine unmittelbar geladene Persbn 4s1 'nur ,dann zum 

§221. 

Der Vorsitzer des Gerichts kann. auch von Amts wegen 

die Ladung von Zeugen und Sachverständigen -sowie die 

Herbeischaffung anderer Beweismittel anordnen. 

(222. 

(1) Gericht und Staatsanwaltschaft  haben, wenn tie 

aul3er den in der Anklageschrift benannten oder auf An-

trag des Angeklagten geladenen Zeugen gder SaChver-

-ständigen noch andere Personen laden, dem'Angeklag-

ten diese -Personen reehtzeitig 'namhaft zu machen 'and 
ihren Wohnort oder Aufenthaltsort anzugeben. 
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- 
(2) Der Angeklagte hat diel von ihm munittelbar ge-

ladenen oder_ zur Hauptverhandlung zu stellenden Zeu-
gen und Sachverständigen reChtzeitig dem Gericht und 
der Staatsanwaltschaft namhaft zu machen und ihren 
Wohn- oder Aufenthaltsort anzugeben. 

§223.  
(1) Wenn dem Erscheinen  hines Zeugen oder Sach-verständigen in der Hauptverhandlung für eine längere 

oder ungewisse Zeit Krankheit oder Gebrechlichkeit oder 
andere nicht zú beseitigende Hindernisse entgegenstehen, 

,so kann das Gericht seine Vernehmung durch einen be-auftragten oder ersuchten  Richter  anordnen, 
(2) Dasselbe gilt, wenn einem. Zeugen oder Sachverstän-

digen das Erscheinen in der ! Hauptverhandlung wegen 
des damit verbundenen Zeittierlustes oder wegen der 
Schwierigkeit der Verkehrsve hältnisse  nicht zugemutet werden kann. 

§224  
(1) Von den zum Zwecke IlieSer ,Vernehmung anbe-

raumten Teimineri sind die Staatsanwaltschaft, der An- geklagte und der .  Verteidiger Vorher zu . benachrichti geinSoweit dies nicht' wegen Gefahr im Verzug untunlich ist; ihrer Anwesenheit bel ddr Vernehmung. bedarf es nicht. Das aufgenommene Prodokoll ist der  Staatsanwalt-schaft und dem Vertehliger t.trzulegen. 
(2) Der nicht .auf  freiem • Fue befindliche Angeklagte hat einen Anspruch auf Anwesenheit nur bei solchen Ter-minen', welche an der Gerichtsitelle des Ortes abgehalten 

werden, wo er sich in Haft bOndet.

•  § 225.i 
Ist zur Vorbereitung der liLl uptverhandlung noch, ein 

richterlicher Augenschein einzimehinen, so finden die Be-stimmungen des .vorhergehenclein Paragraphen gleichfalls 
Anwendung. 

Sechster Abbchnitt. 
Hauptverhandlung. 

§ 226 .1  Die Hatiptverhandlung erfolg  in ununter.brochener Ge-
genwart der zur Urteilsfindung berufenen Personen so-wie der Staatsanwaltschaff und eines. Urkundenbeamten 
der Geschäftsstelle. 

§227.,  
Es können mehrere-  Beamte der Staatsanwaltschaft und mehrere Verteidiger in der Hauptverhandlung mitwirken 

und ihre Verrichtungen unter sich teilen. 

§ 228.! 
(I) Ober Anträge auf Aussetzung einer Hauptverhand-

lung entscheidet das Gericht. Kürzere Unterbrechungen 
ordnet der Vorsitzer an. 

(2) Eine Verhinderung des Verteidigers gibt, unbescha-
det der Bestimmung des § 145. dem Angeklagten kein 
•Recht,  die Aussetzung der Verhandlung zu verlangen. 

(3) Ist die  Frist  des § 217 Abs; 1 nicht eingehalten wor-den, so soll der Vorsitzer den Angeklagten mit der Be-
fugnis, Aussetzung der Verhandlung zu verlangen, be-
kanntmachen. 

§22  
Eine unterbrochene Hauptverhandlung wird nach der 

TJnterbrechurig nur dann noch einmal von neuem be-
gonnen wenn es das Gericht aus besonderen Gründen 
für nötig hält oder wenn die Haiiptverhandlung insgesamt 
mehr als zehn Tage unterbrochen war; dabei bleiben Un-
terbrechungen von weniger al  S drei Tagen unberück-
sichtigt.  j '- 

§230.  
(I) Gegen einen ausgebliebenen Angeklagten fi ndet eine 

Hauptverhandlung nicht statt.  (2) Ist das Ausbleiben des Angeklagten nicht genügend 
entschuldigt.' so ist die Vorführung anzuordnen oder ein 
Haftbefehl zu erlass. 

- 

§ 231. 
(1) Der erschienene Angeklagte darf sich aus der Ver-

handlupg nicht entfernen. Der Vorsitzer kann die ge-
eigneten Maßregeln treffen, um' die Entfernung zu ver-
hindern; auch kann er den Angeklagten während einer 
Unterbrechung der Verhandlung in Gewahrsarn halten lessen. 

(2) . Entfernt der Angeklagte sich dennoch oder bleibt 
er bei der Fortsetzung einer unterbrochenen ,Hauptver-
handlung aus, so kann diese in seiner Abwesenheit zu Ende geführt werden, wenn seine Vernehmung über die 
Anklage schon erfolgt war und das Gericht seine fer-nem Anwesenheit nicht für erforderlich erachtet. 

§ 232. 
(1) Die Hauptverhandlung kann ohne den Angeklagten 

durchgeführt werden, wenn er ordnungsgemäß geladen 
und in der: Ladung darauf hingewiesen ist, daß in seiner 
Abwesenheit verhandelt werden kann, und wean °  keine höhere Strafe als Haft, Geldstrafe oder Einziehung, allein cider in Verbindung miteinander, zu erwarten ist. Eine 
höhere Strafe oder eine Maßregel der Sicherung und 
Besserung darf in diesem Verfahren nicht verhängt wer- den. 

(2) Auf Grund .  einer Ladung durch öffentliche Bekannt-
machung.  findet die Hauptverhandlung ohne den Angeklag-ten nicht statt 

(3) Die Niederschrift über eine richterliche Vernehmung 
des Angeklagten wird in der Hauptverhandlung verlesen. 

(4) .Das in Abwesenheit des Angeklagten ergehende Ur-tail, miiß ihm, mit den Urtellsgründen durch Übergabe zu-gestellt werden. 
§234.  

Insoweit die Hauptverhandlung ohne Anwesenheit delt 
Angeklagten stattfinden _kann, ist er befugt, sich durch 
einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Verteidiger 
vertreten zu lassen. 

§235.  
(1) Hat die Hauptverhandlung ,ohne den Angeklagten 

stattgefunden, so kann er gegen das Urteil binnen einer 
Woche nach seiner Zustellung die Wiedereinsetzung  in den vorigen Stand unter den gleichen Voraussetzungen 
wie gegen die Versäumung einer Frist nachsuchen; hat er von der Ladung zur Hauptverhandlung keine Kennt-
nis erlangt, so kann er stets die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beanspruchen 

(2) Hierüber ist der Angeklagte bei der Zustellung des 
Urteils zu belehren. 

§ 236. 
Das Gericht ist stets befugt, das persönliche Erschei-

nen des Angeklagten anzuordnen und durch einen Vor-
führungsbefehl oder Haftbefehl zu erzwingen. 

§237.  
Das Gericht kann im Falle eines Zusammenhangea 

zwischen mehreren bel ihm anhängigen Strafsachen ihre 
Verbindung zum Zwecke gleichzeitiger Verhandlung an-ordnen, auch wenn dieser Zusammenhang nicht der iM 
§ 3 bezeichnete ist. 

§238.  
(1) Die Leitung der Verhandlung, die Vernehmung des 

Angeklagten Und die Aufnahme des Beweises erfolgt durch den  Vorsitzer. 
(2) Wird eine auf die Sachleistung bezügliche Anord-

nung des Vorsitzers von einer bel der Verhandlung be-
teiligten Person als unzulässig beanstandet, so entschei-
det das Gericht. 

239. 
(1) Die Vernehmung der von der  Staatsanwaltschaft  und dem Angeklagten benannten Zeugen und Sachverständi-gen ist der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger  au  

deren übereinstimmenden Antrag von dem Vorsitzer zu 
überlassen: Bei den von der Staatsanwaltschaft benann-ten Zeugen und Sachverständigen hat diese, bel den von 
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dem Angeklagten benannten der Verteidiger in erster 
Reihe das Recht zur Vernehmung. 

(2) Der Vorsitzer hat auch nach dieser Vernehmung 
die ihm zur weiteren  Aufklärung  der Sache erforderlich 
Scheinenden Fragen an die Zeugen und Sachverständigen 
zu richten. 

§240. . 
(1) Dar Vorsitzer hat den beisitzenden Richtern auf Ver-

langen zu gestatten, Fragen an die Zeugen und Sach-
verständigen zu stenen. 	OE 

(2) Dasselbe hat der Vorsitzer der Staatsahwaltschaft, 
dem Angeklagten und dem Verteidiger zu gestatten. 

§241. 
(1) Dem, welcher im Falle des § 239 Abs. (1) die He-

. fligniS der Vernehmung mißbraucht;  kann sie von dem 
- VdrSitzer entzogen ,werden. • • ..._ 
• (2) In den Fällen des § 239 Abs. (1) und 'des § 240 Abs. 
(2) kann der Vorsitzer ,  ungeeignete. oder nicht. zur Sache 
gehörige Fragen zurückweisen. 

- 	.. 
. 	 • 

ZWeifel über die iguldssigkeit 'einer krage entscheidet 
in eilen Fallen das Gericht. . 

§243 • 
(1) Die Heuptverhándlung beginnt mit  dem Aufruf der 

Zeugen und Sachverständigen: 
(2) Hieran schließt sich  die Veenehmung des Angeklag-

ten über seine Persönlichen Verhältnisse. Der • Staats-
anwalt trägt die Anklage vor, soweit richt des  Gericht 
die  Anordnung  der Hauptverhandlung abgelehnt hat. 

(3) Sodann erfolgt die weitere Vernehmung des Ange-
klagten nach Maftgabe des § 136. 

(4) Während des Vertrages der Anklage und der Ver-
nehmung des Angeklagten sind die zu vernehmenden Zeu-
gen nicht zugegen. 

§244. 
Nach der Vernehmung des Angeklagten folgi die Be-

weisaufnahme. 
§245. 

(1) Das Gericht hat von Amts wegen alles zu tun, was 
zur Erforschung der Wahrheit notwendig ist. 

(2) Die Beweisaufnahme ist auf die sämtlichen vorgela-
denen Zeugen und Sachverständigen sowie auf die an-
deren herbeigeschafften Beweismittel zu erstrecken, es sei 
denn, daß die Beweiserhebung z.um Zwecke der Prozeß-
verschleppung beantragt ist Dies gilt auch dann, wenn 
die Ladung und das Erscheinen der Zeugen oder Sachver-
ständigen oder die Herbeischaffung der "anderen Beweis-
mittel erst während der Hauptverhandlung erfolgt. 

(3) Von der Erhebung einzelner Beweise kann jedoch 
abgesehen werden, wenn die Staatsanwaltschaft und der 
Angeklagte hiermit einverstanden sind Ferner  mull die 
Erhebung eines Beweises abgelehnt werden, wenn sie 
unzulässig 1st; sie soil abgelehnt werden, Wenn sie we-
gen Offenkundigkeit überflüssig ist, wenn die Tatsache, 
die bewiesen werden soll, für die Entscheidung ohne 
Bedeutung oder schon erwiesen ist. wenn das Beweis-
mittel völlig ungeeignet oder wenn es unerreichbar ist 
oder wenn eine erhebliche Behauptung, .die zur Ent-
lastung dès Angeklagten bewiesen werden soli, so behan-
delt werden kann, als wäre die behauptete Tatsache 
wahr. 

(4) In Verhandlungen  or dem Amtsgericht und dem 
Landgericht in der Berufungsinstanz, die eine Über-
tretung betreffen oder auf erhobene Privatklage erfolgen, 
bestimmt das Gericht den Umfang der Beweisaufnahme, 
ohne hierbei durch Anträge. Verzichte. oder frühere • Be-
schlüsse gebunden zu sein. 

(5) Die Ablehnung eines Beweisantrages bedarf eines 
Gerichtsbeschlusses. 

§246. _ 
(1) Eine Beweiserhebung darf nicht deshalb abgelehnt 

werden, weil das Beweismaterial oder die zii— beweisende 
Tatsache zu spät vorgebracht  warden sei. 

_ 

(2)  Ist jedoch ein zu vernehmender Zeug odor Sach-
verständiger dem Gegner des Antragstellers zu spat 
namhaft  gemacht oder eine zu beweisende - Tatsache so 
spät vorgebracht worden daß es dent Gegner an  der. 
zur Einziehung von Erkundigungen erforderlichen Zen 
gefehlt hat, so kann er bis zum Schlusse der Bewei-.4: 

tatifnahme die Aussetzung der Hauptverhandlung zum 
Zwecke der Erkundigung beantragen 

(3), Dieselbe Befugnis haben dig Staatsanwaltschaft und 
der Angeklagte in betreif der auf Anordnung des Vor-
sitzers oder. des  Gerichts geladenen Zeugen cider Sach-
verständigen... - , " 

- ,(4)- Über - die Anträge-- entscheidet das Gerieht nâéh 
freiem .Errnessen., - 

§249 
Urkunden und andere als Beweismittel dienende 

Schriftstücke  werden in der - Hauptverhandlung verlesen 
Dies gilt insbesondere von früher ergangenen Straf-
urteilen, von Straflisten und von Auszügen aus Kirchen- • 
bachem und Personenstandsregistern und findet auch" 
Anwendung auf Protokolle über die Einnahme des rich-
terlichen Augenscheines. 

§250.  
Beruht der Beweis einer -Tatsache auf der Wahrneh-

mung einer Person, so ist diese in der Hauptverhandlung 
zu vernehmen. Die Vernehmung daft nicht durch Ver-
lesung des fiber eine frühere Vernehmung aufgenomme-
nec Protokolls oder eiher schriftlichen Erklärung er-
setzt werden. 

§251.  
(1) Die Vernehmung eines Zeugen,Sachverständigen 

oder Mitbeschuldigten darf durch Verlesung der  Nieder-
schrift  über seine' frühere richterliche Vernehmung er-
setzt werden, 

1. wenn der Zeuge, Sachverständige oder Mitbeschul-
digte verstorben oder in Geisteskrankheit verfallen 
ist oder wenn sein Aufenthalt nicht zu 6rmiteln ist; 

2. wenn dem Erscheinen des Zeugen. Sachverständigen 
oder MitbeschUldigten in der Hauptverhandlung für 
eine längere oder ungewisse Zeit Krankheit. Ge- 
.brechlichkeit oder andere nicht zu beseitigende Hin- . 
dernisse entgegenstehen; 

§ 246 a. 	• 
-  Ist damit zu rechnen, daß „ die Unterbringung des An-
- geklagten in einer- - Heil- oder-  PflegeanstaA. Pris  e e 
kerheilanstait oder • einer triiehungsanstaii angeordnet 
werden wird, so ist -  in der, Hauptverhandlung ein Ario ;- 
.als- Sachverständiger  über e dent geistigen end itörper-
.. lichen 'Zustand des ngeklagten „ En , vernehnien tHat der 
- „ Sachverständige den. Angeklagten nicht schon früher un-

, tersucht, - so soil tihm-, dam' vor der ',Hauptverhaticlliing 
.Gelegenheit gegeben werden. 

„ 	 § 24T.- 
(1) pas Gericht kann den , Angeklagten, ttienn mi, bee 

fürchten ist, dali ein Mitangeklagter. oder ein Zeuge bei 
. seiner Vernehmung in Gegenwarf des- Angeklagten die -, 
:-Wahrheit . nicht -sagen werde. Während dieserVerrieb-
mung aus, dem Sitzungszimmer abtreten, „assen  Der. 'Vor-
sitzer hat ledoeh den Angeklagten sobald dieser wieder 
vorgelassen worden, _von dem wesentlichen ',Inhalt dessen 
zu emterrichteri, was während seiner Abwesenheit aus-
gesagt oder sonst. verhandelt worden ist 

(2) In gleicher Weise ist zu verfahren. wenn das Ge- . 
richt wegen ordnungswidrigen Benehmens des Angeklag-
ten zeitweise  dessen Entfernung aus dem ,Sitztingsziminet 
angeordnet hat. 

• §248.. 
Die vernommenen Zeugen und Sachverständigen dürfen • 

sich nur. mit Genehmigung oder auf Anweisung  des Vor-
sitzers von der Gerichtsgtelle entfernen Die stags-
anwaltschaft und der Angeklagte sind vorher zu hören 
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3. wênn dem Zeugen oder Sachverständigen das Er-
scheinen in der Hauptverhandlung wegen des damit 
verbundenen Zeitverlustes Mer 'wegen der Schwie-
rigkeiten der Verkehrsverhältnisse nicht zugemutet 
werden kann; 

4. wann der Staatsanwalt, der 'Verteidiger und der An-
geklagte mit der Verlesung leinverstanden  sind. „ 

(2) ist ein Zeuge, Sachveretandiger oder Mitleeschuldig e  
ter verstorben oder kann er  a s einem anderen Grund  n  
in absehbarer Zeit gerichtlich nacht vernommen werden, so  dürfen anch NiederschrifteM über eine anderweitige 
fichterliche Vernehmung sowie Urkunden, 'die eine von ihm ' stammende schriftliche AUßerung enthalten, ver-
lesen werden: 

(3) Soll die Verlesung anderen Zwecken als unmittel-bar der Urteilsfindung, insbesondere zur Vorbereitung der 
Entscheidung darüber dienen, Ob die Ladung_ Und Ver-
nehmung einer Person' erfolgen i soll, so dürfen Verneh-
mungsniederschriften, Urkunderi und andere Os Be-
weismittel dienende Schriftstildke auch sonst verlesen 
werderi: 

(4) In den Fallen der Abs. 1 bis' 3 beschliefit das  Gericht, ob die Verlesung angeordnet wird.  Der Grund der Ver-
lesung wird bekanntgegeben, W rd die Niederschrift über 
eine richterliche Vernehmung leerlesen,` so wird fest-gestellt, ob der Vernommene vereidigt worden ist. Die 
Vereidigung wird nachgeholt, w nn sie dem Gericht not-wendig  erscheint  und noch ausführbar ist. - 

§252 .  

§253.  ; 
(1) Erklärt ein Zeuge oder Sachverständiger, dal3 er 

sich einer Tatsache nicht mehr erinnert, so kann der • hierauf bezügliche Teil des Protbkolls über seine frühere 
Vernehmung zur Unterstützung Seines Ged5chtnisses ver-
lesen werden. 

(2) Dasselbe kann geschehen, Wenn ein in der Verneh-
mung hervortretender Widerspruch mit der früheren 

-Aussage nicht auf andere Weise ohne Unterbrechung der 
Hauptverhandlung festgestellt odpr gehoben werden kann. 

§254.  
(1) Erklärungen des Angeklagten, welche in einem rich-

terlichen Protokolle enthalten sind, können zum Zwecke 
der Beweisaufnahme über  eiti- GestandniS verlesen werden. , 

, (2) Dasselbe kann geschehen,i wenn ein  in  der Ver- 
v nehmung hervortretender WiderSpruch mit der früheren 

Aussage nicht auf andere Weise lohne Unterbrechung der 
Hauptverhandlung festgestellt oder gehoben werden kann. 

§ 255. 
In den Fallen der §§253, 254 iSt die Verlesung und ihr 

Grund auf Antrag der Staatsanieraltschaft oder des -  An-geklagten im Protokolle zu erwähnen. 

§ 256. 1 
(1) Die ein Zeugnis oder ein I 

Gutachten enthaltenden 
Erklärungen l!iffentlicher Behörden mit Ausschluß von 
Leumundszeugnissen, desgleichen arztliche Atteste über 
Körperverletzungen, welche nicht zu den schweren ge- 

	

hören, können verlesen - werden. 	 _ 
(2) Ist das Gutachten -einer kollegialen Fachbehörde 

eingeholt worden, so, kalin das Gericht che Behörde er-
suchen, eines ihrer Mitglieder Mit der Vertretung des 
Gutachtens in der Hauptverhándlting zu beauftragen_und 
dem Gerichte zu bezeichnen. 

	

- 	1 § 257. ; 
Nach der Vernehmung eines Jeden Zeugen, Sachver-

ständigen oder Mitangeklagten, 'sowie* nach der •Ver-
lesung einee jeden SchriftstückesFsoll der  Angeklagt e-
fragt werden, ob er etwas zu eiletären  habe. 

§258.  
(1) Nach dein Schlusse der Beweisaufnahme erhalten die 

Staatsanwaltschaft und sodann der Angeklagte zu ihren 
Ausführungen und Anträgen das Wort, 

(2) Der Staatsanwaltschaft steht das Recht der Erwide-
rung zu; dem Angeklagten gebührt das letzte Wert. 

-.(3) Der Angeklagte ist, auch wenn ein Verteidiger far 
ihn gesprochen hat, zu befragen, ob er selbst noch etwas 
zu seiner Verteidigung anzuführen habe. 

§259.  
(1) Einem der Gerichtssprache nicht machtigen Ange-

klagten nitiesen aus den Sehlußeortregen mindestens die 
Anträge der ". Staatsanwaltschaft  und des Verteidigers 
durch den  Dolmetscher bekanntg-emacht werden. 

(2) Dasselbe gilt von einem tauben Angeklagten, sefem 
nicht eine schriftliche Verständigung erfolgt. 

§260.  
_ w Die Henpeyerbendleeng schließt mit der Erlassung 
des Urteils Das Urteil lautet auf Freisprechung, Ver-
urteilung, Anordnung einer Maliregel der Sicherung und 
Besserung oder Einstellung des Verfahrens. 

(2) Wird auf Untersagung der Berufseustibungt erkannt, 
so ist im Urteil der Beruf, das Gewerbe oder der Ge-
werbezweig, dessen Ausübung untersagt wird, genau zU 
bezeichnen. 

(3) Die Einstellung des Verfahrens ist auszusprechen, 
wenn bei einer nur auf Antrag zu verfolgenden stref-
baren Handlung sich ergibt,  dali  der  erforderliche Antrag 
nicht vorliegt, oder wenn der Antrag zurückgenommen ist. 
' (4) Der Urteilsspruch gibt die Tat, deren der Angeklagte 
schuldig gesprochen wird, und Ihre Bezeichnung an. 
Strafen oder MaBregeln der Sicherung und Besserung, die 
neben anderen verwirkten Strafen oder Maliregeln nicht 
vollstreckt werden können, werden in den Urteilsspruch 
nicht aufgenommen; sie werden nur in den Urteils-
granden aufgeführt. fin  übrigen unterliegt die Fassung 
des Urteilsspruchs_ dem Ermessen des Gerichts. . 	_  

§261.  
Über  das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das 

.derfeht nach seiner freien, aus dein Inbegriffe der Ver-
handlung geschöpften Uberzeugung. 

§262.  
(1) Hängt die Strafbarkeit einer Handlung von der Be-

urteilung eines bürgerlichen Rechtsverhältnisses ab, so 
entscheidet das Strafgericht auch über dieses nach den tier das yerfa,hrép med" .den Beweis in Strafsachen gelten-den Vorsclerilten.  

(2) Das Gericht ist jedoch befugt, die Untersuchung aus-
zusetzen und einem der Beteiligten zur Erhebung der 
Zivilklage eine Frist zu bestimmen oder das Urteil des 
Zivilgerichts abzuwarten. 

§263.  
- (1) zu einer jeden dem Angeklagten nachteiligen Ent-

scheidung, die die Schuldfrage, die Bemessung der Strafe, 
die Anordnung einer Nebenstrafe oder Nebenfolge oder 
die Anordpung einer Maßregel der Sicherung und Besse-
rung betrifft,  Ist eine Mehrheit von zwel Dritteln der 
Stimmen erforderlich. 

(2). Die  Schuldfrage  begreift auch solche von dem Straf-
gesetze besonders vorgesehene Umstände, welche die 
Strafbarkeit atessehliefien, _vermindern oder erhöhen. 

(3) Die Schuldfrage begreift nicht die Vorauisetzungen 
dep  Rückfalls  mid der ,Verjahrung. 

§.264. 
_ Gegenstand der Urteilsfindung ist die in der Anklage 
bezeichnete, Tat, wie sie _eleh nach dem Ergebnisse der 
Verhandlung darstellt. 

§265  
(1) E ne Verurteilung des Angeklagten auf Grund eines 

anderen alS des in der Anklageschrift angeführten Straf-
gesetzes darf night erfolgen, ohne daß der Angeklagte 

Die Aussage eines vor der Hauptverhandlung v.ernoni- 
e 

menen. Zeugen, welcher erst in der Hauptverhandlung 
von seinem Rechte, das  Zeugnis zu verweie,Ferie, Gebrauch 
macht, darf nicht verlesen werden.. . 
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. infolge der veränderten Sachlage zur gentigénden Vorbe.7 der Mitteilung der -Urteilsgründe voranzugehen. 

• - Besserung rechtfertigen. -. 	handlung gestellten Antrage yon einer •Wanifeitstellung 

, auf die* Verteidigung nicht géniigend vorbereitet zu sein„ 	_ 	
. 

• Verteidigung gegeben worden ist. 	-• 	 (2) Die Urteilsgründe „ müssen angeben, welche Gesetze 

' findet die Vorschrift des 'dritten Absatzes nicht Anwendung. . und ist gegen das Urteil ein Rechtsmittel; zulassig, so soli 

zuvor auf die VeränderUng. des rechtlichen ,Gesichts- nur der ' Verletzung des exizuwendenden • Strafgesetzes 

punktes bescinders hingewiesen und ihm Gelegenheit • zur schuldig zu sprechen. 	 . 

sehenen Umstände ergeben, die die Strafbarkeit erhöhen • halb eine eindeutige Feststellung nicht möglich  ist. der Verhandlung solche vom -Strafgesetz besonders vörge- VerstoB ergeben,- shad f estzustellen; es ist • darzutun,  wee-

oder die Anordnung einer Maßregel der Sicherung .  wid 	(3) Sieht das Gericht entgegen einem in der _Hauptver- 

neu hervorgetretene Urnstände,* welche die  Anwendung 	 - § 260 • 	• 	. 

eines sehwereren Strafgesetzes gegen den Angeklagten 	(1) Die Verkündung des Urteils erfolgt  durch Verlesung  

zulassen als des in der Anklageschrift, angeführten, oder aer Urteilsformel und Eröffnung der Urteilsgründe am 

so ist auf seinen Antrag die  Hauptverhandlung auszu- einer Wöche nach dem Schlusse der Verhandlung. Die welche zu den im zweiten Absatze bezeichneten gehören, Schlusse der Verhandlung oder spätestens 'mit ' Ablauf 

setzen. 	 . 	 , . 	Eröffnung der Urteilsgründe geschieht • durch Verlesung 

Amts wegen die Hauptverhandlung auszusetzen, falls dies halts. Die yerlesung der Urteilsformel hat in jede-m Falle 

reitung der Anklage oder .  der - Verteidigung angerne.sseri . (2) War die Verkündung des Urteils ausgesetzt, s; sind 

erscheint. 	 - die Urteilsgründe , vor ihr schriftlich festzustellen. 

. (5) Auf _die in § 245 Abs. 4 bezeichneten Verhandlungen • (3) Ist der Angeklagte "bei der VerkiindUng anwesend 

., 

(2) In gleicher Weise ist zu verfahren; wean sich erst in als verletzt in, Betracht kommen. Die Tatsachen,, die den 

(3) Bestreitet der - Angeklagte, unter der Behauptung, ab, so müssen die Grande daftir dargelegt werden. 	' 

(4) Auch sonst hat  das Gericht auf Antrag oder von oder durch mündliche Mitteilung ihres wesentlichen In-

, 	 • 	., 
_ 

	

. 	er tiber die Einlegung des Rechtsmittels belehrt werden. 

• , 	 .* 266.• 	. 

(1) Erstreckt der Staatsanwalt in der Hauptverhandhing 	 , 	' 	269. 

die Anklage auf weitere Straftaten des !Angeklagten; so 	fDas Gericht derf sich nicht für unzuständig erklären, 

- kann das Gericht -  sie 'durch Beschlui3 in das Verfahren well die Sache Vor ein Gericht niederer Ordnung gehöre. 

einbeziehen, wenn es für sie zuständig ist und der Ange- 	 . 	- 	 _ 	 , . 
 

klagte anwesend 'ist 'und zustimmt. 	
§ 370. • 

(2) Die Nachtragsanklage kann mündlich erhoben wer- 	(1) Hält ein Gericht nach dem Ergebnis der Hauptver- 

• den. Ihr Inhalt entspricht dem § 200 Abs. 1. Sie' wird in handlung die sachliche Zuständigkeit eines Gerichtes 
die Sitzungsniederschrift aufgenommen Der Vorsitzer gibt höherer Ordnung für begründet,  ss  spricht es durch Be- 

schluß .seine Unzuständigkeit aus und verweist die Sache , deni Angeklagten Gelegenheit, sich zu verteidigen. 	 . 
(3) Die Verhandlung .wird unterbrochen, wenn •es der an das zuständige Gericht_ 

Vorsitzer für erforderlich hält oder \Venn der ' Angeklagte •  . 	(2) In dem- Beset/la werden die Tat, die dem Angeklag- 

' es beantragt und sein Antrag nicht offenbar mittwillig ten zur Last gelegt *Wird die sti afhare Handlung, die sie ' 

oder nur zur Verzögerung des Verfahretis gestellt ist. Auf darstellt, und die anzuwendenden Strafgesetze angeführt. 

das Recht, die Unterbrechung zu beantragen, wird der _ 
§271.  

- Angeklagte hingewiesen. ' 

§267. 	• 

§272.  

39 	 • 

(1) Ober die Hauptverhandlung ist ein Protokoll aufzu-
nehmen und  von  dem Vorsitzer und dem Urkundshearriten 

(1) Wird der Angeklagte verurteilt, so müssen die Ur- der Geschäftsstelle zu unterschreiben. _ 

teilsgründe die für erwiesen erachteten Tatsachen an- 	(2) 'st der Vorsitzer verhindert  so unterschreibt für Um 

- geben, in welchen die gesetzlichen Merkmale der straf- 	der älteste beisitzende Richter. Ist der Vorsitzer ring  

baren Handlung gefunden werden. Insoweit der Beweis einzige richterliche Mitglied des Gerichts, so genügt bei 

... aus anderen Tatsachen gefolgert  wird, sollen auch diese seiner Verhinderung die Unterschrift des Urkundsbearn-

Tatsachen angegeben werden. 	 . 	ten der  Geschäftsstelle. 

(2) Warem in 'der Verhandlung solche vom Strafgesetze 
 

bescinder8 vorgesehene Umstande behauptet - worden, 
welche die Strafbarkeit ausschließen, vermindern oder 
erhöhen, so  müssen  die  Urteilsgründe sich darüber aus-
sprechen, ob diese Umstände für festgestellt oder für 
nicht festgestellt erachtet werden. 

(3)' Die Gründe des Strafurteils müssen ferner des zur 
Anwendung gebrachte Strafgesetz bezeichnen und- sollen 
die Umstände anführen, welche für die Zumessung der 
Strafe bestimmend gewesen sind. Macht das Strafgesetz 
die Anwendung einer geringeren Strafe von -  dem Vor-

, handensein mildernder Umstände im' allgemeinen  ab-
hängig, so müssen die  Urteilsgründe  die hierüber getrof-
fene Entscheidung ergeben, sotern das Vorhandensein 
solcher Umstände angenommen oder einem in der Ver-
handlung gestellten Antrag entgegen Verneint wird. 

(4) Wird der Angeklagte freigesprochen, so  müssen  die' 
Urteilsgriindê ergeben, ob der Angeklagte für nicht über-
führt, oder ob und aus welchen Gründen die für erwiesen 
angenommene Tat für nicht strafbar- erachtet worden ist. 

° (5) Die Urteilsgründe müssen auch ergehen, weshalb 
eine Maßregel der Sicherung und Besserung angeordnet 
oder einem in der Verhandlung gestellten Antrag ent-. , 
gegen nicht angeorddet worden ist. ! 

§ 267a: 

(1) Trifft *des Gericht eine Wahlfesistellung (§ 2b des 
Strafgesetzbuchs), so , ist der Angeklagte in der Fortnel 

Das Protokoll über die Hauptverhandlung enthält: 
L den Ort und 'den Tdg der Verhandlung; 
2. -die Namen der Richter, des Beamten der Staats-

anwaltschaft, des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
und des zugezogenen Dolmetschers; 

3. die Bezeichnung der strafbaren Handlung nach der 
Anklage; 

4. die Namen der Angeklagten, ihrer Verteidiger, der 
Privatkläger, Nebenkläger, Verletzten, die Ansprüche 
aus der Straftat geltend machen, gesetzlichen Vertre-
ter, Bevollmächtigten und Beistände; 

5. die Angabe,  dali  öffentlich verhandelt oder die Offent-
lichkeit ausgeschlossen ist. 

§27& 

(1) Das Protokoll muß den Gang und die Ergebnisse der 
Hauptverhandiung . irn wesentlichen wiedergeben und die 
Beobachtung aller wesentlichen Förmlichkeiten ersicht-
lich machen, duch die Bezeichnung der verlesenen Schrift-
stücke sowie die im Laufe der Verhandlung gestellten 
Anträge, die ergangenen Entscheidungen und die Urteils-
formel enthalten. 	. • 	 - 

(2) Aus der Hanptverhandlung vor dem Amtsrichter &Id 
der Strafkammer in erster Instanz sind außerdem die 
wesentlichen Ergebnisse der Vernehmungen in das Pro-
tokoll aufzunehmen. 
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(3) Kommt es auf die Feststellung eines Vorganges= in der Hauptverhandlung oder des Wortlauts einer Aussage 
oder einer Äußerung an, so hat 'der Vorsitzer die voll-
ständige Niederschreibung und Verlesung anzuordnen. In 
dein Protokoll ist zu bemerken, daß die Verlesung ge-sahehen und die Genehmigung erfolgt ist, oder welche 
Einwendungen erhoben sind. 

§274. 
Die Beobachtung der für die Hauptverhandlung verge-

schriebenen Farmlichkeiten kann nur durch das Protokoll bewiesen werden. Gegen den diese Förmlichkeiten be- treffenden Inhalt des Protokolls 14 nur der Nachweis der Fälschung zulässig. 
§ 275. 	, 

(1) Das • Urteil  mit den Gründen i ist 'binnen einer Woche nach der Verkündung zu den Ald,en zu bringen, falls es nicht bereits vollständig In das Protokoll aufgenommen worden ist. 
(2)" Es ist von den Richtern, welche bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Ist ein Richter ver-hindert, seine Unterschrift beizufügen, so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgruncfes 'von dem Vorsitzer mid bei dessen Verhinderung von dem ältesten beisitzenden 

Richter unter dem Urteil bernerkt.' 
(3) Die Bezeichnung des Tages der Sitzung sowie die Namen der Richter, dés Beemten der Staatsanwaltschaft und des Urkundsbeamten der Gesehliftsstelle, welche an der Sitzung teilgenommen haben, sind in das Urteil auf-zunehmen. 

-(4) Die Ausfertigungen 'und Auszüge der Urteile Bind von dem Urkundsbeamten der Geschliftsstelle zu unter-schreiben und mit dem Gerichtssiegel zu versehen. 

Siebenter Abschnitt. 
Verfahren gegen AbWesende. 

§ 276 i 	• (1) Ein Beschuldigter gilt als nbwesend, wenn Aufenthalt  unbekannt ist oder wenn er sieh im Ausland aufhält oder seine Gestellung vor das zuständige  Gericht nicht ausführbar od ęr -nicht angemessen erscheint. (2) Fili das Verfahren gelten  ie  allgemeinen Vor-schriften, soweit ihnen nicht die ¡Abwesenheit des Be-schuldigten entgegensteht oder in den folgenden Vor-schriften etwas anderes bestimmt ist. 

§27? 	I 	 • . (1) Gegen einen Abwesenden findet eine Hauptverhand-
lung nur auf Antrag des StaatsamV,alts statt. (2) Die Staatsanwaltschaft darf den Antrag mir stellen, wenn die den Gegenstand der Ontersuchung bildende Tat nur- mit Haft. Geldstrafe oder Einziehung, allein oder 
in Verbindung_ miteinander, bedroht ist. 

(3)  Ist  den Umständen nach anzunehmen, daß sich der 
Beschuldigte im Auslande aufhat so soll die Staats anwaltschaft den Antrag nur stellen, wenn mit einer als-baldigen Gestellung des Abwesenden nicht gerechnet werden kann oder seine Ausliefert ¡Mg nicht möglich ist 
oder auf Schwierigkeiten stößt. Ist anzunehmen, daß er 
sich im Iniande verborgen hält, so sell sie den Antrag nur stelleu, wenn die Ermittlungen  nach dem Aufenthalt des Abwesenden ergebnislos geblieben ¡sind. 

(4) Gegen einen abwesenden Ausliinder soll der Antrag nicht gestellt werden, 

279. 	, 
(1) Der Abwesende wird zur Hautptverhandlung öffent- 

lich geladen. Einer Zustellung derAnklageschrift bedarf es niclit= 
(25 In der Ladung soil angegeben, werden; 
1. der Name und,  soweit  bekannt; der Rufname, der 

'Beruf, der frühere Wohn, oder Aigent'haltsort und 
der Geburtsort des Abwesenden; 

2. die Straftat, die  Ihm zur Last gelegt wird, mit ihren gesetzlichen 'Merkmalen und der Ort und die Zeit der • • Begehung;- 	 • 	̀ 

§ 282c. 
(I) Wird der  Verurteilte ergriffen oder stellt er sich frei-

willig, so ist ihm das Abwesenheitsurteil erneut zuzu-
stellen. l3 ei der Zustellung ist er über die Form und die Frist für die Wiederaufnahme des Verfahrens (Abs. 2) zu belehren. 

' (2) Binnen einer Woche seit der Zustellung kann  der  i  Verurteilte,  auch  wenn die im § 359 vorgesehenen Gründe 
far die Wiederaufnatune des Verfahrens nicht vorliegen, 
die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Sie findet statt, wenn der Abwesende sein Ausbleiben durch 
triftige Gründe rechtfertigt, oder wenn sonstige Um- stände vorliegen, die eine Erneuerung der Hauptver-handlung als notwendig erscheinen lassen. 

(3) Im übrigen gelten für das Verfahren die allgemeinen Vorschriften. 

' 	§ 283, 
Insoweit es flach dem Ermessen des nichters zur Deckung der den  Angeschuldigten mögltcherweise tram- 

den höchsten Geldstrafe`i und der Kosten des Verfahrens 
erforderlich ist, können einzelne rum Vermögen des An- 
geschuldigten gehörige Gegenstände mit Beschlag. belegt 
werden. Auf diese Beschlagnahme finden die I3e-
stimmungen der Zivilprozeilordnung über die Vollziehung ` 
und die Wirkungen des dringlichen Arrestes entsprechende .Anwendung. Die Beschlagnahme ist aufzuheben, wenn ihr 
Grund weggefallen 1st. 

_ 	. 
3. die anwendbaren Strafvorschriften; 
4. der Ort und die Zeit der Hauptverhandlung. 
(3) In der Ladung ist der Abwesende darauf hinzu-weisen, dali die Hauptverhandlung auch bei seinem Aus-

bleiben sattünden werde und das Urteil vollstreckbar  sel.  
y § 280. 

(1) Die Ladung ist in mindestens einem öffentlichen Blatt, dessen Auswahl die Staatsanwaltschaft trifft, be-
kanntzumachen. Sie gilt als erfolgt, wenn seit dem Er-scheineri des Blattes, in dem die Bekanntmachung er-folgt ist, zwei Wochen verflossen sind. 

(2) Eine beglaubigte Abschrift der Ladung soll zwei Wochen  an die Gerichtstafel des Gerichts erster Instanz angeheftet werden. 
(3) Ist der Aufenthalt des Abwesenden, seiner Ange-hörigen oder anderet ihm • nahestehenden Personen be-kannt, so soli ihnen die Ladung unter Beifügung der An-

klageschrift mitgeteilt werden. 
(4) Die Staatsanwaltschaft kann auch weitere Maß-o 

nahmen treffen, um die Ladung zur Kenntnis des Ab-wesenden zu bringen. 

§ 281. 
In der Hauptverhandlung kann für den Angeklagten ein  Verteidiger auftreten. Auch Angehörige des Ange-

klagten sind, ohne daß sie einer Vollmacht bedürfen, ala Vertreter zuzulassen. 

§282. 
Ergibt die Hauptverhandlung, daß sich in Abwesenheit des Angeklagten weder seine Schuld noch seine Nicht-

schuld feststellen läßt, so stellt das Gericht das Verfahren vorläufig ein. Der Beschluß ist nicht anfechtbar. 

. 	
§ 282a. 

(1.) Das Urteil ist als Abwesenheitsurteil zu kennzeich-
nen und nach § 40 Abs. 2 zuzustellen. Die In den §§ 310' Abs. 2 und 343 Abs. 2 vorgeschriebenen Zustellungen er-folgen an den Verteidiger und, falls kein Verteidiger auf-getreten ist, an die in Satz 2 des § 281 bezeichneten Personen. 

(2) Das Urteil ist zu vollstrecken, soweit es möglich Ist. 
Die. Staatsanwaltschaft kann das Urteil öffentlich be-kanntmachen. 

§ 282b. 
Die im § 281 bezeichneten Personen können von den dem 

Beschuldigten zustehenden Rechtsmitteln Gebrauch 
machen. 
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§284. 

(1) Insoweit eine Deckung in Gemäneit der vorstehen-

den Bestimmungen nicht ausführbar erscheint, kann durch 

Beschluß des Gerichts das „ in Deutschland befindliche 

Vermógen des Angeschuldigten mit Beschlag belegt wer-

den. Der Beschluß ist durch ein öffentliches Blatt, dessen 

Auswahl die Staatsanwaltschaft trifft, und nach Er-

messen des Gerichts auch durch andere Blätter zu ver-
öffentlichen. 

(2) Verfügungen, welche der Angeschuldigte über, sein 

mit  Beschlag belegtes Vermögen nach der ersten Ver-

öffentlichung des Beschlusses in dem im Abs. 1 erwähn-

ten Blatt vornimmt, sind der Staatskasse gegenüber 

nichtig. 
(3) Die Beschlagnahme des Vermfigens ist aufzuheben, 

sobald ihr Grund weggefallen oder die Deckung der 

Staatskasse durch die Beschlagnahme in Gemäßheit des 

§ 283 bewirkt ist. 
(4) Die Aufhebung der Beschlagnahme ist durch die-

selben Blätter bekanntzumachen, durch welche die Be-

schlagnahme veröffentlicht worden ist. 

§ 285. 

(1) In anderen a- ls den in § 277 bezeichneten .  Fallen 

findet gegen einen Abwesenden eine Hauptverhandlung 

nicht statt. Das gegen den Abwesenden eingeleitete Ver-

fahren hat die Aufgabe, für den Fall seiner künftigen 

Gestellung die  Beweise zu sichern. 
(2) Für dieses Verfahren gelten die Bestimmungen der 

§§ 287 bis 294; § 281 findet entsprechende Anwendung. 

§ 287. 

(1) Dem abwesenden Beschuldigten steht ein Anspruch 
auf Benachrichtigung  über den Fortgang des Verfahrens 

nicht zu. 
(2) Der Richter ist jedoch befugt, einem Abwesenden, 

dessen Aufenthalt bekannt ist, Benachrichtigungen zu-

gehen zu lassen. 
§288. 

Der Abwesende, dessen Aufenthalt unbekannt ist, kann 

In  einem oder mehreren öffentlichen Blättern zum Er-

scheinen vor Gericht oder zur Anzeige seines Aufent-

haltsortes aufgefordert werden." 

§ 289.  
Stellt sich erst nach Anordnung der Hauptverhandlung 

die Abwesenheit des Angeklagten heraus, so erfolgen die 

noch erforderlichen Beweisaufnahmen durch einen be-

auftragten oder ersuchten Richter. 

§ 290.  

Liegen gegen den Abwesenden, gegen welchen die 

öffentliche Klage erhoben ist, Verdachtsgriinde vor, 

, welche die Erlassung eines Haftbefehls rechtfertigen 

würden, so kann sein in Deutschland befindliches Ver-

mögen durch BeschluB des Gerichts mit Beschlig belegt 

werden. 
§ 291. 

Der die Beschlagnahme verhängende BeschluB ist durch 

ein öffentliches Blatt, dessen Auswahl die Staatsanwalt-

schaft trifft, bekanntzumachen und kann nach dem Er-

messen des Gerichts auch durch andere Blätter ver- i 
öffentlicht werden. 

§292. 

(1) Mit dem Zeitpunkt iler ersten Bekanntmachung in 

dem in § 291 erwähnten Blatt verliert der Angeschuldigte 

das Recht, über das in Beschlag genommene Vermögen 

unter Lebenden zu verfügen. 
(2) Der die Beschlagnahme verhängende Beschluß ist 

der Behörde mitzuteilen, welche für die Einleitung einer 

Pflegschaft über abwesende zuständig ist. Diese Behörde 

hat eine Pflegschaft einzuleiten. 
§293. 

Die ,Beschlagnahme ist aufzuheben, wenn 

weggefallen sind. 

Die Aufhebung -der Beschlagnahme ist durch dieselben 
Blätter bekanntzumachen, durch welche die Beschlag-

nahme selbst veröffentlicht worden war. 

§294.  

Auf das nach Erhebung der öffentlichen Klage ein-
tretende Verfahren finden im übrigen die Vorschriften 

fiber die Voruntersuchung entsprechende Anwendung. 
In dem nach Beendigung dieses Verfahrens ergehenden 

E(eschlusse (§ 199) ist zugleich über die Fortdauer oder 
Aufhebung der Beschlagnahme zu entscheiden. 

§295.  
(1 Das Gericht kann einem abwesenden Beschuldigten 

sicheres Geleit erteilen; es kann diese Erteilung an be-
dingungen knüpfen. 
, (2) Das sichere Geleit gewährt Befreiung von der Unter-
süchungshaft, jedoch nur wegen der strafbaren Hand-

lung, für welche es erteilt ist. 
(3) Es erlischt, wenn ein auf Freiheitsstrafe lautendes 

Urteil ergeht, wenn der Beschuldigte Anstalten zur 
Flucht trifft, oder wenn er die BedingtingenOE  nicht erfüllt, 
unter welchen ihm das sichere Geleit erteilt worden ist. 

Drittes Buch. Rechtsmittel.. 

Strasprozefiordnung. 

Erster Abschnitt. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§296. 

(1) Die zulässigen Rechtsmittel gegen gerichtliche Ent- ` 

scheidungen stehen sowohl der Staatsanwaltschaft als 

dem Beschuldigten zu. 
(2) Die Staatsanwaltschaft kann von ihnen auch zu-

gunsten des Beschuldigten Gebrauch machen. 

§297. 

Für den Beschuldigten kann der Verteidiger, jedoch 
nicht gegen dessen ausdrücklichen Willen, Rechtsmittel 

einlegen. 
§ 298. 

(1) Der gesetzliche Vertreter eines Beschuldigten kann 
binnen *der für den Beschuldigten laufenden Frist selb-

ständig von den zulässigen Rechtsmitteln Gebrauch 
machen. ' 

(2) Auf ein solches Rechtsmittel und auf das Verfahren 

finden die über die Rechtsmittel ties Beschuldigten gelten-
den Vorschriften entsprechende Anwendung. 

- § 299. 

(1) Der nicht auf freiem Fuß befindliche Beschuldigte 
kann die Erklärungen, die sich auf Rechtsmittel beziehen, 
zu Protokoll der Geshhäftsstelle des Amtsgerichts geben, 

in dessen Bezirk die Anstalt liegt, wo er auf behördliche 
Anordnung verwahrt wird. 

(2) Zur Wahrung einer Frist genügt es, wenn innerhalb 

der Frist das Protokoll aufgenommen wird. 

§300.  
Ein Irrtum in der Bezeichnung des zulässigen Rechts-

mittels ist unschädlich. 	 - 
§301.  

Jedes von der Staatsanwaltschaft eingelegte Rechts-

mittel hat die Wirkung, daß die angefochterie Entscheit 

dung auch zugunsten des Beschuldigten abgeändert oder 
aufgehoben werden kann. 

§•302. 

(1) Die Zurücknahme eines Rechtsmittels sowie der 

Verzicht auf die Einlegung eines Rechtsmittels kann auch 

vor Ablauf der Frist zu seiner Einlegung wirksam er-
folgen. Ein von der Staatsanwaltschaft zugunsten des Be-

schuldigten eingelegtes Rechtsmittel kann jedoch ohne 
dessen Zustimmung nicht zurückgenommen werden. 

(2) Der Verteidiger bedarf zur» Zurücknahme einer aus-
drücklichen Ermächtigung. 

ihre Gründe 
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§303.  
Wenn die Entscheidung über das Rechtsmittel auf 

Grund mündlicher Verhandlung stattzufinden hat, so kann die Zuriicknahme nach Beginn der Hauptverhand-lung nur mit Zustimmung des Gegners erfolgen. 

Zweiter Abschnitt. 
Beschwerde. 

§304.  
(1) Die Beschwerde ist gegen elle von den Gerichten in erster Instanz oder in der Berufungsinstanz erlassenen Beschlüsse und gegen die Verfügungen des Vorsitzers, des Untersuchungsrichters, des Amtsrichters und eines beauftragten oder ersuchten Richters zultissig, soweit das Gesetz sie iicht ausdrilcklich einer Anfechtung entzieht. 
(2) Auch Zeugen, Sachverständige und andere  Per-sonen sonen können gegen Beschlasse nad Verfügungen, durch welche sie betroffen werden, Beschwerde erheben. (3) Gegen Beschlüsse und Verfügungen der Oberlandes-gerichte findet eine Beschwerde nitht statt. 

§305. 	i  
Entscheidungen der erkennenden Gerichte, welche der 

Urteilsfällung vorausgehen, unterliegen nicht der Be-schwerde. Ausgenommen sind Entscheidungen über Ver-haftungen, die einstweilige Unterbringung, Beschlag-
nahmen oder Straffestsetzungen, sowie elle Entschei-dungen, durch welche dritte Personen betroffen werden. 

§ 311. 
(1) Für die Fälle der sofortigen Beschwerde gelten die nachfolgenden besonderen Bestimmungen. 
(2) Die Beschwerde ist binnen der Frist von einer Woche, welche mit der Bekanntmachung (§ 35) der Ent-scheidung beginnt, einzulegen. Die Einlegung bei dem Beschwerdegerichte genügt zur Wahrung der Frist, auch wenn der Fall für dringlich nicht erachtet wird. (3) Das Gericht ist zu einer Abänderung seiner durch 

Beschwerde angefochtenen Entscheidung nicht befugt. 

Dritter Abschnitt. 

Berufting. 

§ 312. 
(1) Die Berufung findet statt gegen Urteile des Amts-gerichts. 
(2) Dies gilt auch, wenn das Urteil des Amtsrichters 

ausschließlich 17.kertretungen zum Gegenstand hat und der Angeklagte Mtweder freigesprochen oder ausschliell-lich zu Geldstrafe verurteilt worden Ist. 

§314.  
(1) Die Berufung muß bei dem Gericht erster Instanz 

binnen einer Woche nach Verkündung des Urteils zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich eingelegt werden. 
(2) Hat die Verkündung des Urteils nicht in Anwesen-heit des Angeklagten stattgefunden, so beginnt für diesen die Frist mit der Zustellung. 

§ 315. 
(1) Der Beginn der Frist zur Einlegung der Berufung wird dadurch nicht ausgeschlossen,  dali  gegen ein auf Ausbleiben des Angeklagten ergangenes Urteil eine 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nachgesucht wer- den kann. 
(2) Steilt der Angeklagte ein Gesuch um Wiederein-setzung in den vorigen Stand, Sb wird die Berufung da-durch •gewahrt, daß sie sofort für den Fall der Ver-werfung jenes Gesuchs rechtzeitig eingelegt wird. Die weitere Verfügung in bezug auf die Berufung bleibt dann his zur Erledigung des Gesuchs um Wiedereinsetzung In den vorigen Stand ausgesetzt. 
(3) Die Einlegung der Berufung ohne Verbindung mit dem Gesuch urn Wiedereinsetzung in den vorigen Stand' gilt als Verzicht auf die letztere. 

§316.  
(1) Durch rechtzeitige Einlegung der Berufung wird die Rechtskraft des Urteils, soweit es angefochten ist, ge-hemmt. • 
(2) Dem Beschwerdeführer, welchem das Urteil mit den Gründen noch nicht zugestellt war, ist es nach Etn-legung ,der Berufung sofort zuzustellen. 

§306.  
(1) Die Beschwerde wird bei , dem Gerichte, von WeIchem oder von dessen Vorsitzer die angefochtene Ent-scheidung erlassen ist, zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schriftlich eingelegt. Sie kann' in dringenden Fällen 

auch bei dem Beschwerdegericht eingelegt werden. (2) Erachtet das Gericht oder der Vorsitzer, dessen Ent-scheidung angefochten wird, die Beschwerde für begrün-det, so haben sie ihr abzuhelfen; andernfalls ist die Be-schwerde sofort spätestens vor Ablauf von drei Tagen, 
dem Beschwerdegericht vorzulegen. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen fi nden auch auf die Entscheidungen des Amtsrichters im Vorverfahren, des beauftragten oder ersuchten Richters und des Unter-suchungsrichters Anwendung. 

§307.  
(1) Durch Einlegung der Beschweide wird der Vollzug der angefochtenen Entscheidung nicht gehemmt. 
(2) Jedoch kann das Gericht, der Vorsitzer oder der Richter, dessen Entscheidung angefochten wird, sowie auch das Beschwerdegericht anordnen, daß die Voll-ziehung der angefochtenen Entscheidung auszusetzen sei. 

§ 308. 
Das Beschwerdegericht kann cieni Gegner des Be-schwerdefiihrers die Beschwerde zur schriftlichen Gegen-

erklärung mitteilen; es kann etwa erforderliche Er-mittelungen anordnen oder selbst vernehmen. 

§309.  
(1) Die Entscheidung über die Beathwerde erfolgt ohne 

vorgängige mündliche Verhandlung, in geeigneten Fallen nach Anhörung der Staatsanwaltschift. 
(2) Wird die Beschwerde für begründet erachtet, so er-läßt das Beschwerdegericht zugleich !die in der Sache er-forderliche Entscheidung. 

§ 310. 
(1) Beschlüsse, welche von dent Landgericht in der Be-schwerdeinstanz erlassen sind, können, insofern sie Ver-

haftungen oder die einstweilige Unterbringung betreffen, durch weitere Beschwerde angefochten werden. 
(2) Im übrigen findet eine weitere Anfechtung der in 

der Beschwerdeinstanz ergangenen Entscheidung nicht 
Statt. 

§ 317.  
Die Berufung kahn binnen einer weiteren Woche nach• 

Ablauf  der Frist zur Einlegung des Rechtsmittels Oder, wenn zu dieser Zeit das Urteil noch nicht zugestellt war, 
nach dessen Zustellung bei dem Gericht erster Instanz zu Protokoll der Geschäftsstelle oder in einer Be-schwerdeschrift gerechtfertigt werden. 

§ 318.  
Die Berufung kann auf bestimmte Beschwerdepunkte 

besolarankt werden. Ist dies nicht geschehen oder eine 
Rechtfertigung überhaupt nicht erfolgt, so gilt der ganze Inhalt des Urteils als angefochten. 

§319.  
(1) Ist die Berufung verspätet eingelegt, So hat das Gericht erster Instanz das Rechtsmittel aIs unzulässig zu verwerfen. 
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(2) Der Beschwertleführer kann binnen einer Woche 
nach Zustellung des Beschlusses auf die Entscheidung 

des Berufungsgerichts antragen. In  diesem  Falie sind die 
Akten an das Berufungsgericht einzusenden; die Vell-

streckung des Urteils -wird jedoch hierdurch elicht ge-
hement. 

§ 320.  

Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat nach Ab-

lauf der Feist zur Reelaffertigung die Geschäftsstelle ohne 

Rücksicht darauf, ob eine Rechtfertigung stattgefunden 
hat oder nicht die Akten der Staatsa.nwaltscleaft vorzu-
legen. Diese stellt, wenn die Berufain,g von ihr eingelegt 

ist, dem Angeklagten die Schriftstücke über Binlegieng 

tind Rechtfertigung der  Berufung zu. 

§ 321.  

Die Staatsanwaltschaft libersentlet che Akten an die 

Staatsanwaltschaft bei dem Berufungsgerichte. Diese 
übergibt die Akten binnen einer Woche dem • Vorsitzer 
des Gerichts. 

§ 322. • 

.'(1) Erachtet das 'Berufungsgericht die Bestirrimungen 

über die Einlegung der Berufung nicht für benbachtete  se 
kann es das Rechtsmittel durch Seschlul3 als unzuräsifig 
verwerfen. Anderenfalls 'entscheidet es darüber egurch 

Urteil.  .  

(2) Der Beschluß kann durch .sofortige Beschwerde an-
gefochten werden. 

§ 323.  

(1) Auf die  Vorbereitung  der HauptVerhandlung finden 

die  Vorschriften  der §§ 214, 216 bis 225 Anwendung In 

der Ladung ist eer Angeklagte auf die Folgen des Aus-

bleibens ausdrlicklich. hinzuweisen. 
(2) Die Ladung  der  Iií erster Instanz vernommenen 

Zeugen und Saclaverstäntligen kann nur dann linter-

bleiben, wenn deren wiederholte Vernelurrung zur Auf-
klarung der 'Sache  nicht erforderlich erscheint. 

(3) Neue Beweismittel sine suftssig. 
(4) Bei tier Auswahl 'der en ladenden Zeugen und gach- 

verständigen ist suf die von dem Ange-klagies zur Recht-

fertigung der Berufenag benannten 'personen Racks-led-At 

zu nehmen. 

(1) Nachdem die Hauptvenhandlung leach Vorechr4it des 

§ 243 Abs. 1 begmenen het halt ein Beriehterstatter  in  
Abwesenheit der Zengen einen Vortrag über die Ergeb-

nisse des bisherigen Verfahrens. Das 	erster In- 

stanc ist stets zu verlesen- 
(2) Sodann erfolgt clie Vernehm•ung 

und die Beweisaufnahme. 

'§ 325. 

Bei der Beriehterstattung und der Beweisaufnahme 

können Sc,hriftstiicke verlesen werden; Protokolle über 

Aussagen der in der Hauptverhandlung erster Instanz 

vernommenen Zeugen und Sachverständigen dürfen, ab-

gesehen von den F,ällen der §§ Ml, 253, ohne die Zu-

stimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten 

nicht verlesen werden, wenn die wiederholte Vorladung 

der Zeugen oder Sachverständigen erfolgt ist oder von 
dem Angeklagten rechtzeitig vor der Hauptverhandlung 

beantragt worden war. 

§ 326. 

Wach dem Schlusse der Beweisaufnahme werden die 

Staatsanwaltschaft sowie der Angeklagte und sein Ver-

teidiger mit ihren Ausführungen und Anträgen, und zwar 

der Beschwerdeführer zuerst, gehört. Dem Angeklagten 

gebührt das letzte Woh. 

.§ 327. 

Der Prüfung des GerichtS unterliegt das Urteil nur, so-

weit es angefochten ist. 

§328.  

(1) Insoweit die Berufung für begründet befunden wird, 
hat das Berufungsgericht unter Aufhebung des Urteils in 
de  Sch selbst ee erkennen. . 	•• 

(2) Leidet das- .1.Tel-ell an einern Mengel; welcher - die-Re-
viSion vngen Verletzung 'einer Rechtsnorm über  das .Ver-
fahren begründen wiirde. sb kann das Berufungsgericht 
unter Aufhebung des Urteils die Sache, wenn die (3m-
stände des Falles es erfordern, zer Entscheidung an die 
eiste Instanz zurückverweisen: 

(3) Hat das  Gericht erster Insranz mit Unrecht seine 
Zuständigkett angenommen, s.e. hat das Berufungsgerieht. 
unter Aufhebung des 'Urteils die Sache an das zuständige 
Gericht 	-verweiSen. 

.. • (g. 329: 	.. 

i)  It bel dern Beginne der Hauptverhandlung weder 
der Angeklagte rioch in idm Fallen, wo solches zulässig, 
ein Vertreter des Angeddeeeeen erschienen und das Aus-
bleiben !nicift-geniegereii ieneseheldigt, so ist, insoweit der 
Angeklagte die Berpneig einecedgr, hat, diese sofort  zu 
verwerfen, insowett die .Stnatserfwaltschaft die Berufung 
eingelegt hat, .hber• diese, zu verhandeln oder die Vor-
fairest edee Tentafteng  le  e ..Aegieteagten anzuordnen. 

C). Der Angeklagte leann• .binnen einrr "Weehe OE nach  dor 
Zustellung des 'Urteils die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand unter den in den §§ 14, 45 . beeeielmeten  Voraus-
setzungen beanspruchen. 

3. -323: 

Ist von einet der -im '§ 293  bezeichneten Personen die 
, Berufung  eingelegt  worden, so hat das  Gericht auch  den 
Angeklagten  en er eleuptverband.ung .vorzuladen und 
kann ihn bei_seinern AusbeediWn zwansweise vorführen" 
lassen.  e 

§ 331 • 
War das Urteil nur VAR dem Angee_lagien oder zu seinen 

Gunsten  on der "Staatsanwaitschaft. eder Mbn  einer  der 
im § 291e bezeichneten Personen angefochten worden, so 

'darf das Urteil nicht zum Nachteil des Angeklagten abge-
ändert werden. 

.§ 
Liai  übrigen  .finden _elle  hn sechsten Abschnitte des 

zweiten Beams liber die limiptverhandlung gegebenen 
Vorschriften Anwendung. 

Vierter Abschnitt.  

Revision. 

..§ 333. . 	 . 
(I) .3Xe Revision finclet etatt gegen die 'Urteile der, Lend-

gerichte als erkennende Gerichte erster Instanz 
(2) Gegen Berufungsurteile der 'Strafkammer ist kein 

Rechtsmittel zulässig. 

§ 335.e  

Auf Grund näherer Anordnung der Obersten Justiz-
verwaltung kann ein Urteil des Arntegerichts statt mit 
der Berufung mit der 'Revision angefochten werden. 

(2) Tiber die Revision entscheidet des zuständige Ober-
landesgericht. 

(3) Legt gegen das Urteil ein Beteiligter Revision und 
em anderer Beteiligter Berufung ein, so wird, solange. die 
Berufung nicht zurückgenommen oder als unzulässig ver-
worfen ist, die Revision  als Berufung behandelt. Die Re-
visionsanträge und deren Begründung sind gleichwohl in 
der vorgeschriebenen Form und Frist anzubringen und 
dem Gegner zuzustellen (§§ 344 bis 34'7).  Gegen  das  Be-
rufungsurteil findet Revision n,ach den allgemein gelten-
den Vorschriften statt. 

§ 336. 

Der Beurteilung des Revisionsgerichts unterliegen auch 

die Entscheidungen, welche dem Urteil vorausgegangen 
sind, sofern es nicht .af  ihnen beruht. 

des Angeklagten 

■.■ 
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§337. 	' 
(1) Die Revision kann nur damul gestützt werden, daß 

das Urteil auf einer Verletzung des Gesetzes beruhe. 
(2) Das Gesetz ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm nicht 

oder nicht richtig angewendet werden ist. 

§ 338. 
Ein Urteil ist stets als auf einer Verletzung des Ge-

seizes beruhend anzusehen: 
1. wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig 

besetzt war; 
2. wenn bei dem Urteil ein Richter mitgewirkt hat, 

Welcher von der Ausübung des Richteramts kraft  des 
Gesetzes ,ausgeschlossen war; ' , 

3. 'Wenn bei dem Urteil ein Richte,r mitgewirkt hat, 
'rniehdern er wegen Besorgnis tder Befangenheit abge-
lehnt war und das Ablehnungsgesuch entweder für 
begründet erklärt War oder *nit Unrecht  verworfen 
Worden ist; 

4. wenn das Gericht seine Zuständigkeit mit Unrecht 
angenommen  haf; 	 . , 

5,  wenn  die Hauptverhandlung in Abwesenheit der 
Staatsanwaltschaft oder ekler Person, deren An- 
wesenheit das Gesetz vorschreibt, stattgeftinden. hat; 

6. wenn ,das Urteil auf Grund einer mündlichen  Ver-handlung ergangen ist, bei welcher die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt  sind; 

7. wenn das Urteil keine Entscheidungsgriinde enthalt; 
8. wenn die Verteidigung in einen für die Entscheidung 

wesentlichen Punkte durch einen Beschluß des Ge-
richts .unzulassig beschränkt worden ist. 

339: 
Die Verletzung von Rechtsnormen, Welche lediglich zu-

gunsten des Angeklagten gegeben sind, kami von der 
Staatsanwaltschaft nicht zu dem Zwecke geltend gemacht 
werden, um eine Aufhebung des Urteils zum Nachteile 
des Angeklagten herbeizuführen. 

	

§341. 	• 
(1) Die Revision muß bei dem erichte, dessen Urteil 

angefochten wird, binnen einer Woche nach Verkündung 
des Urteils zu Protokoll der Geschäftsstelle oder schrift-
lich eingelegt werden. 

(2) Hat die Verkündigung des Urteils nicht in Anwesen-
heit des Angeklagten stattgefunden, so beginnt für diesen 
die Frist mit der Zustellung. 

	

§ 342. 	! 
(1) Der Beginn der Frist zur Einlegung der  Revision 

wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß gegen ein auf 
Ausbleiben dep Angeklagten ergangenes Urteil eine Wieder-
einsetziing in den vorigen Stanfd  nahgesucht  werden kann. 

2) Stellt der„ Angeklagte ein Gesuch Urn .Wiederein-
setzting, in deli liorigen 'Stand, so .  wird  die' Revision  da-
durch gewahrt,  dali  sie sofort für den Fall der Verwerfung -
jeries Gesuchs rechtzeitig eingelegt und begründet wird. 
Die weitere  Verfügung  in bezug auf die Revision bleibt 
dann bis zur Erledigung des Gesuchs um Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand ausgesetzt. ' 
-(3) . Die tinlegung" der Revision 'ohne Verbindung mit 

dein Gesuish una Wiedereinsetzung • in ' den vorigen Stand 
gilt als Verzicht auf die letztere. 

§343.  
(1) Durch rechtzeitige Einlegung tier Revision wird die 

Rechtskraft des Urteils, soweit ea angefochten ist, ge-
hemmt. 

- (2) Dem Beschwerdeführer, welchem das Urteil mit den 
Gründen noch nicht zugestellt  war,  ist es nath Ein-
legung cier Revision zuzustellen. 

§344.  
(1) Der Beschwerdeführer hat die Erklärung abzugeben, 

inwieweit er das Urteil anfechte und dessen Aufhebung 
beanträge (ReviSiOnsanträge), und dki) Anträge zu be-
gründen. 

(2) Aus der Begründung muß hervorgehen, ob das 
Urteil wegen Verletzung einer Rechtsnorm Ober das Ver-
fahren oder wegen Verletzung einer anderen Rechtsnorm 
angefochten wird. Ersterenfalls müssen die den Mangel 
enthaltenden Tatsachen angegeben werden. 

§345. 
(1) Die Revisionsanträge und deren Begründung sind 

spatestens binnen einer weiteren Woche nach Ablauf der 
Frist zur Einlegung des Rechtsmittels oder, wenn zu 
dieser Zeit das Urteil noch nicht zugestellt war, nach 
dessen Zustellung bei dem Gerichte, dessen Urteil ange-
fochten wird, anzubringen. 

(2) Seitens des Angeklagten kann dies nur in einer von 
dem Verteidiger oder einem Rechtsanwalt unterzeichneten 
Schrift oder zu Protokoll der Geschäftsstelle geschehen. 

§346. 
(1) Ist die Revision verspätet eingelegt, oder sind die 

Revisionsanträge nicht rechtzeitig oder • nicht in der im 
§ 345 Abs. 2 vorgeschriebenen Form angebracht worden, 
so hat das Gericht, dessen Urteil angefochten wird, das 
Rechtsmittel durch Beschluf3 als unzulässig zu verwerfen. 

(2) Der Beschwerdeführer kann binnen einer Woche 
nach Zustellung des Beschlusses auf die Entscheidung des 
Revisionsgerichts antragen. In diesem Falle sind die 
Akten an das Revisionsgericht einzusenden; die Voll-
streckung des Urteils wird jedoch hierdurch nicht ge-
hemmt. 

§ 347. 
(1) Ist  die Revision rechtzeitig eingelegt und sind die 

Revisionsanträge rechtzeitig und in der  vorgeschriebenen 
Form angebracht, so ist die Revisionsschrift dem Gegner 
des Beschwerdeführer zuzustellen. Diesem steht frei, 
binnen einer Woche eine schriftliche, Gegenerklärung ein-
zureichen. Der Angeklagte kann letztere such zu Proto-
koll der • Geschäftsstelle abgeben. 

(2) Nach Eingang der Gegenerklärung oder nach Ablaut 
der Frist erfolgt durch die Staatsanwaltschaft die Ein-
sendung der Akten an das Revisionsgericht. 

§ 348. 
(1) Findet das Gericht, an welches die Einsendung der 

Akten erfolgt ist, daß die Verhandlung und Entscheidung 
über das Rechtsmittel zur Zuständigkeit eines anderen 
Gerichts gehöre, so hat es durch Beschluß seine Unzu-
ständigkeit auszusprechen. 

(2) Dieser Beschluß, in welchem das zuständige Revi-
sionsgericht zu bezeichnen ist, unterliegt einer Anfech-
tung nicht und ist für  das in ihm bezeichnete Gericht 
bindend. 

(3) Die Abgabe der Akten erfolgt durch die Staatsan-
waltschaft 

° §349. 
(1) Erachtet das Revisionsgericht die Bestimmungen Ober 

die Einlegung der Revision oder die über die Anbringung 
der Revisionsanträge nicht für beobachtet, so kann es das 
Rechtsmittel durch Beschluß als unzulässig verwerfen. 

(2) Das gleiche ist der Fall, wenn das Revisionsgericht 
die Revision einstimmig für offensich.tlich unbegründet 
erachtet. 

(3) Der Revision kann durch Beschluß stattgegeben 
werden, wenn das Gericht einstimmig das Rechtsmittel für 
offensichtlich begründet erklärt. 

(4) Andernfalls wird über das Rechtsmittel durch Ur-
teil entschieden. 

§:350. 
(1) Der Angeklagte oder auf dessen Verlangen der Ver-

teidiger ist von dem Tage der Hauptverhandlung zu be-
nachrichtigen. Der Angeklagte kann in dieser erscheinen 
oder sieh durch einen mit schriftlicher Vollmacht ver-
sehenen Verteidiger vertreten lassen. 

(2) Der nicht auf freiem Fuße befindliche Angeklagte 
hat keinen Anspruch auf Anwesenheit 
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§351. 

(1) Die Hauptverhandlung beginnt mit dem Vortrag 
eines I3erichterstatters. 

(2) Hierauf werden die Staatsanwaltschaft sowie der 
Angeklagte und sein Verteidiger mit ihren Ausführungen 
und Anträgen, und zwar der Beschwerdeführer zuerst, 
gehört. Dem Angeklagten gebührt das letzte Wort. 

§352. 

(1) Der, Prüfung des Revisionsgerichts unterliegen nur 
die gestellten Revisionsanträge und, insoweit die Revision,  
auf Mängel des Verfahrens gestützt wird, nur die Tat-
sachen, welche bei Anbringung der Revisionsanträge  be-
zeichnet  worden sind. 

(2) Eine weitere Begründung der Revisionsanträge, als 

die im § 344 Abs. 2 vorgeschriebene, ist nicht erforderlich 
und, wenn sie unrichtig ist, unschädlich'. 

§ 353 • 

- (1) Insoweit die Revision Air.  begründet erachtet wird," 
Ist  das angefochtene Urteil aufzuheben: 

(2). Gleichzeitig -sind die. dem Urteil zugrunde liegenden 
Feststellungen aufzuheben, sofern sie durch die Gesetzes=-  
verletzung betróffen werden; wegen deren die -  Aufhebung 
des  Urteils erfolgt. 

§354. 

(1) Erfolgt die Aufhebung des Urteils 'nur wegen Ge-
setzesverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf die dem 
Urteil zugrunde liegenden Feststellungen, so hat das Revi-
sionsgericht in der Sache selbst zu entscheiden, sofern 
ohne weitere tatsächliche Erörterungen nur auf Frei-
sprechung oder auf Einstellung oder auf eine absolut be-
stimmte Strafe zu erkennen ist, oder das Revisionsgericht. 
in L/berdinstimmung mit dem Antrag der Staatsanwalt-
schaft die gesetzlich niedrigste Strafe für angemessen er-
achtet. 

(2) In 'anderen Fällen ist die Sache zur anderweiten 
Verhandlung und Entscheidung an das Gericht, dessen 
Urteil aufgehoben ist, oder an ein benachbartes Gericht 

gleipher Ordnung zurückverweisen. 
,(3) Die Zurückverweisung kann an ein Gericht niederer 

Ordnung erfolgen, wenn die noch in Frage kommende 
strafbare Handlung zu dessen Zuständigkeit gehört. 

§355. 	- 

Wird ein Urteil aufgehoben, weil das Gerrcht der vorigen 

Instanz sich mit Unrecht für zuständig erachtet  hat,. so 
verweist das Revisionsgericht gleichzeitig die Sache . an 
das zuständige Gericht. 

§356. 

Die Verkündung des Urteils 6OErfolgt nach Mallgabe des 

§268. 
§ 357. 

Erfolgt zugunsten eines Angeklagten die Aufhebung des 
Urteils wegen Gesetzesverletzung bei Anwendung des 

Strafgesetzes und erstreckt sich  das Urteil, soweit es auf-

gehoben wird, noch auf andere Angeklagte, welche die 

Revision nicht eingelegt haben, so ist zu erkennen, als ob 
sie gleichfalls die Revision eingelegt hätten. 

§358. 

(1) Das Gericht, an welches die Sache zur anderweiten 
Verhandlung und Entscheidung verwiesen ist, hat die 
rechtliche Beurteilung, welche der Aufhebung des Ur-
teils zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zu-
grunde zu legen. 

, (2) War das Urteil nur von dem Angeklagten oder ni 
seinen Gunsten von, der Staatsanwaltschaft oder von einer 
der.  im § 298 bezeichneten" Personen angefochteri worden, 
so darf das neue Urteil eine härtere Strafe  ais olie in dem 
ersteren erkannte nicht verhängen. _ , 

Virertes 

Wiederaufnahme eines durch rechtsk,rä .f- 

tiges Urtell geschlossenen Veriahrens. 

§359. 
Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil 

geschlossenen Verfahrens zugunsten •des Verurteilten 
findet statt: 

1. wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Un-
gunsten als echt vorgebrachte Urkunde fälschlich an-
gefertigt oder verfälscht  war; 

2. wenn durch Beeidigung eines zu seinen Ungunsten 
abgelegten Zeugnisses oder abgegebenen Gutachtens 
der Zeuge Oder Sachverständige sich einer" vorsätz-
lichen oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht 
oder einer vorsätzlich -  falschen uneidlichen Aussage 
schuldig gemacht hat; 
wenn bei dem Urteil ein Richter  mitgewirkt ,  hat, 
welcher sich in Beziehung auf die Sache einer' Ver-,  
letzung seiner  Amtspflichten» schuldig gemacht hat, 
sofęrn die Verletzung. mit einer im Wege des gericht-
lichen Strafverfahrens zu verhängenden .öffentlichen 
.Strafe bedroht und nicht vom Verurteilten selbst ver-
anlaßt ist; 
Wenn ein zivilgerichtliohes Urteil, auf welches das 
Strafurteil gegründet ist, durch ein_anderes- rechts-
kiäftig  gewordenes Urteil -  aufgehoben ist; 

5. wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht 
sind, welche allein oder in Verbindung mit den früher 
erhobenen Beweisen die Freisprechung des Ange-
klagten oder in  Anwendung eines milderen Straf-
gesetzes eine ,geringere .  Bestrafung oder eine wesent-
lich andere Entscheidung über eine Maßregel . der 
Sicherung und Besserung zu begründen geeignet sind. 
In den vor dem Amtsgericht verhandelten Sachen 
können nur solche Tatsachen oder Beweismittel bei-
gebracht werden, welche der Verurteilte in dem 
früheren Verfahren einschließlich der Berufungs-
instanz nicht gekannt hatte oder ohne Verschulden 
nicht geltend machen konnte. 

§ 360. 
(1) Durch den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfah-

rens wird die Vollstreckung des Urteils nicht gehemmt. 
• (2) Das Gericht kann jedoch einen Aufschub sowie eine 

Unterbrechung der Vollstreckung  anordnen. 

§ 361. 
(1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 

wird weder durch die erfolgte Strafvollstreckung noCh 
durch den Tod des Verurteilten ausgeschlossen. 

(2) Im Falle des Todes sind der Ehegatte, die Ver-
wandten auf- und absteigender Linie sowie die' Ge-
schwister des Verstorbenen zu dem Antrag befugt. 

• 
	

§362. 
.Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil 

geschlossenen Verfahrens zuungunsten des Angeklagten 
findet statt: 

1. wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten 
als echt vorgebrachte Urkunde fälschlich angefertigt 
oder verfälscht war; 

2. wenn durch Beeidigung eines zu seinen Gunsten ab- _ 
gelegten Zeugnisses oder abgegebenen Gutachtens der 
Zeuge oder Sachverständige sich einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht oder 
einer vorsätzlich falschen uneidlichen Aussage schuldig 
gemacht hat; 

3. wenn bei dem Urteil ein Richter mitgewirkt hat, wel- 
- cher sich in Beziehung auf die Sache einer Verletzung 

seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat, sofern diese 
Verletzung mit einer im Wege des gerichtlichen Straf-
verfahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe be- 
droht ist; 

45 



Wiesbaden, 1. 515rz 1946 	Gesetz- und Verordnungsblatt itr Groß-liessen 	 Ni. 2-6 

4. wenn von  dero  Freigesprochenen vor Gericht oder 
außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der 
strafbaren Handlung abgelegt wird. 

§ 363. 
(1) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu dem Zweck, 

eine andere Strafbemessung oder eine Änderung der Ent-
spheidung über Maßregeln der Sicherung und Besserung 
auf Grund desselben Strafgesetzes herbeizuführen, findet 
nicht statt. 

(2) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu dem Zweck, 
eine Milderung der Strafe wegen verminderter Zurech-
nungsfähigkeit herbeizuführen, ist gleichfalls ausge-
schlossen. 

§364.  
Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, welcher auf die Behauptung einer strafbaren Handlung gegründet 

werden soll, ist nur dann zulässig, wenn wegen. dieser 
Handlung eine rechtskräftige Verurteilung ergangen ist, oder wenn die Einleitung oder Durchführung eines Straf- 
verfahrens aus anderen Gründen als wegen Mange's an Beweis nicht erfolgen kann. 

§365.  
Die allgemeinen Bestimmungen über Rechtsmittel finden 

auch bei dein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens Anwendung. 
§366.  

(1) In dem Antrag müssen der gesetzliche Grund der Wiederaufnahme des Verfahrens sowie die Beweismittel angegeben werden. 
(2) Vont  dem Angeklagten und den im § 361 Abs. 2 be-zeichneten Personen kann der Antrag nur mittels einer veil 

dem Verteidiger oder einem Rechtsanwalt unterzeichneten 
Schrift oder zu Protokoll der Gesehäftsstelle angebracht werden. 

, 
§367.  

(1) Ober die Zulassung des Antrags auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens entscheidet das Gericht, dessen Urteil mit dem Antrag angefochten wird. Wird ein in der Revisions-instanz erlassenes Urteil aus anderen Gründen 'als auf 
Grund des § 359 Nr. 3 oder des § 30 Nr. 3 angefochten, so entscheidet das Gericht, gegen dessen Urteil die Revision eingelegt war. 

(2) Die Entscheidung erfolgt ohne mündliche Verhand-
lung. 

§ 368. 
(1) Ist der Antrag nicht in der vorgeschriebenen Form 

angebracht, oder ist darin kein gesetzlieher Grund der Wiederaufnahme geltend gemacht oder kein geeignetes Be-weismittel angeführt, so ist der Antrag als unzulässig zu 
verwerfen. 

(2) Anderenfalls ist ' er dem Gegner des Antragstellers 
unter Bestimmung einer Frist zur Erklärung zuzustellen. 

(1) Wird der Antrag an sich für zulässig befunden, so beauftragt das Gericht mit Aufnahme derŸengetretenen Beweise, soweit dies erforderlich ist, einen Richter. (2) Dem Ermessen des Gerichts bleibt es überlassen, ob 
die Zeugen und Sachverständigeneidlich vernommen wer-den solleri. 

(3) Hinsichtlich der Berechtigung der  Beteiligten zur An-wesenheit bei der Beweisaufnahme kommen die für die 
Voruntersuchung gegebenen Vorschriften zur Ar-liven:lung. (4) Nach Schluß der Beweisaufnahme sind clie Staatsan-waltschaft und der Angeklagte unter Bestimmung einer 
Frist Sur ferneren Erklärung aufzufordern. 

§370.  
(1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wird ohne mündliche Verhandlung els unbegründet ver-worfen, wenn die darin aufgestellten! Behauptungen keine  

genügende Bestätigung gefunden haben, oder wenn in den. Fallen des § 359 Nr. 1, 2 oder des § 362 Nr. 1, 2 nach Lage 
der Sache die Annahme ausgeschlossen ist, daß die in die-sen  Bestimmungen bezeichnete Handlung auf die Ent-scheidung Einfluß gehabt hat. 

(2) Anderenfalls verordnet das Gericht die Wiederauf-nahme des Verfahrens und die Erneuerung der Hauptver-handlung. 

- § 371. 
(1) Ist der Verurteilte bereits verstorben, so hat ohne Erneuerung der Hauptverhandlung das Gericht nach Auf-nahme  des etwa noch erforderlichen Beweises entweder dre Freisprechung zu erkennen oder den Antrag auf Wiederaufnahme abzulehnen. 
(2) Auch in anderen Fällen kann das Gericht, bei öffentlichen Klagen jedoćh nur mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft. den Verurteilten sofort freisprechen, wenn dazu genügende Beweise bereits vorliegen. 
(3) Mit der Freisprechung ist die Aufhebung des früheren Urteils zu verbinden. War lediglich auf eine MaBregel der Sicherung und Besserung erkannt, so tritt an die Stelle  der Freisprechung die Aufhebung des früheren Urteils, 
(4> Die Aufhebung ist auf Verlangen des Antragstellers durch ein öffentliches Blatt, dessen Auswahl die Staats-anwaltschaft trifft, bekanntzumachen und kann nach dem Ermessen des Gerichts auch durch andere Blatter ver-

öffentlicht werden. 

§. 372. 
Alle Entscheidungen, welche aus Anlaß eines Antrags 

auf Wiederaufnahme des Verfahrens von dem Gericht in erster Instanz erlassen werden, können mit der so-fortigen Beschwerde angefochten werden. 

§ 373. 
(1) In der erneuten Hauptverhandlung ist entweder das frühere Urteil aufrechtzuerhalten oder unter seiner Aufhebung anderweit in der Sache zu erkennen. (2) Ist  die Wiederaufnahme des Verfahrens nur von dem Verurteilten odór zu seinen Gorlqen  von der Staats-anwaltschaft oder von einer der im § 296 bezeichneten Personen beantragt worden, so darf das neue Urteil eine härtere Strafe als die in dem früheren erkannte nicht verhängen. 

Fiinftes Buch. 
Beteiligung des  Verletzten bei dem 

Verfahren. 

Erster Abschnitt. 
Privatklage. 

§374.  
(1) Im Wege der Privatklage können vom Verletzten verfolgt werden, ohne daB es einer vorgängigen An-rufung der Staatsanwaltschaft bedarf. 
1. das Vergehen des Hausfriedensbruchs im Falle des § 123 des Strafgesetzbuchs, 
2, die Vergehen der Beleidigung in den Fällen der §§ 185 bis 187, 189 des Strafgesetzbuchs, wenn nicht eine der im § 197 bezeichneten politischen Körper-

schaften beleidigt ist; 
3. die Vergehen der Körperverletzung in den Fällen der §§ 223, 223a und 230 des Strafgesetzbuchs; 4. das Vergehen der Bedrohung im FaLle des § 241 des Strafgesetzbuchs; 
5. das Vergehen der Verletzung fremder Geheimnisse im Falle des § 299 des Strafgesetzbuchs; 
G. das Vergehen der Sachbeschädigung im Falle des ,§ 303 des Strafgesetzbuchs 
'7. alle nach dem Gesetze gegen den unlauteren Wett-bewerb strafbaren Vergehen; 
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8. alle Verletzungen des literarischen, künstlerischen 
und gewerblichen Urheberrechts, soweit sie als Ver-

' gehen strafbar sind. 
(2) Die gleiche Befugnis steht denen zu, welchen in den 

Strafgesetzen das Recht, selbständig auf Bestrafung anzu-
tragen, beigelegt ist. 

(3) Hat der Verletzte einen gesetzlichen Vertreter, so 
wird die Befugnis zur Erhebung der Privatklage durch 
diesen und, wenn Korporationen, Gesellschaften und an-
dere Personenvereine, welche als solche in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten klagen können. die Verletzten sind, 
durch dieselben Personen wahrgenommen, durch welche 
sie in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten vertreten werden. 

§375.  
(1) Sind wegen derselben strafbaren-Handlung mehrere 

Personen zur Privatklage berechtigt, so ist bei Aus-
übung dieses Rechtes ein jeder ion dem anderen unab-
hängig. 

(2) Hat jedoch einer der Berechtigten die Privatklage 
erhoben, so steht den übrigen nur der Beitritt zu dem 
eingeleiteten Verfahren, und zwar in der Lage zu, in 
welcher es sich zur Zeit der Beitrittserklärung befindet. 

(3) Jede in der Sache selbst ergangene Entscheidung 
äußert zugunsten des Beschuldigten ihre Wirkung such 
gegenüber solchen Berechtigten, welche die Privatklage 
nicht erhoben haben. 

§376.  
Die öffentliche Klage wird wegen der im § 374 bezeich-

neten strafbaren Handlungen von der Staatsanwaltschaft 
nur dann erhoben, wenn dies im öffentlichen Interesse 
liegt. 

§377.  
(1) Im Privatklageverfahren ist der Staatsanwalt zu 

einer Mitwirkung nicht verpflichtet. Das Gericht legi ihm 
die Akten vor, wenn es die Vbernahme der Verfolgung 
durch ihn für geboten hält. 

(2) Auch kann die Staatsanwaltschaft in jeder Lake der 
Sache bis zum Eintritt der Rechtskraft des Urteils durch 
eine ausdrückliche Erklärung die Verfolgung überneh-
men. In der Einlegung eines Rechtsmittels ist die Über-
nahme der Verfolgung enthalten. 

(3) Übernimmt  die Staatsanwaltschaft die Verfolgung, 
so  richtet sich das weitere Verfahren nach den' Bestim-
mungen, welche im zweiten Abschnitt dieses Buches für 
den Anschluß des Verletzten als Nebenkläger gegeben 
sind. 

• §378.  
Der Privatkläger kann im Beistand eines Rechtianwalts 

erscheinen oder sich durch einen mit schriftlicher Voll-
macht versehenen Rechtsanwalt vertreten lassen. Im 
letzteren Falle können die Zustellungen an den Privat-
kläger mit rechtlicher Wirkung an den Anwalt erfolgen. 
Die Bestimnaungen des § 146 Abs. 2, § 218 Abs. 2 gelten 
entsprechend. 

§379.  
(1) Der Privatkläger hat für die der Staatskasse und 

• dem Beschuldigten voraussichtlich erwachsenden Kosten 
unter denselben Voraussetzungen Sicherheit zu leisten, 
tinter welchen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten der 
Kläger auf Verlangen des Beklagten Sicherheit wegen der 
Prozeßkosten zu leisten hat. 

(2) Die Sicherheitslejstung ist durch Hinterlegung in 
barem Gelde oder in Wertpapieren zu. bewirken. 

(3) Für  die Höhe der Sicherheit und die Frist zu ihrer 
Leistung sowie für die Bewilligung des Armenrechts gel-
ten dieselben Bestimmungen wie in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten. 

§ 379a. 

(1) Zur Zahlung des Gebührenvorschusses nach § 83 
Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes siali, sofern nicht dem 
Privatkläger das Armenrecht bewilligt ist oder Gebühren-
freiheit zusteht, vom Gericht eine Frist bestimmt werden 
hierbei soll auf die nach Abs. 3 ein-tretenden Folgen hin-
gewiesen werden. 

(2) Vor Zahlung des Vorschusses soll keine gerichtliche 
Handlung vorgenommen werden, es sei denn, daß glaub-
haft' gemacht wird,  dali  die  Verzögerung dem Privat-
kläger einen nicht oder nur schwer zu ersetzenden Nach-
teil bringen würde. 

(3) Nach fruchtlosem Ablauf der pach Abs. 1 gestellten 
Frist ist die Privatklage zurückzuweisen die Berufung, 
che Revision oder der Antrag auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens zu verwerfen Der Beschluß kann mit so-
fortiger Beschwerde angefochten werden Der Beschluß 
ist von dem Gericht, das ihn erlassen hat, von Amts we-
gen aufzuheben, wenn sich herausstellt. daß die Zahlung 
innerhalb der gesetzten Frist eingegangen ist. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 finden aut den 
Nebenkläger und das von ihm betriebene Verfahren ent-
sprechende Anwendung. 

§ 380. 
(1) Wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, leichter 

vorsätzlicher oder fahrlässiger Körperverletzung, Be-
drohung, Sachbeschädigung und Verletzung fremder Ge-
heimnisse (§ 299 des Strafgesetzbuchs) ist die Erhebung 
def Klage erst zulässig, nachdem von einer durch die 
Oberste Justizverwaltung zu bezeichnenden Vergleichs-
behörde die Sühne erfolglos versucht worden ist. Der 
Kläger hat die Bescheinigung hierüber mit der Klage 
einzureichen. 

(2) Die Oberste Justizverwaltung kann .bestimmen, daß 
die Vergleichsbehörde ihre Tätigkeit von der vorherigen 
Einzahlung eines angemessenen Kostenvorschusses ab-
hängig machen darf. 

(3) Die  Vorschriften  des Abs. 1, 2 finden keine Anwen-
dung, wenn der amtliche Vorgesetzte gemäß den §§ 196, 
232 Abs. 3 des Strafgesetzbuches befugt ist, Strafantrag 
zu stellen. 

(4) Wohnen die Parteien nicht in demselben Gemeinde-
bezirke, so kann nach näherer Anordnung der Obersten 
Justizverwaltung  von einem Sühneversuch abgesehen 
werden. 

§381.  
Die Erhebung der Klage geschieht zu Protokoll der Ge-

schäftsstelle oder durch Einreichung einer Anklageschrift. 
Die Klage muß den im § 200 Abs. 1 bezeichneten Erfor-
dernissen entsprechen. Mit der Anklageschrift sind zwei 
Abschriften einzureichen. 

§ 382. 
Ist die Klage vorschriftsmäßig erhoben, so teilt das 

Gericht sie dem Beschuldigten unter Bestimmung einer 
Frist zur Erklärung mit. 

§383.  
Nach Eingang der Erklärung des Beschuldigten oder 

Ablauf der Frist entscheidet das Gericht darüber, ob die 
Hauptverhandlung anzuordnen oder die Klage zurück-
zuweisen sei, nach Maßgabe der Bestimmungen, welche 
bei einer von der Staatsanwaltschaft unmittelbar erhobe-
nen Anklage Anwefidung finden. 

§ 383a. 
(1) Sind bei einem im Wege der Privatklage verfolgten 

Vergehen die Schuld des Täters gering und die Folgen 
der Tat unbedeutend, so kann das  Gericht  von Erhebung 
der Privatklage an bis zur Verkündung des Urteils erster 
Instanz und, soweit  zulässige Berufung eingelegt ist, bis 
zur Verkündung des Urteils zweiter Instanz das Verfahren 
durch Beschluß einstellen. Zur Einstellung des Ver-
fahrens bedarf es weder der Zustimmung der Staats-
anwaltschaft noch der des Privatklägers noch der des 
Beschuldigten. 	 • 

(2) Wird das Verfahren nach Abs. 1 eingestellt, so kann 
das Gericht die in dem Verfahren entstandenen Auslagen 
sowie die dem Privatkläger und dem Beschuldigten er-
wachsenen notwendigen Auslagen angemessen verteilen 
oder dem Beschuldigten ganz auferlegen. Eine Gebühr 
wird nicht erhoben. Die Einstellung nach Abs. 1 kann 
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auch erfolgen, bevor der von dem Privatklüger zu zah-
lende  Gebührenvorschuß eingezahlt ist. 

(3) Gegen die Einstellung des Verfahren fIndet sofortige 
Beschwerde statt. 

§ 384. , 
Das weitere Verfahren richtet sich nach den Bestim-

mungen, welche für das Verfahren auf erhobene öffent-
liche Klage gegeben sind. Jedoch dürfen Maßregeln der 
Sicherung und Besserung nicht ąngeordnet werden. 

§ 385.  
(1) Insoweit in dem Verfahren uf erhobene öffentliche 

Klage die Staatsanwaltschaft zuzuziehen und zu hören 
ist, wird in dem Verfahren auf erhobene Privatklage der 
Privatkläger zugezogen und gehört. Desgleichen sind alle 
Entscheidungen, welche dort der Staatsanwaltschaft be-
kanntgemacht werden, hier denn Privatkläger bekannt-
zugeben. 

(2) Es werden jedoch die aur richterliche Anordnung 
'ergehenden Ladungen nicht durc1 die Staatsanwaltschaft, 
sondern durch die Geschäftsstell bewirkt. - 

(3) Zwischen der Zustellung der Ladung des Privet-
klägers zur Hauptverhandlung and dem Tage der letz-teren muß eine Frist von mindestens einer Woche liegen. 

(4) Das Recht der Akteneinsi ćht kann der Privatkläger 
nur durch einen Anwalt ausüben. 

§386.  , 
(1) Der Vorsitzer des  Gerichts 1 bestimmt, welche Per-

sonen als Zeugen oder SachverStändige zur Hauptver-
handlung geladen werden sollen: 

(2) Dem Privatkläger wie dem' Angeklagten steht das 
Recht der unmittelbaren Ladung Zu. 

§ 387. 
(1) In der Hauptverhandlung kann auch der Angeklagte 

im Beistand eines Rechtsanwalts erscheinen oder sich auf 
Grund einer Schriftlichen Vollmacht durch solchen ver-
treten lassen. 

(2) Die Bestimmung des § 139 findet auf den Anwalt 
des Klägers wie auf den des Angeklagten Anwendung. 
. (3) Das Gericht ist befugt, das. persönliche Erscheinen 
des Klägers sowie des Angeklagten anzuordnen, auch 
den Angeklagten vorführen zu lassen. 

§38&  
(1) Hat der Verletzte die Privatklage erhoben, so kann 

der Beschuldigte bis zur Beendigung der Schlußvorträge 
(§ 258) in erster Instanz mittels einer Widerklage die Be-
strafung des Klägers beantragen; wenn er von diesem 
gleichfalls durch ein Vergehen verletzt worden ist, das im Wege der Privatklage verfolgt werden kann und mit dem den Gegenstand der Klage bildenden Vergehen  lin 
Zusammenhange steht. 

(2) Ist der Kläger nicht der Verletzte (§ 374 Abs. 2), so 
kann der Beschuldigte die Widerklage gegen den Ver-
letzten erheben. In diesem Falle bedarf es der Zustel-
lung der Widerklage an den Verletzten und dessen La-dung zur Hauptverhandlung, sofern die Widerklage nicht 
in der Hauptverhandlung. in Anwesenheit des Verletzten 
erhoben wird. 	- 

(3) Ober Klage und Widerklage, ist gleichzeitig zu er-
kennen. 

(4) Die Zurücknahme der Klage ist auf das Verfahren 
über die Widerklage ohne Einfluß. 

§389. 	' 
(1) Findet das Gericht nach verhandelter Sache, daß 

die für festgestellt zu erachtenden Tatsachen eine solche 
strafbare Handlung darstellen, auf welche das in di6em 
Abschnitt vorgeschriebene Verfahren keine Anwendung 
erleidet. so  hat es durch Urteil, welches diese Tatsachen 
hervorheben muß. die Einstellung des Verfahrens aus-
zusprechen. 

(2) Die Verhandlungen sind in diesem Falle der Staats-
anwaltschaft mitzuteilen.  

§ 390. 
(1) Dem Privatkläger stehen die Rechtsmittel zu, welche 

in dem Verfahren ouf erhobene üffentliche Klage der 
Staatsanwaltschaft zustehen. Dasselbe gilt von dem An-
trag auf Wiederaufnahme des Verfahr= in den Fallen 
des § 362. Die Bestimmung des § 301 flndet auf das 
Rechtsmittel des Privatklägers Anwendung. 

(2) Revisionsantage und Antrüge auf Wiederaufnahme 
des durch ein rechtskräftiges Urteil geschlossenen Ver-
fahrens kann der Privatkläger nur mittels einer von 
einem Rechtsanwalt unterzeichneten Schrift anbringen. 

(3) Die in den §§ 320, 321, 347 angeordnete Vorlage und 
Einsendung der Akten erfolgt wie im Verfahren auf er-
hobene öffentliche Klage an und durch die  Staatsanwalt-
schaft.  Die Zustellung der Berufungs- und  Revisions-
schriften  an den Gegner des Beschwerdeführers wird 
durch die Geschäftsstelle bewirkt. 

§391.  
(1) Die Privatklage kann  bis zur Verkündung des Ur-

tells erster Instanz und, soweit zulassige Berufung ein-
gelegt ist, bis zur Verkündung des Urteils zweiter In-
stanz  zurückgenommen  werden. 

(2) Als Zurücknahme gilt es im Verfahren erster und, 
soweit der Angeklagte die Berufung eingelegt hat, im 
Verfahren zweiter Instnnz, wenn der Privatkläger in der 
Hauptverhandlung weder erscheint noch durch einen 
Rechtsanwalt vertreten wird, oder in der Hauptverhand-
lung oder einem anderen Termin ausbleibt, obwohl das 
Gericht sein persönliches Erscheinen angeordnet hatte, 
oder. eine Frist nicht einhält, welche ihm unter An-
drohung der Einstellung des Verfahrens gesetzt war. 

(3) Soweit der Privatkläger die Berufung eingelegt hat, 
ist sie im Falle der vorbezeichneten Versäumungen unbe-
schadet der Bestimmung des § 301 sofort zu verwerfen. 

(4) Der Privatkläger kann binnen einer Woche nach der 
Versiiumung die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
unter den in den §§ 44, 45 bezeichneten Voraussetzungen 
beanspruchen. 

§392.,  
Die zurückgenommene Privatklage kann nicht von 

neuem erhoben werden. 

§ 393. 
(1) Der Tod des Privatklägers hat die Einstellung des 

Verfahrens zur Folge. 
(2) War jedoch die Privatklage darauf gestützt, dal3 der 

Beschuldigte wider besseres Wissen in Beziehung auf den 
anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbrei-
tet habe, welche ihn verächtlich zu machen oder in der 
öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist. so  
kann die Klage nach dem Tode des Klägers von den 
Eltern, den Kindern oder dem Ehegatten des letzteren 
fortgesetzt werden. 

(3) Die Fortsetzung  is von dem Berechtigten bei Ver-
lust des Rechtes binnen zwei Monaten, vom Tode des 
Privatklägers an gerechnet, bei Gericht zu erklären. 

§394.  
Die Zurücknahme der Privatklage und der Tod des 

Privatklägers sowie die Fortsetzung der Privatklage  sind  
dem Beschuldigten bekanntzumachen. 

Zweiter Abschnitt. 
Nebenklage. 

(1) Wer nach Maßgabe der Bestimmung des § 374 als 
Privatkläger aufzutreten berechtigt ist, kann sich der er-
hobenen öffentlichen Klage in jeder Lage des Verfahrens 
als Nebenkläger anschließen. Der Anschluß kann behufs 
Einlegung von Rechtsmitteln auch nach ergangenem Ur-
tell geschehen. 

(2) Die gleiche Befugnis steht dem zu, welcher durch 
einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung (§ 172) die 
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Erhebung der öffentlichen Anklage herbeigeführt hat, 
wenn die strafbare Handlung gegen sein Leben, seine 
.Gesundheit, Seine Freiheit, seinen Personenstand Gder 
seine Vermögensrechte gerichtet war. 

§396. 

(1) Die Anschlußerklärung ist bei dem Gerichte'  schrift-
lich einzureichen. 	 - 

(2) Das Gericht hat über die Berechtigung des Neben-
klägers zum Anschluß nach Anhörung der Staatsanwalt-
schaft zu entscheiden. 

(3) Zu einer Sicherheitsleistung ist der Nebenkläger 
nicht verpflichtet. 

§ 397. 

Der Nebenkläger hat nach erfolgtem Anschluß die 
Rechte des Privatklägers. 

§398. 

- (1) Der Fortgang des Verfahrens wird durch den An-
schluß nicht aufgehalten. 

(2) Die bereits anberaumte Hauptverhandlung sowie an-
dere Termine finden an den bestimmten Tagen statt, auch 

wenn der Nebenkläger wegen Kürze der Zeit nicht mehr 
geladen oder benachrichtigt werden konnte. 

§ 399. 

(1) Entscheidungen, welche schon vor dem Anschluß 
ergangen und der Staatsanwaltschaft bekanntgemacht wa-
ren, bedürfen keiner Bekanntmachung an den Neben-
kläger. 

(2) Die Anfechtung solcher Entscheidungen steht such 
dem Nebenkläger nicht mehr zu, wenn für die Staats-
anwaltschaft die Frist zur Anfechtung abgelaufen ist. 

§400. 

Ist iii der Hauptverhandlung weder der Nebenkläger 
noch ein Anwalt des Nebenklägers erschienen, so wird 
das Urteil dem ersteren zugeitellt. 

§401. 
(1) Der Rechtsmittel kann sich der Nebenkläger unab-

hängig von der Staatsanwaltschaft bedienen. 
(2) Wird auf ein nur dem Nebenkläger eingelegtes 

Rechtsmittel, die angefochtene Entscheidung aufgehoben, 
so liegt der Betrieb der Sache wiederuni der Staats-
anwaltschaft ob. 

§402. 
Die Anschlußerklärung verliert durch Widerruf sowie 

durch den Tod des Nebenklägers ihre Wirkung. 

Dritter Abschnitt. 

Entschädigung des Verletzten. 

§ 403. 

(1) Der Verletzte oder sein Erbe kann gegen den Be-
schuldigten einen aus der Straftat erwachsenen vermö-
gensrechtlichen Anspruch, der zur Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte gehört und noch nicht anderweitig 
gerichtlich anhängig gemacht ist, im Strafverfahren gel-
tend machen, im Verfahren vor dem Amtsrichter jedoch 
nur insoweit, als der Anspruch zur Zuständigkeit des 
Amtsgerichts gehört. 

(2) Der Verletzte oder sein Erbe soll von dem-  Stref-
verfahren möglichst frühzeitig Kenntnis erhalten; dabei 
soll er auf die Möglichkeit, seinen Anspruch auch im 
Strafverfahren geltend zu machen, hingewiesen werden. 

§404. 

(1) Der Antrag, durch den der Anspruch geltend ge-
macht Wird, kann schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten, in der Hauptverhandlung 
auch mündlich, bis zum Beginn der Schlußvorträge ge-
stellt werden. Er muf3 den Gegenstand und  Grund»  des 
Anspruchs bestimmt bezeichnen und soll die B.eweis- 

mittel enthalten. Ist der Antrag außerhalb der Haupt-
verhandlung gestellt, so wird er dem Beschuldigten zu-
gestellt. 

(2) Die Antragstellung hat dieselben Wirkungen wie die 
Erhebung der Klage im bürgerlichen Rechtsstreit. 

(3) Ist der Antrag vor Beginn der Hauptverhandlung - 
gestellt, so wird der Antragsteller von Ort und Zeit der 
Hauptverhandlung benachrichtigt. Der Antragsteller, sein 
gesetzlicher Vertreter und der Ehemann der antrags-
berechtigten Ehefrau können an der Hauptverhandlung 
teilnehmen. 

(4) Der Antrag kann bis zur Verkündung des Urteils 
zurückgenommen werden. 

§405. 
Das Gericht sieht von einer Entscheidung über .  den 

Antrag im Urteil ab, wenn der Angeklagte einerStraf-
tat nicht schuldig gesprochen und aud-  ni..:ht eine.  Mall-
regel der Sicherung und Besserung geger thn angeord-
net wird oder soweit der Antrag unbegründet erscheint. 
Es sieht von der Entscheidung auch dann ab, wenn sich 
der Antrag zur Erledigung im Strafverfahren nicht eig-
net, insbesondere wenn seine Prüfung das Verfahren, ver-
zögern würde, oder wenn der Antrag unzulässig ist; dies 
kann in jeder Lage des Verfahren auch durch Beschlul3 
geschehen. 

§ 406. 

(1) Soweit der Antrag nach dem Ergebnis der Haupt-
verhandlung begründet ist, gibt ihm das Gericht im Ur-
teil statt. Die Entscheidung darf sich nicht auf den Grund 
des geltend gemachten Anspruchs beschränken. 

(2) Das Gericht kann • die  Entscheidung für vorläufig 
vollstreckbar erklären. Es kann die vorläufige Voll-
streckung von einer vorherigen Sicherheitsleistung ab-
hängig machen; es kann auch dem Angeklagten gestatten, 
sie durch Sicherheitsleistung abzuwenden. Diese An-
ordnungen können durch unanfechtbaren Beschluß auch 
nachträglich getroffen, geändert oder aufgehoben werden. 

(3) Die Entscheidung über den Antrag steht einem im 
bürgerlichen Rechtsstreit ergangenen Endurteil gleich. 
Soweit der Anspruch nicht zuerkannt ist, kann er ander-
weit geltend gemacht werden. 

(4) Der Antragsteller erhält eine Abschrift des Urteils 
mit  Gründen oder einen Auszug daraus. 

§406a. 

(1) Dem Antragsteller steht, such soweit das Gericht 

von  einer Entscheidung absieht, ein Rechtsmittel nicht zu. 
(2) Soweit das.  Gericht dem Antrag stattgibt, kann der 

Angeklagte die Entscheidung auch ohne den strafrecht-
lichen Teil des Urteils mit dem sonst zulässigen Rechts-
motel anfechten. In diesem Fall kann über das Rechts-
mittel durch Beschluß in nichtöffentlicher Sitzung ent-
schieden werden. 

(3) Wird auf ein Rechtsmittel unter Aufhebung der Ver-
urteilung der Angeklagte einer Straftat nicht schuldig 
gesprochen und auch nicht eine Maßregel der Sicherung 
und Besserung gegen ihn angeordnet, so ist zugleich die 
dem Antrag stattgebende Entscheidung aufzuheben, auch 
wenn das Urteil insoweit nicht angefochten ist. 

§ 406b. 

Die Vollstreckung richtet sich nach den Vorschriften, 
die für die Vollstreckung von Urteilen in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten gelten. Für das Verfahren nach den 
§§ 731, 767,,768, 887 bis 890 der Reichszivilprozeflordnung 
ist das Gericht der bürgerlichen Rechtspflege zuständig, 
in dessen Bezirk das Strafgericht des ersten Rechtszuges 
seinen Sitz hat. Einwendungen, die den Anspruch selbst 
betreffen, sind nur insoweit zulässig, ' als die Gründe, 
auf denen sie beruhen, nach Schlul3 der Hauptverhand-
lung des ersten Rechtszuges und, wenn das Berufungs-: 
gericht entschieden hat, .nach Schluß der Hauptverhand-
lung im Berufungsrechtszug entstanden sind. 
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§406c.  
(1) Den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 

kann der Angeklagte darauf beschränken, eine wesentlich 
andere Entscheidung über den An*ruch herbeizuführen. 
Das Gericht entscheidet dann ohne Erneuerung der 
Hauptverhandlung durch Beschluß. 

(2) Richtet sich der Antrag auf Wiederaufnahme des 
Verfahrens nur gegen den strafrechtlichen Tell des Ur-
teils, so gilt § 496a Abs. 3 entsprechend. 

§ 406d. 
(1) Verlangt der Verletzte nach den Vorschriften des 

Strafrechts eine Buße, so finden die vorstehenden Be-
stimmungen sinngemäß Anwendung, soweit nicht etwas 
anderes bestimmt ist. 

(2) Ist der Antrag auf ZuerkennUng einer Bulle  unzu-
lässig oder unbegründet, so wird er im Urteil abge-
lehnt. 

Sechstes Buch. 

Besondere Arten des Verfahrens. 

Erster Abschnitt. 

Verfahren bei amtsrichterlichen Strafbefehlen. 

§ 407. 
(i) Bei Übertretungen  und Vergehen kann die Strafe 

durch schriftlichen Strafbefehl dep Amtsrichters ohne 
vorgängige Verhandlung festgesetzt werden, wenn die 
Staatsanwaltschaft schriftlich hierauf anträgt. 

(2) Durch einen Strafbefehl darf jedoch keine andere 
Strafe als Geldstrafe oder Preiheitsstrafe von höchstens 
drei Monaten sowie eine etwa verwirkte Einziehung oder 
die Bekanntmachung der Entscheidung festgesetzt werden. 

(3) Maßregeln der Sicherung und Besserung dürfen in 
einem Strafbefehl nicht angeordnet werden. 

§ 408. 
(1) Der Antrag ist auf eine bestimmte Strafe zu rich-ten. Der Amtsrichter hat ihm zu entsprechen, wenn  der, 

Erlassung des Strafbefehls Bedenken nicht entgegen-
stehen. 

(2) Findet der Amtsrichter Bedenken, die_ Strafe ohne 
Hauptverhandlung festzusetzen, so ist die Sache zur 
Hauptverhand:ung zu bringen. Dasselbe gilt, wenn der 
Amtsrichter eine andere als die beantragte Strafe fest-
setzen will und die Staatsanwaltschaft bei ihrem Antrag 
beharrt. 

§409.  
(1) Der Strafbefehl muß außer der Festsetzung der Strafe die strafbare Handlung, das angewendete Straf-

gesetz und die Beweismittel bezeichnen, auch die Er-
öffnung  enthalten, daß er vollstreckbar werde, wenn der 
Beschuldigte nicht binnen einer Woche nach der Zu-
stellung bei dem Amtsgerichte schriftlich oder zu Pro-
tokoll der  • Geschäftsstelle Einspruch erhebe. 

(2) Auf den Einspruch kann vor Ablauf der Frist ver-
zichtet werden. 

§ 410. 
Ein Strafbefehl, gegen welchen nicht rechtzeitig Ein-

spruch erhoben worden ist, erlangt die Wirkung eines 
rechtskräftigen Urteils. 

§411.  
(1) Bei rechtzeitigem Einspruch l'ivird zur Hauptver-

handlung geschritten, sofern nicht bis zu ihrem Beginne 
die Staatsanwaltschaft die Klage fallen läßt oder der 
Einspruch zurtickgenommen wird. 

(2) Der Angeklagte kann sich In der Hauptverhand-
lung durch einen mit schriftlicher 'Vollmacht versehenen 
Verteidiger vertreten lessen. 

(3) Bei der Urteilsfällung ist das Gericht an den in dem 
Strafbefehl enthaltenen Ausspruch nicht gebunden.  

§ 412. 
(1) Bleibt der Angeklagte ohne genügende Entschul-

digung in der Hauptverhandlung aus, und wird er auch 
nicht durch einen Verteidiger vertreten, so wird der Etn-
spruch ohne Beweisaufnahme durch Urteil verworfen. 

(2) Ein Angeklagter, welchem gegen den Ablauf der Ein-
spruchsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ge-währt worden war, kann sie nicht mehr gegen das Ur-
teil beanspruchen. 

Zweiter Abschnitt. 

Verfahren nach vorangegangener polizeilicher  Straf- 
verfügung. 

§ 413. 
(1) Wo nach den Bestimmungen der Landesgesetze die 

Polizeibehörden  befugt sind, eine in den Strafgesetzen 
angedrohte Strafe durch Verfügung festzusetzen, erstreckt 
sich diese Befugnis nur auf Übertretungen. 

(2) Auch kann die Polizeibehörde keine andere Strafe 
als Haft bis zu vierzehn Tagen oder Geldstrafe  und die 
Han, welche für den Fall, daß die Geldstrafe nicht bei-
getrieben werden kann, an ihre Stelle tritt, sowie eine 
etwa verwirkte Einziehung verhängen. 

(3) Die Strafverfügung muß außer der Festsetzung der Strafe die strafbare Handlung, das angewendete Straf-
gesetz und die Beweismittel bezeichnert -  auch die Er-
öffnung enthalten, daß der Beschuldigte, sofern er nicht 
eine nach den Gesetzen zugelassene Beschwerde an die 
höhere Polizeibehörde ergreife, gegen die Strafverfügung 
binnen einer Woche nach der Bekanntmachung bei der 
Polizeibehörde, welche diese Verfügung erlassen hat, 
oder bei dem zuständigen Amtsgericht auf gerichtliche 
Entscheidung antragen könne. 

(4) Die Strafverfügung wirkt in betreff der Unter-
brechung der Verjährung wie eine richterliche Handlung. 

§ 414. 
(1) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann bel 

der Polizeibehörde schriftlich oder mündlich, bel dent 
Amtsgericht schriftlich oder zu Protokoll der Geschäfts-
stelle angebracht werden. 

(2) Die Polizeibehörde übersendet, falls sie nicht die 
Strafverfügung zurücknimmt, die Akten an die zuständige 
Staatianwaltschaft, welche sie dem Amtsrichter vorlegt. 

§415.  
(1) Gegen die Verstiumung der Antragsfrist ist unter 

den in den §§ 44, 45 bezeichneten Voraussetzungen Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand zulässig. Das Gesuch ist 
bei einer der im § 414 Abs. 1 genannten Behörden anzu-
bringen. 

(2) Über das Gesuch entscheidet der Amtsrichter. 
(3) Die Bestimmungen des § 46 Abs. 2, 3 finden hier 

gleichfalls Anwendung, 

§ 416. 
(1) Ist  der Antrag rechtzeitig angebracht, so wird zur 

Hauptverhandlung vor dem Amtsrichter geschritten, ohne 
daß es der Einreichung einer Anklageschrift oder einer 
Entscheidung über die Anordnung der Hauptverhandlung 
bedarf. 

(2) Bis zum Beginne der Hauptverhandlung kann der 
Antrag zurückgenommen werden. 

§ 417. 
(l) Das Verfahren vor dem Amtsrichter ist dasselbe wie 

im Falle einer von der Staatsanwaltschaft erhobenen und 
zur Hauptverhandlung verwiesenen Anklage. 

(2) Der Angeklagte kann sich durch einen mit schrift-
licher Vollmacht versehenen Verteidiger vertreten lessen. 

(3) Bel der Urteilsfällung ist das Gericht an den Aus-
spruch der Polizeibehörde nicht gebunden. 

§ 417a. 
(1) Bleibt ein Angeklagter, der gegen eine polizeiliche 

Strafverfügung auf gerichtliche Entscheidung angetragen 
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hat, ohne genügende Entschuldigung  in der Hauptver-
handlung aus und wird er auch nicht durch einen mit 
schriftlicher Vollmacht versehenen Verteidiger vertretem, 
so wird der Antrag ohne Beweisaufnahme durch Urteil 
verworfen. 

(2) Ein Angeklagter, dem gegen den Ablauf der An-
tragsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt 
worden war, kann sie nicht mehr gegen das Urteil  bean-
spruchen. 

§ 418. 
Stellt sich nach dem Ergebnisse der Hauptvethandlung 

die Tat des Angeklagten als eine solche dar, „bel welcher 
die Polizeibehörde zum ErlaI3 einer Strafverfügung nicht 
befugt war, so hat das Gdricht die letztere durch Urteil 
aufzuheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. 

. Drifter AbSchiitt. 

Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorsehriften 

fiber die Erhebung difentlieher' Abgaben und Gefalle., 

• §OEj  419. 

(I) Strafbescheide der Verwaltungsbehörden wegen Zu-
widerhandlungen gegen die Vorschriften per die gr-
hebung öffentlicher Abgaben und Gefälle - dürfen nur 
Geldstrafen sowie eine etea verwirkte Einziehung test-
setzen. 

(2) Der Strafbescheid muß aufferdem die strafbare 
Handlung, das angewendete Strafgesetz und die Hewers-- 
mittel bezeichnen, auch die Eröffnung enthalten, ciaBil der 
Beschuldigte, sofern er nicht eine nach den Gesetzeia,  zu"-
gelassene Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörtle 
ergreife, gegen den Strafbescheid binnen einer Wache 
nach der Bekanntmachung bei der VerVialtungshehörde, 
welche ihn erlassen, oder bet der.  welche ihn bekarmt-
gemacht hat, auf gerichtliche Entscheidung antragen 
könne. 

(3) Der Strafbeschefd wirkt in betref der Unter-
brechung der Verjährung wie eine richterliche Handlung. 

§ 420. 

Verwaltungszweigs oder einen. Rechtsanwalt. ais ihrem, 
Vertreter 'zu.` ,bestellen und in der Anklage namhaft zu 
machen_ 

• §425: 
(1) Die Staatsanwaltschaft ist zu einer Mitwirkung in 

leder Lage • des. Verfahrens berechtigt., 
(2) Bei der Hauptverhandlung mull sie vertreten sein; 

auch hat sin die gerichtlich angeordneten Ladungen dazu 
zu bewirken. 

(1) Alle im Laufe des Verfahrens ergehenden Ent-
scheidungen sind ihr bekanntzumachen. 

lin 

 , 

• 
übrigen regelt sich das Verfahren auf  die • von der 

Verwaltungsbehörde erhobene Anklage nach den  für  die 
Privatklage gegebenen Bestimmungen. 

••• -§ 421: 
(1) Hat der 	 gegen einen Strafbescheid auf 

gerichtliche Untersuchung angetragen oder hat die 
Staatsanwaltschaft die Anklage erbeben. sa  kann die 
Verw.altungsbehorde sich der Verfolgung ans.chlieflen und 
sie hat alsdann gleichwie het einer von Bar erhobenen An-
klage einen Vertreter zu- bestellen.. 

(2) In, diesem Earle kommen die für den AnSchluff des 
Verletzten als Nebenkläger gegebenen Estimmungen ,  zur 
Anwendung., 

Wenn die Verwaltungsbehörde die Anklage erhoben 
oder sich der Verfolgung angeschlossera hat, an sind ihr 
das Urteil und alle sonstigen Entscheidungen zuzustellen,- 
auch wenn sie bei deren Verkiindirrig verteten gewesen 
ist_ - 

§429 
(1) Die Fristen zur Einlegung van Rechtsmitteln be-

ginnen für die Verwaltungsbehörde erst mit der Zu-
stellung. 

(2), Zur Anbringung von Revisionsanträgen und! zur 
Gegenerklärung auf solche steht der Verwaltungsbehörde 
eine Frist von einem Monet zu. 

1 

Wird die gerichtliche Entsche,iclimg, angetragen, sa über-
sendet die Verwaltungsbehörde, fall& sie nicht den Stref-
bescheid zurücknimmt, die Akten an die zuständige 
Staatsanwaltschaft, weIche sie dem Gerichte vorlegt: 

§42L 
Era die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand finden 

die Bestimmungen des § 415 entsprechende Anwendung. 
, 	• 

422. 	. 

(1) Ist der Antrag rechtzeitig angebracht, SO wird zur 
Hauptverhandlung geschritten, ohne daß es der Ein-
reichung einer  Anklageschrift oder einer ,Entscheiclung 
über die An.ardnung der .Hauptverhandlung bedarf. 

(2) Bis zum Beginne der Hauptverhandlung kann der• 
Antrag  zurückgenommen •werden. 

§ 423. 

(1) ist  die in einern vollstreckbaren Strafbescheide fest-
gesetzte Geldstrafe  On 'dem Beschuldigten nicht be ten-
treiben und deshalb ihre Umwandlung in eine  Freiheits-
strafe erforderlich„ so ist diese  Umwandlung nach An-
hörung der StaatsanwaRichaft und des Beschuldigten 
durch gerichtliche Entscheidung auSziiipreeheri, ' 'ohrie 
daß der Strafbescheid einer Prüfung des Gerichtes unter-
liegt. , 

(2) Ober die Umwandlung entscheidet der Amtsrichter. 
(3) Gegen  die  Entscheidung findet scifortige Beschwerde 

statt, 

. (1) Hat die Verwaltungsbehörde  einen Strafbescheid 
nicht erlassen, und lehnt die Staatsanwaltschaft den an sie 
gerichteten Antrag auf Verfolgung ab, so ist die Ver-
waltungsbehörde befugt, selbst die Anklage  zú  erheben. 

(2) In einem solchen Felle hat sie einên Beamten ihres 

Vierter Abschnitt., 

Sicherungsverfahren.. 

,• 	, 	• § 429a, 
Liegen Anhaltspunkte 	

„.
e  dafür vor, daß der Beschuldigte 

. eine mit Strafe bedrohte Handlung im Zustand der Zn-
rechnun 	 cl gsunfähigkeit begangen hat, un' führt die Staats-
anwaltschaft das Strafverfahren wegen  der  Zurechnungs-
unfähigkeit  des Beschuldigten  nicht  clinch, so kann sie 
den Antrag stellen, die Unterbringung des Beschuldigten 
in einer Heil- oder Pflegeanstalt selbständig anzuordnen 
(Sicherungsverfahren). 

§ 429b. 
- (1) Eft- das Sicherungsverfaen» gelten śinngem511 die 

Vorschriften über das S,trafvêrfahren soweit nichts 
anderes bestimmt ist. 

(2) Der Antrag steht der öffentlichen Klage ,gleich, An 
'die Stelle der Anklageschrift tritt eine Antragssehrift, 
die .den Erfordernissen der Anklageschrift entsprechen 
muß. Wird im Urteil die Unterbringung nicht angeordnet, 
so ist auf Ablehnung des Antrags zu erkennen. 

(3) Zur Entscheidung über Anträge geMäß g 429a ist die 
Strafkammer aussehließlich.zuStändig. 

§ 429c. 
(1) Ist. im Sicherungsverfahren das Erscheinen des Pe-

schuldigten vor Gericht Wegert seines Zustandes unmög-
lich oder ang, Gründen 'der tiffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung unarigebraelit, Sa kann das  Gericht  die Haupt,'- 
verhandlung durchführen, (aline daß der Beschuldigte Zul' • 
gegen ist. 

(2) In diesem Falle ist der Beschuldigte  vor  der Haupt-
verhandlung durch einen beauftragten Richter - Unter  Zú- 
ziehung eines Sachveratüncligen zu vernehmen. Vori dem 

51 



Wiesbaden, I. März 1946 	 Gesetz- und Verordnungsblatt für Groß-Hessen 	 Nr, 2-0 

Vernehreungstermin sind die Staatsianwaltschaft, der Be-
schuldigte, der Verteidiger und der gesetzliche Vertreter 
zu benachrichtigen. Ihrer Anwesenheit bei der Ver-
nehmung bedarf es nicht. 

(3) Erfordert es die Rücksicht auf den Zustand des Be-
schuldigten oder ist eine ordnungsinäInge Durchführung 
der Hauptverhancbung sonst nicht möglich, so kann, das 
Gericht im Sicherungsverfahren nach der Vernehmung 
des Beschuldigten zur Sache die Hauptverhandlung 
durchführen auch wenn der Beschuldigte nicht oder nur 
zeitweise .zugegen ist . 	 • 

(4) Soweit eine Hauptverhandlung ,ohne den Beschuldig-
ten stattfindet.. können seine früheren Erklärungen. die 
in einem richterlichen Protokoll enthalten sind. verlesen 
werden. Das Protokoll über die Vorvernehmung nach 
Abs. 2 Satz ,1 ist zu verlesen. 	• 

§ 429d. 
(1) Ergibt Sich im Sicherungsverfahren nach Anord-

nung der Hauptverhandlung die Zurechnungsfähigkeit 
des Beschuldigten und ist das  Gericht  far das Strafver-
fahren nicht zuständig, so spricht es durch Beschluß seine 
Unzuständigkeit aus und verweist die Sache an das  zu-
ständige Gericht. § 270 Abs. 2. 3 gilt entsprechend. 

(2) Ergibt steli im Sicherungsverfahren nach Anordnung 
der Hauptverhandlung die Zurechnungsfähigkeit des Be-
schuldigten und ist das Gericht auch für das Strafver-
fahren  zuständig,  so ist dei Beschuldigte auf die ver-
änderte Rechtslage hinzuweisen und ihm Gelegenheit zur 
Verteidigung zu geben Behauptet er. auf die Verteidigung 
nicht genügend vorbereitet zu sein, so ist auf seinen An-
trag die  Hauptverhandlung auszusetzen Ist auf Grund des 
§ 429c in Abwesenheit des Beschuldigten verhandelt wor-
den, so sind diejenigen Teile der Hauptverhandlung zu 
wiederholen, bei denen der Beschuldigte nicht zugegen 
war. 

§ 429e. 
(1) Ist ein Deutscher im Ausland wegen eines Ver-

brechens oder vorsätzlichen Vergehens zu Freiheitsstrafe 
verurteilt worden und liegen bei ihm die Voraussetzungen 

-vor, die  bei seiner Verurteilung im Inland die Anord-
nung der Sicherungsverwahrung gerechtfertigt hätten so 
kann die. Staatsanwaltschaft den Antrag stellen, die Maß-
regeln nachträglich anzuordnen (nachträgliches Siche-
rungsverfahren). 

(2) Auf das Verfahren findet § 4298 entsprechende  An-
wendung.  

Fünfter Abschnitt. 

Verfahren bei Einziehungen. 

§430.  
In tlen Fallen, ii  ,OEvelchen nach § 42 des Strafgesetz-

buchs oder nach an.;_irweiten gesetzlichen Bestimmungen 
auf Einziehung, Ve- lichtung oder Unbrauchbarmachung 
von Gegenständen selbständig erkannt ' werden kann, 
ist der Antrag. sofcrn die Entscheidung nicht in Ver-
bindung mit einem Urteil  in der Hauptsache erfolgt, 
seitens der Staatsanwaltschaft oder des Privatklägers bei 
dem Gerichte zu stellen, welches für den Fall der Ver-
folgung einer bestimmten Person miständig •  sein würde. 

§431.  
(1) Die Verhandlung und Entscheidung erfolgt in einem 

Termin, auf welchen die Bestimmungen über die Haupt-
verhandlung entsprechende Anwendung finden. 

(2) Personen welche einen rechtlichen Anspruch aut 
den Gegenstand der Einziehung, Vernichtung oder Un-
brauchbarmachung haben, sind soweit dies ausführbar 
erscheint, zu dem Termine zu laden 

(3) Sie können alle Befugnisse austiben, weIche einem 
Angeklagten zustehen. sich attch durch einen mit schrift-
licher Vollmacht versehenen Verteidiger vertreten lassen. 
Durch ihr Iv1chterschP4npn wird das Verfahren und die 
Urteilsfällung nicht aufgehalten.  

§ 432. 
Die Rechtsmittel gegen das Urteil stehen der Staats-

anwaltschaft, dem Privatkläger und den im § 431 bezeich-
neten Personen zu.. 

Siebentes Buch. 
Strafvollstreckung und Kosten des 

Verfahrens. 

Erster Abschnitt. 
gtrafvollstreckung. 

§449.  
Strafurteile sind nicht vollstreckbar, bevor sie rechts-

kräftig geworden sind. 
§450.  

• Auf die zu vollstreckende Freiheitsstrafe ist unver-
kürzt die Untersuchungshaft anzurechnen, welche der An-
geklagte erlitten hat, seit er auf Einlegung eines Rechts-
mittels verzichtet oder das eingelegte Rechtsmittel zu-
rückgenommen hat, oder seitdem die Einlegungsfrist ab-
gelaufen ist, ohne daß er eine Erklärung abgegeben hat. 

. 	 §451.  
(1) Die Strafvollstreckung erfolgt durch die Staats-

'anwaltschaft auf Grund einer von dem Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu erteilenden, mit der Bescheinigung 
der Vollstreckbarkeit versehenen, beglaubigten Abschrift 
der Urteilsformel. 

(2) Den Amtsanwälten steht die Strafvollstreckung nur 
insoweit zu, als die Oberste Justizverwaltung sie ihnen 
übertragen hat 

(3) Für die zur Zuständigkeit der Amtsgerichte gehörl• 
gen Sachen kann durch Anordnung der Obersten Justiz-
verwaltung clie Strafvollstreckung den Amtsrichtern 
Übertragen  werden. 

§ 453. 
(1) Todesurteile bedürfen zu ihrer Vollstreckung kelner 

Bestätigung Die Vollstreckung ist jedoch erst zulässig, 
wenn die Entschließung der zur Ausübung des Gnaden-
rechts berufenen Stelle ergangen ist, von dem Begnadi-
gungsrecht keinen Gebrauch machen zu wollen. 

(2) An schwangeren oder geisteskranken Personen dart 
ein Todesurteil nicht vollstreckt werden. 

§454.  
(1) Die Vollstreckung der Todesstrafe erfolgt in einem 

umschlossenen Raume. 
(2) Bel der Vollstreckung müssen ein Mitglied des er-

kennenden Gerichts, ein Beamter der Staatsanwaltschaft 
und ein Gefängnisbeamter zugegen sein. Der Gemeinde-
vorstand des Orts, wo die Hinrichtung stattfindet, ist auf-
zufordern, mindestens eine und höchstens fünf Personen 
aus den Vertretern oder aus anderen achtbaren Mit-
gliedern der Gemeinde abzuordnen, um der Hinrichtung 
beizuwohnen. 

(3) Außerdem ist einem Geistlichen von dem Religions-
bekenntnisse des Verurteilten und dem Verteidiger und 
nach dem Ermessen des die Vollstreckung leitenden Be-
amten auch anderen Personen der Zutritt zu gestatten. 

(4) über  den Hergang ist ein Protokoll aufzunehmen, 
welches von dem Beamten der Staatsanwaltschaft und 
dem Beamten der Geschäftsstelle zu unterzeichnen ist 

(5) Der Leichnam' des Hingerichteten ist seinen Ange-
hörigen auf ihr Verlangen zur einfachen. ohne Feierlich-
keiten vorzunehmenden Beerdigung zu verabfolgen. 

§ 455 
(1) Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe Ist aufzu-

schieben, wenn der Verurteilte in Geisteskrankheit ver-
fällt. 

(2) Dasselbe gilt bei anderen Krankheiten, wenn von 
der Vollstreckung eine  nahe  Lebensgefahr für den Ver-
urteilten zu besorgen steht. 
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SieherUng und BeSséru,ng  nachgeholt 	rden 011, und 
Einwendungen  gegen diese Anordnung erhoben werden. 

(3) Der Fórtgang der Vollstreckung wird hierdurch 
nicht gehemmt; das Gericht kann jedoch einen Aufschub 
oder eine Unterbrechung der Vollstreckung anordnen. In 
den Fallen des § 456c Abs. 2 kann das Gericht eine einst-
weilige Anordnung treffen. 

§ 

Kann eine verhängte Geldstrafe nicht beigetrieben 
werden und ist die Festsetzung der für diesen Fall em-
tretenden Freiheitsstrafe unterfassen worden, so ist die 
Geldstrafe nachträglich von dem Gericht in die ent-
sprechende. Freiheitsstrafe umzuwandeln. 

(3) Die Strafvollstreckung kann auch dann  auge-

schoben werden,  warni  sich ,der Verurteilte in einem 
körperlichen Zustande .be findet, bei 'welchem eine so-
fortige Vollstreckung dem Verurteilten oder seiner 
Familie erhebliche, außerhalb des Strafzwecks liegende 

Nachteile erwachsen. 
(2) Der Strafa/OEfschub darf ,  den Zeitraum von vier 

Monaten • nicht .übersteigen. 
(3) Die Bewilligung kann , an eine Sicherheitsleistung 

oder 'andere Bedingungen geknüpft werden. 
. 	. 

056a. 
(1) Die Vollstreckungsbehörde kann von .der Voll-

streckung einer Freiheitsstraf e .  oder einer Maßregel der 

Sicherung und Besserung Slisehen, -  wenn der Verurteilte 

wegen einer anderen Tát 'einer  ausländischen Regierung  

ausgeliefert ¿der wenn er aus Deutschland .verwiesen 

wird. 
, (2) Kehrt der Ausgelieferte oder -der AusgeWiesene 

zurück, so kann die Vollstrbekung .nachgeholt werden Für 

die Nachholting einer Maßregel der Sicherung und 

'Besserung  gilt § 42g des, . Strafgesetzbuchs entsprechend. 

' 	• § 456b • 
Eine mit Freiheitséntziehurig verbundene Maßregel 'der 

Sicherung und Besserung, die neben einer Freiheitsstrafe 

angeordnet ist, wird erst Vollzogen. wenn die Freiheits- • 

strafe verbüßt, t  bedingt ausgesetzt oder eilassen ist. le-
doeh kann 'die Unterbringung in einer Heil- oder Pflege-

anstalt, 'einer trinkerheilanstalt Cider  einer  Entziehungs-

anstalt ganz oder teilweise Vor der Freiheitsstrafe  voll-

zogen werden. • 
' 	• 456c. 

(1) Das Gericht kann  beim Erlassen des Urteils auf 

Antrag oder md Einwilligung des Verurteilten  das  In-
krafttreten der Untersagung der  Berufsausübung ' durch 

Beschluf3 aufschieben, 'wenn das.. sofortige  Inkrafttreten 

des Verbots für. den Verinteiltenoder .  seine Angehöriggii 
eine erhebliche. außerhalb seines Zwecks liegende: durch 

späteres Inkrafttreten vermeidbare  Härte bedeuten 

würde. Hat. der -Verurteilte einen gesetzlichen Vertreter, 

so ist dessen Einwilligung erforderlich § 462 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 

(2) Die Vollstreckungsbehörde kann unter denselben 
Voraussetzungen die Untersagung der  Berufsausübung  

aussetzen. 
(3) Der Aufschub  und die Aus'setzung können an die 

Leistung einer Sicherheit oder an andere Bedingungen 

geknüpft werden. Aufschub' und Aussetzung dürfen den -
Zeitraurri Von śechs Monbten nicht übersteigen. 

(4) Die Zeit des Aufschubs und der Aussetzung • wird  -auf 

die fili das Berufsverbot festgesetzte . Frist nicht ange-
rechnet. 

' 	§457.  
(1) Die Staatsanwafiehaft ist befugt, behufS .  Voll-

streckung einer Freihellsstrafe einen Vohrungs: oder 
Haftbefehl zu erlassen; Wenn der Verurteilte 'alg die an 

ihn ergangene Ladung -nim Antritt der Strafe  sich  Melit 
gestellt hat oder der Flucht verdächtig ist ":' 1  '" 

(2) Auch  kann Von  •  der Staatsanwaltschaft zu  dem-

selben Zwecke ein  Steckbrief erlassen werderi. , wenn dér 

Verurteilte flüchtig ist oder sich verbqrgen hält. 

• (3) Diese  Befugnisse  stehen im Falle des § 451 Abs. 3 

auch  dem  Amtsrichter zu. 
 

§458.  
(1) Wenn über die Auslegung eines Strafurteils oder 

über die Berechnung der erkannten Strafe Zweifel ent-

stehen, oder wenn Einwendungen gegen die Zuläss , gkeit 

der Strafvollstreckung erhoben werden, so ist die Ent-
scheidung des  Gerichts  herbeizUführen. 

(2) Das Gericht entscheidet ferner wenn in den Fällen 

der §§,455, 456,  456e  Abs. 2 Einwendungen gegen die Ent-
scheidung der Vollstreckungsbehiirde erhoben werden 

oder wenn die Vollstreckungsbehörde anordnet, daß an 

einem Ausgelieferten oder aus Deutschland Verwiesenen 

die Vollstreckung einer Strafe oder .einer Maßregel der 

. „ 

, (2) Die Staatsanwaltschaft hat im letztern Falle 

Entscheidung  des  Gerichts herbeizuführen. 

§462.  

(1) Pie bei der Strafvollstreckung notwendig werden-

den .  gerichtliChen Entscheidungen (§§ 458 bis 461) Werden 

von dem Gericht erster Instanz Wane. mündliche  Ver-

handlung erlassen. 	. 
(2) Vor  der Entscheidung ist der StaatsanWaltschaft und 

dem Verurteilten Gelegenheit zu geben, Anträge zu stellen 

und zu begründen. 
(3) Kommt  es auf die Festsetzung. einer Gesamtstrafe an 

(§ 460), und waren die verschiedenen hierdurch abzu-
ändernden Orteile von verschiedenen .Gerichten erlassen, 

so steht die Entscheidung dem Gerichte' zu. welches die 

schwerste Strafart oder bel Strafen gleicher Art die 
höchste Strafe erkannt hat falls hiernach aber mehrere 

Gerichte zuständig sein würden dein dessen Urteil zu-

letzt ergangen ist. War das hiernach maBgebende Urteil 

von einem Gerichte höherer Instanz erlassen. so  setzt 

das Gericht erster Instanz die  Gesamtstrafe  fest. 

• (4) Gegen diese Entscheidungen findet sofortige Be-
schwerde statt. 

§462.  
iér  Amtsrichter  darf seine Strafgewalt -Math beii  der 

nachträglichen Bildung einer • Gesafntstrafe (§ 466)' Mart' 
überschreiten. ' ist  nach § 462 'Abs 3 der 'Amtsrichter zür 
Bildung der' Gesamtstrafe zuständig und reicht heine 
Sttafgewalt  nicht aus. tu entscheidet die. Strafkaminer 

des ihm übergeordneten Landgerichts. 

• § 463. . 

Die '.Vollstreckung der über eine Vermögensstrafe er-
gangenen Entscheidung erfolgt nach den Vorschriften 

über die Vollstreckung der  Urteile •  der .  Zivilgerichte. 

§- 463a. 

(1) Die Vorschriften über die Strafvollstreckung finden 

auf die Vollstreckung. von Maßregeln der Sicherung und 

Besserung sinngemäß AnWendung, soweit nichts anderes 

bestimmt ist. 	 , 
(2) Bei der Unterbringung in einer Heil- oder Pflege-

anstalt ist der Aufschub der Vollstreckung auf Grund des 

§ 455 Abs: 1, bei der  Sicherungsverwahrung  der Auf-

schub auf Grund' des § 456 nicht zulässig 
(3) § 462 findet such auf die nach § 42g. § 42 1 des  Straf-

gesetzbuchs zu treffenden Entscheidungen Anwendung.  

Ist jemand durch verschiedene rechtskräftige Urteile 
zu Strafen verurteilt worden, und sind dabei die Vor-
schriften über die Zuerkennung einer Gesamtstrafe (§ 79 
des Strafgesetzbuchs)  miller Betracht geblieben, so sind 
die erkannten Strafen &irch eine nachträglióhe gericht-
liche Entscheidung auf eine Gesamtstrafe zUriickinführen. 

, §461.  
(1) Ist der Verurteilte  •  nach Beginn der Strafvoll-

streckung wegen Krankheit in eine von der Strafanstalt 
getrennte Krankenanstalt gebracht worden, so , ist die 

Dauer des Aufenthalts in der Krankenanstalt in die 
Strafzeit einzurechnen, wenn nicht der Verurteilte mit 
der Absicht, die Strafvollstreckung zu unterbrechen, die 
Krankheit herbeigeführt hat. 

- 	§460. 	, 

eine 
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Wiesbaden, „den 21. Irebruar 1946. 

*Groß-Hessisehes Staatsministerium 
Der Ministerpräside ,  

gez. Dr.  Geiler.  
Der Minister der Justiz 

gez. Z i n n. 

Wiesbaden, 1. März 1916' 	 Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Groß-Hessen 	 Nr. 2-6 

Zweiter Abschnitt. 
Kosten  des Verfahrens. 

§44 	 • 
(1) Jedes Urteil, jeder Siratbefehl und jede eine 'Unter-

suchung einstellende Entscheidung muß darüber Be-stimmung tretten, von wem die Masten des Verfahrens zu tragen siad 
(24 Die Höhe der Kosten und *Inslagen, die ein - Be-teiligter einem anderen Betelligtera zu erstatten hat, wind auf Antrag eines Beteiligten durch den Unktindsbeamten der Geschäftsstelle festgesetzt, Auf das Verfahren und auf 

die Vollstreckung • der Entscheidung linden die Ver-
schriften der Zivilprezeßordnung entsprechende An-wendung. 

§ 465. 
(1) Die Kasten des Verfahrens hat der Angeklagte in-soweit zu tragen :  als sie durch das Verfahren wegen einer Tat entstanden sind, wegen deren er verurteilt oder eine 

Maßregel der Sicherung und Besserung gegen ihn ange-ordnet wird Zu den Kosten des Verfahrens gehören auch die durch che Vorbereitung der öffentlichen Klage ent-standenen sowie die Kosten der Vollstreckung einer 
Strafe, Nebenstrafe oder Nebenfolge oder einer vorn Ge-
richt angeordneten Maßregel der Sicherung und Besserung, 

(2) Stirbt ein Verurteilter vor eingetretener Rechtskraft 
des Urteils, so haftet sein Nachlaß nicht für die Kosten. 

§ 466. 
Mitangeklagte gegen die in bezug auf dieselbe Tat auf Strafe erkannt oder eine Maßregel der Sicherung rund Besserung angeordnet wird, haften für die Auslagen als 

Gesamtschuldner. Dies gilt nicht für die durch die Voll-streckung, die Untersuchungshaft ■ oder  die einstweilige 
Unterbringung entstandenen Kosten. 

§ 467. 
(B Einem freigesprochenen oder :außer Verfolgung ge-

setzten Angeschuldigten sind nur 'solche Kosten aufzu-
erlegen welche er durch eine sehuldbare Versäumnis 
verursacht hat. 

(2) Die dem Angeschuldigten erwachsenen notwendigen Ansingen können der Staatskasse atiferlegt werden. 
(3) Diese Bestimmungen gelten nicht, warm gegen den Angeschuldigten die Unterbringung in einer rider Pfle,geanstalt angeordnet wird. 

§ 468. 
Bei wechelseitigen Beleidigungen oder Körperver-

letzungen wird die Verurteilung eines oder beider Teile 
in die Kosten dadurch nicht ausgeschlossen, daß einer 
oder beide fili- straffrel erklärt werden. 

§ 469. 
(L) 1st ein, wenn auch nur außergerichtliches Verfahren 

durch eine wider besseres Wissen gemachte oder auf 
grober Fahrlässigkeit beruhende Anzeige veranlaßt wor-
den, so kann das Gericht dem Anzeigenden, nachdem er 
gel-II:irk warden. die der Staatskasse Wad dem Beschuldig-
ten erwachsenen Kosten auferlegen. 

(2) War mych kein „Gericht mit der Sache befaßt, so „er-folgt die Entscheidung auf den Antrag der Staatsanwalt-schaft durch das Gericht, welches Blp die Anordnung der 
Hauptverhandlung -zuständig gewesen wäre. 

(3) Gegen die Entscheidung findet sofortige Beschwerde 
state 

§470. 
Erfolgt eine Rinstellung  ales Verfahrens wegen Zurück-

nahme des Antra,gs, durela welchen es bedingt war, so hal 
der Antragsteller die Kosten zu tragen. 

§ 471. 
(1) In elnem  Verfahren auf erhobpne Privatklage hat der Verurteilte auch die dem Privatkläger erwachsenen 

notwendigen Auslagen zu erstatten. 

(2) Das Gericht kann, wenn den Anträgen des Privat-klägers. nur zum Teil entsprochen ist, die im Verfahren 
entelandenen Auslagert sowie die dem Privatkläger und 
dem Beschuldigten erwachserien notwendigen Auslagen 
angemessen verteile,,. 

(3) Wird der Beschuldigte außer Verfolgung gesetzt oder 
treigesprochen oder wird das Verfahren eingestellt, so 
fallen dem Privatkläger die Kosten des Verfahrens sowie die dem Beschuldigten erwachsenen notwendigen Aus-
lagen zur Last. 

(4) Mehrere Privatkläger haften als Gesamtschuldner. 
Das gleiche gilt hinsichtlich der Haftung mehrerer Be-schuldigter für die dem Privatkläger erwachsenen not-wendigen Auslagen. 

(5) Die nach den Bestimmungen dieses Paragraphen zu 
erstattenden Auslagen umfassen auch die Entschädigung 
für die durch notwendige Reiedn oder durch die notwen-dige Wahrnehmung von Terminen entstandene Utwar-
Säumnis, die für die  Entschädigung  von Zeugen gelten-
den Vorschriften finden entsprechende Anwendung Hat sich der Gegner der erstattungspflichtigen Partei eines 
Rechtsanwalts bedient, so sind die Gebühren und Aus- e lagen des Anwalts insoweit inbegriffen, als solche nach 
der Bestimmung des § 91 der Zivilprozeßordnung die 
unterliegende Partei der obsiegenden zu erstatten hat 

(6) Das Gericht entscheidet bei Widerklage (§ 388 Abs. 1 
und 2) nach pflichtgemeßem Ermessen darüber, wer die auf die Privatklage und die Widerklage entstandenen 
Kosten des Verfahrens und notwendigen Auslagen der 
Beteiligten trägt. Es kann die  Kosten  und die notwen-
digen Auslagen angemessen verteilen. 

1473. 
(1) Die Kosten eines zurückgenommenen oder erfolglos 

eingelegten Rechtsmittels treffen den. der es eingelegt hat. War das Rechtsmittel von der Staatsanwaltschaft ein-
gelegt, so können die dem Beschuldigten erwachsenen not-
wendigen Auslagen der Staatskasse auferlegt werden. 
Hatte das Rechtsmittel teilweisen Erfolg, so  kann» das Gericht die Gebühr ermäßigen und die entstandenen 
Auslagen angemessen verteilen. 

<2) Dasselbe gilt von den Kosten, welche durch einen 
Antrag auf Wiederaufnahme des durch ein rechtskräftiges 
Urteil geschlossenen Verfahrens verursacht worden sind, (3) Die Kosten der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand fallen dem Antragsteller zur Last, soweit sie nicht 
durch einen unbegründeten Widerspruch des Gegners 
entstanden sind 

§ 472. 
(1) Soweit dem Antrag auf Zuerkennung eines aus der 

Straftat erwachsenen Anspruchs oder einer Buße statt-
gegeben  wird, hat der Angeklagte auch die dadurch ent-
standenen besonderen Kosten und die notwendigen Aus-
lagen des Verletzten zu tragen 

(2) Sieht das Gericht von der Entscheidung über den 
Antrag ab, wird ein Teil des Anspruchs dem Verletzten 
nicht zuerkannt, wird die Zuerkennung einer Bulle abge-
lehnt oder nimmt der Verletzte den Antrag zurück, so 
entscheidet das Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen. 
wer die insoweit entstandenen gerichtlichen Auslagen und die insoweit den Beteiligten erwachsenen notwendigen 
Auslagen trägt. Die gerichtlichen Auslagen können der 
Staatskasse auferlegt weiden, soweit es unbillig ware 
die Beteiligten damit zu belasten. 

§ 474. I* 
Wird nach einem Urteil gegen einen Abwesenden die Hauptverhandlung erneuert (§ 282c), so können ihm die Kosten der früheren Hauptverhandlung in dem neuen Trteil auch dann auferlegt werden, wenn er freige-

sproc.h en wird. 
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§5  
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 

Wiesbaden, den 10. Januar 1946 

Groli-llessisches Staatsministerium 

Der Minister für Wirtschaft 
und Verkehr 

gez. Dr. Geile r. 	 gez. M ii I 1 e r. 

Der Ministerpräsident 
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Registrierschein=Strafvetordnung 
vom 10. Januar 1946. 

§: 1. 
Wer ohne einen gültigen Registierschein angetroffen 

wita, wird mit einer Geldstrafe bis zu 500.— RM oder mit 

Haft bestraft. 
§ „2. 

Die Verordnung tritt mit  ihrer Verkündung in Kraft. 

Wiesbaden, den 10. Januar 1946 

Groß-Hessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident 	 Der Minister der Justiz 

gez.Dr.Geiler. 	 gez. Z i n n. 

Verordnung betr. Neuorganisation der Reichsbank- 

anstalten in Groll-Hessen 

- 	§2  
Zur Erledigung • aller forstliohen und jagdliohen Ange-

legenheiten bedient slch der Minister für Wirtschaft und 

Verkehr der ba.ndesforstverwaltung. 

An der Spitze der Landesforstverwaltung steht der Ober-

lanclforstmeister 
Dem Oberlandforstmeister werden die Forstabteilungen 

der Regierungspräsidenten in Darmstadt, Kassel und 
Wiesbaden unmittelbar unterstellt. Sie scheiden damit aus 

der Behörde des RegierungsPräsidenten aus und führen 
die Bezeichnung Bezirksforstamt Darmstadt, Bezirksforst-
amt Kassel und Bezirksforstamt Wiesbaden. 

§3  
Die Landesforstverwaltung hat die Aufsicht ' 'Liber die 

Privatwaldungen, nach Maßgabe einer zu erlassenden be-
sonderen Ausführungsverordnung. 

§4  

Die Forst- und Holzwirtsohaftsämter in Darmstadt, Kas-

sel und Wiesbaden werden aufgelöst. Ihre Aufgaben über-

nimmt die Landesforstverwaltung. 
§ 1. 

Aile in Groß-Hessen gelegenen ReichsbankanstaIten wer-

den mit Wirkung vom 1 Januar 1946 der Reichsbankhaupt-

stelle Frankfurt/Main unterstellt. 

§Z.  
Die ReichsbankhauPtstelle Frankfurt/Main übernimmt 

die Zentralbuchhaltung für die in Groß-Hessen gelegenen 

Reichslaankanstalten und die Überwachung sowie den 

Ausgleich des gesamten Zahlungsverkehrs der ameri-

kanischen Besatzungszone mit den übrigen Besatzungs-

zonen. 

Wiesbaden, den 22. Dezember 1945 

• Groß-Hessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident 	 Der Minister der Finanzen 

gez.:Dr.Geller 	 gez.:Dr.Mattes 

Verordnung über Verjährungsfristen 
vom 17. Januar 1946. 

ii  

Die bürgerlich-rechtlichen Ansprüche, die Ende des 

Jahres 1945 noch nicht verjährt waren, verjähren nicht 

vor dem Schluß des Jahres 1946. 

§2  

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 1945 in Kraft. 

, Wiesbaden, den 17. Januar 1946 

Groß-Blessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident 	 Der Minister der Justiz 

gez. Dr. Geile r. 	 gez.  Zinn. 

Verordnung über den Aufbau der Forstverwaltung 

vom 19. Januar 1946. 

§1  

Der Minister für" Wirtschaft. und Verkehr übernimmt 

für das Gebiet des Staates Groß-Hessen die forstlichen 

und lagaitchen Aufgaben und Befugnisse, die bisher zur 

Zuständigkeit des Reichsforstmeisters zugleich in seiner 
Eigenschaft als Reichsjägermeister und Preußischer Lan-

desforstrneister bzw. der Forstabteilung der Hessischen 

Landesregierung gehört haben. 

Zweite Verordnung zur Durchführung der  Gewinn- 
abführung 1944 

vom 22. Dezember 1945 

Betr.: Gewinnabführung der Lebensversicherungsgesell -

schaften, Banken, Kt editgenossenschaften und 
nicht dem Deutschen Sparkassen- und Girover-

band angeschlossenen Sparkassen. 

§L  
Die innerhalb des Gebietes Groß-Hessens zugelassenen 

Lebensversicherungsgesellsehaften werden von einer Ge-

winnabführung für 1943 und 1944 befreit. 

§2.  

Banken, Kreditgenossenschaften und Sparkassen, die 

nicht den Landesverbänden Hessen oder Hessen-Nassau 

des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes ange-

schlossen sind, haben bis spätestens 31. Januar 1946 eine 
Gewinnabführungserklärung aut amtlichem Vordruck für 

die Jahre 1943 und 1.944 abzugeben. sofern ihr steuerpßicla-
tiger Gewinn in dem der Veranlagung zut KörPerschafts-
stener 1943 zugrunde liegenden Wirtschaftsjahr den Be-

trag von RM 12 000,— übersteigt. 

§3.  

S'ofern die Voraussetzungen des § 2 vorliegen, haben 

die Banken als Gewinnabführungsbetrag sowohl für das 

Jahr 1943 wie 1944 je 0,1 v. H, des nach den Bestimmungen 

der Gewinnabfiihrungsverordnung 1943 jeweils zum Ende 

des Geschäftsjahres berechneten Betriebskapitals zu ent-

richten. 
§4.  

Kreditgenossenschaften und Sparkassen, soweit sie racial 

dem Landesverband Hessen oder dem Landesverband 

Hessen-Nassau innerhalb des Deutschen Sparkassen- und 
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Giroverbandes angeschlossen sind, haben unter ent- 
sprechender Anwendung des § 3 jeweils 0,07 v. H. ihres Betriebskapitals als Gewinnabführunesbetrag zu ent-richten. 

§5. 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft 

Wiesbaden, den 22. Dezember 1945. 

Gronessisches Staatsininisterium. 

Der Ministerpräsident 
gez. Dr. Geller 

Wiisbaden, 1, Mirz 1946 

Artikel 3. 

Diese Verordnung tritt rückwirkend ab 1. Oktober 1945 in Kraft. 	. 

Wiesbaden, den 22. Dezember 1945. 

Groghessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident 	Der Minister der Finanzen 
gez. Dr. Geiler 	 gez. Dr. Ma t t es 

Der Minister der Finanzen 
gez. Dr. Matt es 

Zweite Verordnung 
zur Durchführung des  Gesetzes  Nr. 3 der Militirregierung 
betr. Erhöhung der Einkommen.. und Körperschaftssteuer 

vom 22. Dezember 1945. 

Artikel i. 
Sofern in den Monaten Oktober, November und De-zember 1945 einem Arbeitnehmer einmalige Bezüge 

irgendwelcher Art ausgezahlt wurden, die sich auf eine Tätigkeit beziehen, die vor dem 1. Oktober 1945 lag, ist der 250/oige Zuschlag nicht zu erheben, sofern der zur Auszahlung kommende Betrag den Arbeitslohn eines Jahres übersteigt. 

Artikel 2. 

Insoweit im Gegensatz zu der Vorschrift des Artikels 1 verfahren worden ist, ist das Finanzamt verpflichtet, dem 
Arbeitnehmer auf Antrag die  zu v fel erhobene Steuer zu-rückzuerstatten. 

Gesetz 
betr. Xnderung der Kriegswirtschaftsverordnung 

vom 18. Dezember 1946. 

§ 
Die Kriegswirtschaftsverordnung vom 4. September 1939 (RGB1. I, S 1609) in der Fassung vom 29. Februar 1940 (RGB1. I, S. 454), 13. Oktober 1943 (RGBI. I, S. 573) und 15. Dezember 1944 (RGB1. I, S. 344), Unterabschnitt 5, Kriegsbeitrag der Länder, Gemeinden und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts, §§ 13-17 wird für das Gebiet des Grol3hessischen Staates aufgehoben. 

§2 
Das Gesetz tritt am 1. Januar 1946 in Kraft. 

Wiesbaden, den 18. Dezember 1945. 

Großhessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident 	Der Minister der Finanzen 
'gez. Dr. • Geil er 	 gez. Dr. Mattes 

SEMMIIIIIMENEENEEmissmommummanci 
 

iierichtigung: Gesetz- und Verordnungsblatt für Gra-Hessen vom 31. Dezember 1945, Nr. 3, S. 23. 
Nach den Worten. gez. Dr. Geiler, gez. Zinn ist anzu-fügen: 

Bekanntgegeben durch Aushang am Schwarzen Brett im Dienstgebäude der Staatskanzlei am 7. Dezember 1945. 
Wiesbaden den 21. Februar 1946. 
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